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Stenographischer Bericht
über

die Verhandlungen
des dritten

allgemeinen Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Achtundzwanzigste ordentliche Sitzung.
Oldenburg , den 16. April 1850.

Tagesordnung : AuSschußwahlen. — Bericht über die Neuwahl im 12. Wahlkreise. — Interpellation des Abg.
Kitz . — Bericht des Ausschusses wegen des Dienstgcrichls.

- -' S - -

Vorsitz . Präsident Kitz , zum Theil Vicepräsident Wtbel.

l^ ie Sitzung wird s/s, ^ Uhr eröffnet durch Verlesen

des Protokolls der gestrigen Sitzung ( Schriftführer Stracker-
ja  n ) . Dasselbe wird ohne erfolgte Erinnerungen von der Ver¬
sammlung genehmigt.

Präsident : Ich habe der Versammlung anzuzeigcu,
daß mit dem heutigen Tage der Abg . v . Lindern  unk ver¬
lassen hat und an seineStclle der Abg . v . Thünen  eingetre¬
ten ist . Die formelle Aufnahme und Verpflichtung dieses letzter»
wird geschehen , sobald der Bericht über die Wahl im 14.
Wahlkreise erstattet ist . Dieser Bericht bildet den 1. Gegen¬

stand unserer Tagesordnung und ersuche ich den Herrn Be¬
richterstatter , denselben vvrzutragen.

Abg . Bothe (Berichterstatter ) : Zm 14 . Wahlkreise sind
21 Wahlmänner . Diese Wahlmänner sind zu dem Tage der

Wahl alle gehörig geladen worden und davon lü erschienen
und 3 also ausgeblieben . Von rissen 18 haben 10 für Herrn
v. Thünen,  8 für Herrn Advocat Ellerhorst  gestimmt,
v . Thünen  hat also die absolute Stimmenmehrheit von 2
Stimmen.

Es ist auch gegen die Wahl selbst sonst nichts auszusetzen,
es sind alle Formalitäten gehörig beobachtet . Daher ist der
Ablheilungs -Ausschuß der Ansicht , daß diese Wahl nicht zu
beanstanden ist und stellt den Antrag:

„Der Landtag beschließe:
„Der im 14 . Wahlkreise gewählte Herr v . Thünen

wird für legitimirt erklärt ."
Präsident : Wünscht Niemand hierüber zu sprechen?

Sonst bringe ich unter Annahme des Schlusses den Antrag
zur Abstimmung . —

28.

Ich bitte also diejenigen Herren , welche dem Anträge
deS Ausschusses beitrcten wollen , aufzustehen . —

Der Antrag ist angenommen.

Ich bitte jetzt den Herrn v . Thünen,  mir mittelst Hand¬
schlags seine frühere Verpflichtung auf das Staatsgrundge¬
setz zu erneuern.

(Der Abg . v . Thünen  gicbt den Handschlag an den
Präsidenten  ab .)

Auf der Tagesordnung steht zunächst die Wahl eines
Ausschusses zu Vorschlägen in Beziehung auf das Schreiben
des Staatsministeriums , den Staatsgerichtshof belr.

Es sind darnach 3 Personen zu wählen , und ich bitte
die Herren , die Stimmzettel in Empfang zu nehmen.

(Nach Auszählung der Stimmzettel :)

Es sind in diesen Ausschuß gewählt , der Abg . Kitz mit

30 , der Abg . Wibel  mit 24Stimmcn . DieAbg . Möllrng
Pancratz , v . Finkh undBarnstedt  haben jeder IIStim-

men erhalten . Zwischen diesen wird daher das Loos zu ent¬
scheiden haben und ich ersuche diese Herren , hier an die Wahl¬
urne zu gehen und die hineingelegten Loose z» ziehen.

(Nach erfolgter Loosung :)

Das Loos hat für Herrn Barnstedt  entschieden . Wir
verfahren jetzt mit der Wahl eines Ausschusses von 7 Perso¬
nen für das Ministerialfchreiben betr . die Ministerialerlasse an
die Beamten und das Militär.

(Nach Auszählung der Stimmzettel :)
Es sind in diesen Ausschuß gewählt : Kitz mir 27,

Barnstedt mit 25 , Niebour I. mit 24 , Wibel mit 21,
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Dargmann mit 22, Mölüng mit 22, und Böckel mit
19 Summen.

Wir schreiten jetzt zur Wahl deS Ausschusses zur Prü-
sieng dek Gesetzes, die aufgehobenen Zwang- und Bannrechte
betreff,nv.

Dieser Ausschuß besteht aus 7 Personen.
(Nach erfolgtem Wahlact:)
VieeprSstbönt : (dek' uMkdeß den Vorsitz eingenommen

M .) DäF Restrlfat' k'er Zöahss inekne Aekresi, iss foigdn̂es:
Abg. v. Thünen hat 3t , Amann 25, Str ackerj a n

25, ZvenS 2l , Lübben  17 , Drost 17  Stimmen. Dann
haben dieAbg. Barnstedt undLuerßen  jeder 16 Stimmen
und über sie wird das Lobs entscheiden müssen. Ich ersuche
die Herren Barnstedt und Lucrßen,  das Loos zu ziehen.

Der Abg. Barnstedt  ist durch's Loos erwählt.
Auf der Tagesordnung steht nunmehr die Interpella¬

tion dcS Abg. Kitz. Ich ersuche denselben, sie begründen
zu wollen.

Abg. Kitz: Meine Herren! Ich habe folgende Inter¬
pellation gestellt:

/,Die Staalsregicrung hat in ibrem Sche iben vom 25.
März d. Z. sich mit der Ansicht des allgemeinen Landtags
einverstanden erklärt:

„daß bis dahin,  daß entweder Hannover dem Bünd-
msse wieder beigctrctcn sei oder der Landtag den Bei¬
tritt der Staalsregicrung zu dem Bündnisse genehmigt
habe, die Beschlüsse und Verfügungen dcS Vcrwal-
tungsrathS, des UnionkparlamentS oder der UnionS-
gewalt in Oldenburg keine Anwendung finden könne."

Zugleich hat dieselbe versprochen, darnach ihr Verfahren
zu bcmeffn.

Gleichwohl wissen die meisten der hier gelesenen öffent¬
lichen Blätter wiederholt zu erzählen von den beruhigenden
Versicherungen, welche die Staatsregicrung durch ihren Be¬
vollmächtigten in B zichung auf diese Erklärung im Verwal-
tungsrathr ertheilt haben soll. So läßt sich namentlich der
„Preußische Staatsanzeiger" Nr. 99. unterm 10. April aus
Erfurt berichten: dem Vernehmen nach habe der Oldenbur-
gische Bevollmächtigte eine völlig gmügende Eiklärung über
die „unveränderte"  Stellung seiner Regierung zu dem
Bündnisse und dem VerfassungLwcrke abgegeben.

Der Unterzeichnete stellt daher zur Herbeiführung einer
Widerlegung solcher hoffentlich falschen Gerüchte an die
Staatsregierung die Anfrage:

„ob und wie w.it diese Nachrichten über die im
Verwaltungsrathc abgegebene Erklärung, daß die
Stellung der hiesigen Staatsregierung zu dem Bünd¬
nisse und dem Vcrfassungöwerke eine unveränderte sei,
auf Wahrheit beruhen?"

Zur Begründung dieser Interpellation, die im Wesent¬
lichen der Anfrage schon vorangestellt ist, wird eS nur weni¬
ger Worte bedürfen. Auf dem vorigen Landtage könnten
wir bei dem abgegangenen Minister um nicht einmal einen
Aufschub der Berathung über den Beitritt deS Großhcrzog-

j thumS' zum Berliner Bündniß bewilligt erhalten. Daß die
Stellung Hannovers namenilich auf unsere Entscheidung
irgend welchen Einfluß zu äußern habe, wurde damals ent¬
schieden verneint. Jetzt sind wir auf diesem Landtage in der
Lage gewesen, nicht nur die Aussetzung der Berathung unserer
Ausschußanträge über das Berliner Bündniß uns selbst zu
bewilligen, sondern wir haben außerdem dafür die bestimmte

^Versicheblrng: echaitech Saß» so kdnge- Hannover. dom LütiAwiß
nicht befgetrekeis ölse? dek LsinNag öbik ÄettAUH nithtk KeklrH-
mige, die Verfügungen und Beschlüsse des Vcrwaltungsraths,
des Unionsparlamentsund der UnionSgewalt in Oldenburg
keine Anwendung finden können. Diese Versicherung hat in
den hiesigen und benachbarten Blättern eine nach ihrer Par¬
teifärbung verschiedene Interpretation erfahren und man hat
über die Stellung, die hiernach unsere Regierung dem Ver-
waltungsrathe gegenüber elnnehmen würde, vielfach conjectu-
rirt. Das hat mich nun nicht beirrt. Ob das Ministerium
davon ausgegangcn ist, daß wesentlich nur bezweckt werde,
nachtheilige Eonscquenzen, so lange Hannover nicht beigctreten
ist, abzuwenden, lasse ich als Motive ganz dahin gestellt,
wenn nur das Wesentliche: daß die Verfügungen und Be¬
schlüsse des Verwaltungsrathcs, des Union Parlaments und der
Unionsgewalt, ohne Unterscheidung zwischen nachtheiligen und
unüachthkiligen, bei uns keine Anwendung finden können,
festgchallen wird. Diese gänzliche Anwendbarkeitderselben
ist aber bestimmt versichert, darin besteht eben das Einver-
ständniß zwischen der Negierung und dem Landtage. Wenn
nun aber öffentliche Blätter , und namentlich der vfsicirlle
preußische Staatsanzriger, wenn auch in seinem nichtamtlichen
Theile, berichten, daß der diesseitige Bevollmächtigte die Er¬
klärung abgegeben habe, die Stellung der Regierung zum
Berliner Bündniß sei eine völlig unveränderte,  ungeachtet,
wie ich vorhin bemerkt habe, in dieser Stellung eine sehr
bedeutende Veränderung auf dem jetzigen Landtage im Ver¬
gleich zu den vorigen erfolgt ist, so glaube ich, muß dem
entgegen getreten werden. Einmal weil durch solche Nach¬
richten der zwischen der Regierung und dem Landtage cinge-
tretene Waffenstillstand möglicherweise beunruhigt werden
könnte— ich lege zwar auf diesen Waffenstillstand das Ge¬
wicht nicht mehr, das ich früher darauf legte, meine Erwar¬
tungen sind hinsichtlich seiner Früchte nicht erfüllt und meine
große Freude, welche ich anfangs allerdings darüber hatte,
ist später getrübt worden; indessen, glaube ich, müssen wir
doch daran halten. — Dann aber, glaube ich, würden solche
unwidersprochene Nachrichten aus dem Berliner Bündniß
immerhin einigen Vorschub leisten, und das will ich auch
nicht. Daß die Frage, ob Oldenburg, und wie cs sich zum
Bündniß halten und verhalten werde, in dem jrtzigen Stadkö
nicht gleichgültig sei, das meine ich bestimmt ännehmen zu
dürfen, einön wie kleinen Theil wir auch sonst in dem übrigen
großen Deutschland bilden. Aus diesen Gründen habe ich an
die Regierung die Anfrage stellen zu müssen geglaubt.

Miliistcrialrath Eiscndecher : Meine Herren! ich bin im
Stande, die Interpellation sogleich zu bcanworten, ohne jedoch
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irgend eine Verantwortung der Zeitungsartikel , welche wesent¬
lich zu dieser Interpellation geführt zu haben scheinen , von
Seiten des Staatsministeriums übernehmen zu können.

Als die Staalsregierung in ihrem Schreiben vom 25.

März mit der Ansicht des allgemeinen Landtags sich einver¬
standen und darnach ihr Verfahren bemessen zu wollen er¬

klärte , hat sie zunächst lediglich Veranlassung genommen , dem

Großherzogl . Bevollmächtigten im Verwaltungsrathe zu über¬
lassen, bei geeigneter Gelegenheit sich dahin zu äußern,

„daß die Olbcnburgische Regierung dem allgemeinen

Landtage gegenüber in Bezug auf ihre Stellung im
Bündmß vom 26 . Mai v . Z . keine sie dem Bündniß

entfremdende Verpflichtung cingegangen sei ; daß sie

aber , so lange Hannover dem Bündnisse nicht wieder

deigetreten , bei Beschlüssen und Verfügungen dcS Ver¬

waltungsraths und der Unionögewalten , welche einen
Konflikt mit dem Landtage herbeisühren könnten , sich
Vorbehalte , bei dem Verwaltungsrathe oder der Unions-

gewalt für Oldenburg eine Aufhebung oder einen

Aufschub zu beantragen ."
Ich glaube , meine Herren , daß in dieter Weise die Be-

svrgniß leicht hinweggenommen werden kann , die durch diese

Zeitungsartikel , für dir das Ministerium keine Quelle weiß,
-erregt worden sind.

Abg . Kitz : Zch kann mich zwar mit dieser Beantwor¬

tung meinestheils nicht befriedigt erklären , indem die In¬
struktion an den Bevollmächtigten , so well ich sie eben ver¬

standen habe , eine Unterscheidung zuläßt , wogegen die Ver¬

sicherung der Staalsregierung au den Landtag sich auf alle
Ve . fügungen und Beschlüsse ohne Unterschied bezieht , so daß
also danach keine  von ihnen Anwendung finden können , so

lange Hannover nicht deigetreten ist. Außerdem muß ich

glauben , daß auch die Sache wohl wichtig genug gewesen
wäre , um diese ganz veränderte Wendung der Politik der

Regierung dem VerwaltungSrath nicht bloß gelegentlich anzu¬
zeigen , sondern dafür eine besondere Erklärung eigens abzu-

gebcn . Zndeß werde ich mir weitere Anträge Vorbehalten,
da nach der Geschäftsordnung auf den Gegenstand jetzt nicht

weiter einzugehen ist.
Vicepräsident Nach der Tagesordnung gehen wir

zunächst über zum Bericht des Ausschusses über das Dienst-
gcricht . Zch ersuche den Hrn . Berichterstatter , den Bericht

vorzutragen.
Abg . Mölling (Berichterstatter ) : Dieser dritte Bericht , den

der Ausschuß betreffend den Gesetzentwurf über die Nieder-

sctzung eines Dienstgerichts zu erstatten hat , lautet wie folgt:

„Zn Beziehung auf den vom Landtage in seiner eilften

Sitzung gefaßten Beschluß ( 1850 , März 13 .) :
„Die Staatsregierung wird ersucht , sich mit den in

der Sitzung vom 8 . März gefaßten Beschlüssen:
1) Ueber die Frage , ob ein Beamter vor daS Dienstge-

gericht zu stellen , hat eine Anklagckammer zu ent¬
scheiden.

2 ) Die Mündlichkeit deS Hauptverfahrens ist beizubehal¬

ten , vorbehaltlich der durch die Lage der Fürstcnthü-
mer etwa erforderlich werdenden Modifikationen.

3 ) Politische Ansichten , Aeußerungen und Handlungen
dürfen nur dann der Bcurtheilung deS Dienstgerichts
unterworfen werden , wenn der betreffende Staatsdiener

wegen derselben von den ordentlichen Gerichten zu
einer Strafe verurtheilt ist.

einverstanden zu erklären ."
ist dem Landtage nachstehendes Schreiben des Staatsministe-

riumS vom 2/4  d . M . zugegangen:
„Dem allgemeinen Landtage beehrt sich das StaatS-

ministerium in Bezug auf die in der 11 . Sitzung vom
8. März d. Z. gefaßten Beschlüsse und danach gestellten
Anträge , betreffend den Entwurf eines Gesetzes über die

Niedersitzung eines Dienstgerichts , die Mittheilung zu

machen , daß die Staatsregierung die Zustimmung zu
jenen Beschlüssen weder im allgemeinen Interesse für

zulässig , noch im besondcrn Znieresse der Staatsdiencr
für erforderlich erachtet und daher ablehnen muß ."

Daß dieses Schreiben eine Weitcrberathung des Gesetz¬

entwurfs für jetzt völlig überflüssig macht , bedarf keiner Be¬

gründung . Zunächst nun wird durch dieses Schreiben di«

Frage hervorgerufcn : ob eine Schlichtung der Differenz
zwischen der Staatöregierung und dem Landtage , die sich

durch dasselbe herausstcllt , zu erwarten sei und welche Mittel

etwa dazu geeigner scheinen ? Der Ausschuß muß aber:
„Zn Erwägung,  daß die obigen Beschlüsse unter
Ziffer l . und 2 . lediglich die von dem ersten allge¬

meinen Landtage gefaßten wiederholen:
(Stenog . Berichte jenes Landtages S . 120  u . fgg .)

und daß , was den obigen Beschluß unter Ziffer

betrifft , der erste allgemeine Landtag mir 28 gegen

10 Stimmen den noch viel weiter gehenden Beschluß
faßte:

„Politische Vergehen dürfen vom Dienstgerichtc
nicht berücksichtigt werden ."

(Stenog . Ber . jenes Landtags S . 87 und fgg .)

Daß also eine wesentliche Ueberemstimmung zweier
Landtage über die in jenen Beschlüssen enthaltenen
Prinzipien vorliegt.

Zn fernerer Erwägung,  daß der Beschluß
unter Ziffer 1. mit 39 gegen eine Minderheit von
nur 4 Stimmen,

(Stenog . Berichte S . 116 .)
der Beschluß unter Ziffer 2 . mit 40 gegen eine Min¬
derheit von nur 5 Stimmen,

(Stenog . Belichte S . 1l9)
und der Beschluß unter Ziffer 3 . mit 31 gegen eine
Minderheit von nur 11 Stimmen gefaßt ist;

(Sten . Berichte S . 126)

und in Erwägung,  daß bas angezogene Schrei¬

ben der Staatsrcgierung jenen zum Theil mit an

Einstimmigkeit grenzenden Mehrheiten , überall mit
überwiegender Mehrheit von zwei verschiedenen Land-
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tagen gefaßten Beschlüssen , lediglich mit der nackten
Erklärung entgcgentritt , daß jene Beschlüsse weder im

allgemeinen Interesse für zulässig , noch im besonderen
Interesse der Staatsdiencr für erforderlich zu halten,

ohne irgend einen Punkt zu bieten , an den eine Ver¬
mittelung sich knüpfen ließe;

zu der Ansicht gelangen , daß Form und Inhalt jenes mehr

bercgten Schreibens der Staatsregierung eine Ausgleichung
zwischen der Ansicht der Staatsregierung und den Beschlüssen
der betreffenden Landtage weder hoffen noch erwarten lassen.

Gleichwohl ergiebt eine auch nur flüchtige Betrachtung
des Staatsgrundgesetzes und der darin den Staatsdicnern
verbrieften Rechte , daß die vorliegende Angelegenheit in der

Lage nicht bleiben kann , in welcher sie sich gegenwärtig be¬
findet , und daß namentlich die Beibehaltung des durch die

Verordnung vom 23 . Juli 1841 geschaffenen Dienstgcrichts,
bis etwa jene Verschiedenheit der Ansichten der Staatsregic-

rung mit den Landtagsbeschlüssen sich ausgleichen und da¬
durch die Vollendung des neuen Gesetzes ermöglicht wird,
in einem unvereinbaren Widerspruche mit dem Staatsgrund¬

gesetze stehen würde und daher gesetzlich nicht gerecht¬
fertigt  erscheint.

Was zunächst die Staatsdiener betrifft , welche ein Rich¬
teramt bekleiden , so verfügt das Staatsgrundgesctz:

//daß kein Richter , außer durch Urtheil und Recht von
seinem Amte entfernt , oder an Rang und Gehalt

beeinträchtigt werden dürfe ."
(Art . 122 .)

»Und eben so kann der VerwaltungSbcamte im Ver¬

waltungswege nur unter Verleihung der gesetzlichen
Pension entlassen werden , eine Verminderung oder

Entziehung jener Pension kann nur in Folge richter¬
lichen Spruchs geschehen ."

(Art . 125 .)

„Im klebrigen " verfügt das Staatsgrundgesetz weiter " ,
ist — ein Dienstgericht für Aburtheilung der Fälle

einzusctzen , in welchen Beamte sich zur Wahrnehmung
ihres Dienstes unfähig oder unwürdig erweisen
würden ."

(Art . 126 .)
So ist schon durch Form und Fassung die Voraussetzung

ausgesprochen , daß die obigen , sowohl den Richtern als den
BerwaltungSbeamten staaksgrundgesctzlich versicherten Rechte

durch das einzusitzendc Dünstgericht nicht geschmälert und
nicht gekränkt werden können . Es braucht hienach kaum an-

gcdeutet zu werden , daß das Dienstgericht den Richter nur
durch Urtheil und Recht vom Amte entfernen und sowohl

gegen ihn , wie gegen den Vcrwaltungsbeamtcn , bei dem
ebenfalls die Entfernung vom Amte ohne Pension im Ver¬

waltungswege verfassungsmäßig ausgeschlossen ist , nur im
Wege Rechtens , in rechtlicher Ordnung verfahren könne . Es

muß also , wie es auch Dienstgcricht genannt wird und für

Aburtheilung (! !) der zu seinem Ressort gehörenden Fälle

nicdcrgesetzt werden soll , als solches ein Gericht sein und

selbstredend die daS Recht sichernden Formen deS Verfahrens

einhalten , welche gesetzlich für die Gerichte vorgeschrieben sind.
Sonst blieben ja eben jene staatsgrundgesetzlich den Staats¬

dienern versicherten Rechte gekränkt und geschmälert . Hieraus
folgt die Mündlichkeit und Ocffentlichkeit des Verfahrens
beim Dicnstgerichte mit rechtlicher Nothwendigkeit . Denn die

Mündlichkeit und Oeffentlichkeit ist bei jedem gerichtlichen
Verfahren gesetzlich vorgeschriebcn , also auch beim Dienst¬

gerichte.
(Staatsgrundgcsetz Art . 108 .)

Die einzige Ausnahme von der Oeffentlichkeit , das In¬
teresse der Sittlichkeit , kommt hier nicht in Betracht.

Eben so sehr ist auch die Anklagekammer eine rechtliche

Nothwendigkeit . Denn abgesehen davon , daß der Beschluß,
der den Beschuldigten der Anklage unterwirft , in diesem , von

dem Gesetzentwürfe selbst adoptirten gerichtlichen Anklagcpro-
zesse darum auch ein gerichtlicher sein muß , also von keiner

Verwaltungsbehörde gefaßt werden kann , am wenigsten von
einer solchen , die zugleich Anklägerin ist , so soll auch das

Dienstgcricht als Schwurgericht erkennen.
(Art . 126 .)

Und nur eine das Wesen des gerichtlichen  Verfah¬

rens hier gänzlich verkennende Deutung kann diesen Begriff

in einer so engen Bedeutung auffassen , als ob jene Bestim¬

mung dadurch erfüllt wäre , daß das Dienstgericht nach seiner

Ueberzeugung urtheilt . Vielmehr muß der Charakter deS

Schwurgerichts , den das Staatsgrundgesetz dem Dicnstgenchte
klar undunumwunden beilegt , nicht blos in einer sehr unter¬

geordneten , dem Betheiligien mehr schädlichen alS nützlichen
Beziehung , sondern in aller Hinsicht demselben gelassen wer¬

den , welches die Staatsregierung , wie bereits in einem der
früher » Berichte bemerkt ist, vollständig zugiebt , wenn sie an¬

erkennt , daß der Gang der Verhandlungen im Wesentlichen
derselbe sein müsse wie bei den ordentlichen Geschworenge-
richtcn.

(Motive zum Ges .- Entw . S . 30 .)
Die Anklagckammer ist aber ein wesentlicher und noth-

wendigcr Theil des Verfahrens bei Schwurgerichten.
Bon Seiten der Staatsregicrung ist während der Lanv-

tagSvcrhandlungen , außerdem hat sie ihre Ansichten über das

Drenstgericht nur in einem kurzen Schreiben zu begründen
versucht , Erhebliches hiegegen nicht vorgedracht . Der allei¬
nige Einwand , daß das Dienstgerichk nicht mit einem Krimi¬

nalgerichte zu verwechseln sei, das nur über eine verbrecherische
Thal ein Strafurlheil spreche , während das Dienstgericht nur

die persönliche Frage zu entscheiden habe , ob ein Staatsdiener
sich für den Dienst noch eigne ? daß dem Ansehn und der

Würde der Staatsregierung durch eine Anklagekammer , welche
sich als ein Drittes über daS Dienstgcricht und über die

Staatsregierung hinausstclle , Eintrag geschehe ; daß endlich
hier von einer Strafe und einem strafrechtlichen Verfahren

nicht die Rede sei , und daß das Dienstgcricht eigentlich nur

einen Theil der gesammten Staatsdienerpragmatik bilde,

widerlegt sich durch die einfache Wahrheit , baß das Urtheil
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über Unflciß , Leichtsinn , unsittliches Betragen u . s. w . nur
aus Thatsachen geschöpft werden , daß z. B . eine Reihe von
Thatsachen , selbst verbrecherischer Eigenschaft , gegen einen
Staatsdicncr vvrliegen , ja erwiesen sein kann , ohne daß sie
ihn des Dienstes unwürdig machen , so , daß die Erklärung
der Nichtunwürdigkeit grade aus diesen Thatsachen geschöpft
wird , wozu eine Anklagekammer recht eigentlich kompetent er¬
scheint , wie denn überhaupt auch sonst die Anklagekammer
nicht auf den Beweis der Thatsachen beschränkt ist , sondcrn
über deren rechtliche Bedeutung zu urrheilen hat . Daß das
Ansehen und die Würde der Staatsregierung durch eine An¬

klagekammer weil mehr gewahrt und gesichert erscheint , als
wenn sie Gelegenheit hat , voreilig und befangen die Anklage
über einen Staatsdiencr za verhangen , scheint einer Aus¬

führung nicht zu bedürfen . Der Ausschuß hat nicht nöthig,
der Staatsregierung auf das Gebit der unfruchtbaren Re¬
flexion zu folgen , die im Dienstgerichte kein Gericht , in seinen
Urtheileu keine Strafe erkennt , obgleich dasUcbel , das dieses
Gericht und sein Verfahren zusügt , das dem Staatsdiener
Ehre , Lebensglück und Brot raubt , wenigstens alle Eigen¬
schaften der Strafe an sich tragt , wenn es auch nicht völlig
unter den Rechtsbegriff der Strafe subsumirt werden sollte:
für verschuldete Handlungen oder Unterlassungen vom Gesetze
angedrohtes Uebel . Er weiset vielmehr einfach auf das
Staatsgrundgcsctz hin , das wörtlich und ausdrücklich verfügt:

„Das Dienstgericht sei ein Gericht , für Aburtheilung
der Fälle eingesetzt , in welchen Beamte sich zur Wahr¬
nehmung ihres Dienstes unfähig oder unwürdig er¬
weisen würden . --

(St .G .-G - Art . 126 .)
womit cs der Verfügung des Art . 108 . unterworfen ist, wel¬
cher Oeffentlichkeit und Mündlichkeit des Verfahrens ver¬
schreibt , und dem Tienstgcrichte auflegt , als Schwurgericht zu
erkennen , wodurch es der desfallsigen Bestimmung des Art.
109 . unterworfen ist und endlich auf die mehrfach hervorgc-
hobenen verfassungsmäßigen Rechte der richterlichen und Ver¬
waltungs - Beamten , die zu ihrer Entfernung vom Amte ein
Gericht und gerichtliches Verfahren erfordern.

Das Dienstgericht , durch die Verordnung vom 23 . Juli
1811 in 's Leben gerufen , trägt nur den Namen eines Ge¬
richts , in Wahrheit ist es eine Verwaltungsbehörde . Schon
seine Zusammensetzung bewcißt es . Es besteht aus fünf Mit¬
gliedern , drei des Staats - und Kabmels - Ministeriums , den

Vorständen des Oberappcllalionsgerich -s und der Regnrung,
also aus 1 Verwaltungs - und 1 Justizbeamten , mehr noch
die ihm ganz und gar fehlende Unabhängigkeit , da die Mit¬
glieder des Staats - und CabinetSministcrmmS , die Mein heil

desselben bilden , die Mitglieder der Behörde die gerade den
Staatsdienst überwacht , zu sorgen hat , daß er von unfähigen
und unwürdigen Beamten befreiet werde.

(Verordn , vom 23 . Juli 1811 tz. 3 .)
Es steht in einem unvereinbaren Wider p uche mit dem

Staatsgrundge etze, mit der Unabhanssgkcit des Nichterstandrs,
die ihm zusicheet , daß er nur durch Unheil und Recht von

seinem Amte entfernt werden kann , mit dem Rechtler Ver¬
waltungsbeamten , daß sic im Verwaltungswege nur unter
Verleihung der gesetzlichen Pensionen entlassen werden
können.

Besäßen wir daher keine Specialvorschrist über die Aus¬
hebung jener Verordnung , so würde sie mit der Publication

des Staatsgrundgesetzes ^ mit welchem sie unverträglich ist, als
erloschen zu achten sein . Hiemit stimmt auch die Ansicht der
Staatsregierung überein , welche in dem Schreiben vom 29.
Scpt . 1848 an den vereinbarenden Landtag sich dahin aus¬
spricht:

„Die denselben Gegenstand betreffenden tztz. 2 — 10.
der Verordnung vom 23 . Juli 1811 treten sofort
außer Kraft,"

welche Paragraphe grade die Zusammensetzung und das Ver¬
fahren dieses Gerichts betreffen . Es mag überhaupt die
Frage hier unerörtert bleiben : ob überhaupt nach der Publi¬
cation des Slaatsgrundgesetzcs ein Staatsdiener noch unter
jenes Gericht gezogen werden könne ? — hi <u genügt die
Hinweifung auf bas Staatsgrundgesitz , welches wiederum
klar , einfach und deutlich verschreibt:

„Die denselben Gegenstand betreffende Verordnung
vom 23 . Juli 1811 soll aufgehoben und das Gesetz
über bas neu einzuführende Dicnstgcricht dem nächsten
Landtage vorgelegt werden ."

(Art . 126 .)
Die Staalsregicrung hat dem zweiten Theile dieser Vor¬

schrift ein Genüge geleist . t , dem ersten nicht . Der Ausschuß

fühlt sich aber um so bringender verpflichtet , die sofortige
Aufhebung jener Verordnung zu beantragen , da diese Noth-
u enbigkeit sich von selbst versteht und staatsgrundgesetzlich zu-
gesicherl ist. Die Aufhebung der Verordnung wird durch die
Erlassung deS zu erwartenden neuen Gesetzes über das Dienst¬
gericht keineswegs bedingt ; sic kann cs auch nicht , denn die
Erlassung hängt von der Vereinbarung zwischen der SlaatS-
regie . ung und dem Landtage ab . Und bei der Verschieden¬
heit der sich hier gegcnüberstehendcn Giundansichten ist cs
nicht nur möglich , sondcrn sogar wahrscheinlich , daß diese
Einigung sich noch lange verzögert . Bis dahin darf aber so¬

wenig dem Richterstande seine nolhwenwge und verfassungs¬
mäßig verliehene Unabhängigkeit von der Staatsregierung
unverwirklicht als den Verwaltungsbeamten ihr staatsgrund-
gesetziichrs Recht gefährdet bleiben.

Der vereinbarende Landtag beschloß in seiner siebeuund-
sirbzigsten Sitzung ( 1818 Dec . 18 .) einstimmig:

„Die Beiordnung vom 23 . Jali 1811 soll aufgeho¬
ben und ein Gesetz über daS neu zu errichtende

Dlenstgericht dem nächsten General -Landtage vorgelegt
wenden ",

und wir sehen aus den Erörterungen der Staalsregicrung in
der <5 . Sitzung , daß dieselbe nur die 1. und 2 . der Ver¬

ordnung , welche lediglich das Dasein deS Gerichts bezwecken,
nicht die Beibehaltung der Zusammensetzung und des Verfah¬
rens deS alten beibehaltcn wünschte , damit in der Vergangen-
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heit vorgckommenr Fälle der Unwürdigkeit nicht ungestraft
blieben, so wie auch in der Verhandlung über Len obigen
Beschluß hervorgehoben wurde, daß bis zur Einsetzung deS
neuen DienstgcrichtS sich derartige Fälle ereignen könnten.
Einestheils hat sich also damals die StaatSregicrungmit der
sofortigen Aufhebung deS alten DienstgcrichtS in seinen we¬
sentlichen Theilen einverstanden erklärt; anderntheils ist die
Lücke in der Gesetzgebung, die etwa durch die Aufhebung des
alten Dicnstgcrichrs entsteht, von gar keiner Bedeutung gegen
die Nachtherle und Rechtsverletzungen seiner Beibehaltung.
Und endlich kommt dies Alles nicht in Betracht gegen den
gefaßten Beschluß, der keine Deutung zuläßt, dessen Motive
auch aus der Begründung eines einzelnen Redners, die viel¬
leicht von allen übrigen Stimmenden nicht gethcilt wurde,
nickt erhellen, den das Staatsgrundgesetz in seiner Klarheit
und Einfachheit aufnahm und aufnehmen mußte, wenn die
mil ĵencm Dicnstgericht-junvcreinbarendrn übrige» Bestimmun¬
gen desselben eine Wahrheit sein sollten.

Diesem Allen nach erscheint der folgende vom Ausschüsse
-einstimmig beschlossene Antrag gerechtfertigt:

Der Landtag beschließt:
1) Die Verordnung vom 23. Zuü 1841, betreffend die

Niedersetzung eines DienstgcrichtS sei sofort auszuhcben.
2) Die StaatSregicrung wird ersucht, sich mit diesem

Beschlüsse einverstanden zu erklären, und die zu seiner
Ausführung erforderliche Verfügung unverzüglich zu
erlassen.

Drost . Kitz. Mölling . Niebour 1l. Tappenbeck.
Präsident : Hr. Klävemann  hat das Wort.
Abg. Klävemann : Ich glaube nicht, m. H., daß wir

ckrm Inhalte des Staatsgrundgesetzes gemäß handeln', wenn
-wir den Antrag des Ausschusses annehmen. Das StaatS-
-grundgesetz hält das Bestehen eines Dienstgerichts für noth-
wendig. Es würde sonst das alte Gesetz, über dessen
Schlechtigkeit Ministerium und Landtag vollständig schon zur
Zeit der Vereinbarung des Staatsgrundgesetzes einverstanden
waren, nicht beibehalten haben. Aber eben, daß es beibe-
chalten ist, beweist uns, baß wir das alte Gesetz
nicht eher wieder aufheben können, als bis wir das neue
haben. Wenn nun die Schlechtigkeit der Verordnung vom
23. Juli 1841 Veranlassung war, daß im Staatsgrundgesetze

-bestimmt wurde, baß ein Gesetz über das Dienstgericht schon
dem nächsten Landtag vorgelegt werde, — wenn wir auch
noch jetzt von der Schlechtigkeit und Unhaltbarkeit dieser al¬
ten Verordnung überzeugt sind, so bin ich der Meinung,
sollte man den Versuch einer Vereinbarung über ein neues
und besseres desfälliges Gesetz nicht so leicht von der Hand
weisen, wie solches im Ausschußberichtegeschehen ist.

Ich erlaube mir daher den Antrag zu stellen:
„Zn Erwägung:

daß aus der durch Schreiben des Großherzoglichen
Staatsministcriums vom 2./4. d. M. erfolgten Ableh¬
nung der vom Landtage in seiner 11. Sitzung (13.
März d. Z.) in Betreff des Dienstgerichts gefaßten

Beschlüsse nicht gefolgert werden könne, daß eine
Vereinbarung über bestimmte dem zu erlassenden Ge¬
setz zum Grunde zu legende Hauptsätze überall sich
nicht erwarten lasse,

beschließe der Landtag:
Hohe Staatsregierung sei zu ersuchen, mit dem Aus¬
schüsse, als Conferenzcommission, zum Versuch einer
Vereinbarung und Auffindung von Hauptsätzen, mit
denen beide Theile sich einverstanden finden können,
in Verhandlung zu treten. "

Präsident : Dieser Antrag ist unterstützt von den
Abg. Barnstedt , Nöll , Strackerjan , Barleben,
Strodthofs , Pancratz,  v . Finckh  und Schmitz.

Es hat das Wort zunächst Hr. Pancratz.
Abg. Pancratz : Ich erkläre mich auch für diesen

Antrag, und muß auch bekennen, daß ich nach dem Staats¬
grundgesetz, nach der Fassung, wie sie dasteht, nicht finden
kann, daß diese Verordnung aufgehoben werden soll, ehe eine
andere erlassen ist. Vielmehr scheint sie auch mir meinerseits
dafür zu sprechen, daß die alte Verordnung bis dahin beste¬
hen muß. Es ist gesagt: ein Dienstgericht soll eingeführt
werden, die diesen Gegenstand betreffende Verordnung soll
aufgehoben und das neue Gesetz dem nächsten Landtage vor¬
gelegt werden. Diese Bestimmung ist hier nicht allein in
Verbindung gesetzt, sondern ich wüßte auch keinen Grund,
warum man erwähnen sollte, daß die Verordnung aufgehoben
werden solle; wollte man sie nämlich blos aufheben, so hätte
man es einfach thun können; wenn es die Bestimmung der
künftigen Aufhebung bezwecken sollte, so würde es meiner
Meinung nach überflüssig sein. Denn daß das Neue nicht
neben dem Alten bestehen kann, sondern, daß das letztere
dann ausgehoben werden muß, versteht sich von selbst. Wollte
man es aber wörtlich nehmen, wie es dasteht, daß mit der
Vorlage  das alte Gesetz aufgehoben werden müsse, so scheint
mir dies zu eng gefaßt. Es ist im Ausschußbericht auch er¬
wähnt, man habe anfangs nur einige tztz. beibehalten wol¬
len und das scheint mir nicht entgegen zu stehen; denn hier¬
nach läge immer die Absicht vor, nicht ohne Dienstgericht zu
sein, und wenn man nachher zu dem Ende nicht angemessen
fand, nur die Bestimmungen der einzelnen tzß. beizubehalten.
Darin bin ich nun freilich mit dem Ausschuß einverstanden,
daß auf diesen Grundsätzen, die von dem Ministerium abge-
lehnk sind, nicht weiter berathen werden kann. Es ist von
dem Ministerium auch nicht erklärt, daß es unbedingt an den
frühem Vorlagen festhält. Es würde nun freilich unange¬
messen sein, daß wir sortberiethen, um auf dem Landtage zu
versuchen, neue Grundsätze zu finden, die möglicher Weise
die Zustimmung der StaatSregicrung erlangen könnten. Das
scheint mir angemessen, daß man versuche, durch den Aus¬
schuß und die Regierung, wenn sie in Communikation treten,
möglicher Weise solche Grundsätze zu finden, wonach daö
Gesetz über das Dienstgericht weiter berathen werden kann.
Dies wird um so dringender erscheinen, als es nothwendig
die Aufhebung der alten Verordnung fördern wird.



4?3

Abg . Wtbel : Ich glaudo , meine Herren , wir haben
wohl zwei Punkte von einander zu unterscheiden und weit
von einander zu halten . Der eine ist der Antrag des Aus¬
schusses , über das alle Gesetz den Stab zu brechen , der an¬
dere , was geschehen soll , um etwas Anderes an seiner Stelle
aujzurichten . Die beiden Fragen haben mit einander nichts
gemein . Ich glaube , es ist nicht richtig , wenn die beiden
Vorredner sie als zusammenhängend aufgcfaßt haben . Die
erste Frage ist nur leicht zu entscheiden . Ich will nicht mit
dem Abg - Klävcmann  das halten , was er selbst sür un¬
haltbar hält . Ist das a 'te Gesetz wirklich ein unhaltbares , so
soll es fallen . Ich halte cs nüt dem Abg . Kläveman  für
unhaltbar und deshalb werde ich für den Ausschußantrag
stimmen , daß eS sofort aufgehoben werden muß . Ebenso ge¬
wiß ist , meine Herren , daß wir ein anderes Gesetz haben
müssen und es ist auch gewiß , daß das Ministerium nun und
nimmer die Verantwortlichkeit auf sich laden kann und will
und darf , über ein solches Gesetz noch wieder einen dritten
Landtag berathcn zu lassen . Ich meine , daß wahrlich der
Geduld des Landes nicht zugemuthct werden kann , seinen all¬
gemeinen Landtag , von dem es so viel Wichtiges und Noth-
wendigcs erwartet , noch einmal wieder das Dicnstgcrichl bc-
rathcn zu sehen . DaS kann , das daif nicht geschehen ; zu
Stanke kommen müssen wir mit drin Gesetze noch auf diesem
Landtage ober gar nicht . DaS Ministerium weigert zu drei
Punkten die Zustimmung . Zu dem einen Punkte kann cs,
glaube ich, nicht mehr weigern . Der Widerspruch , der erho¬
ben wurde gegen die mündliche Zeugenvernehmung gründete
sich nur darauf , daß man uns entgegen hielt , das könne dem
Lande unter D . rhälinissen , wenn z. B . Zeugen aus Birkcn-
feld hergcholt werden müßten , zu viel Geld kosten . Nun,
meine Herren , das Ministerium hat diese Kosten nicht auö
sein« Tasche zu bezahlen , das Volk hat cs zu bezahlen und
über seine Tasche verfügen wir , seine Vertreter . Der Aus¬
spruch des Landtags hat darüber verfügt , er scheut die Aus¬
gabe nicht und daher hat das Ministerium nicht mehr hin-
rinzurcden . Anders verhält es sich m t dem zweilen Punkte.
DaS Ministerium will mit seinem Dienstgerrcht auch au ; poli¬
tische Vergehen cingchcn . Ob das die Volksvertretung seit
1818 billigen kann in irgend eurem deutschen Lande , das
steht dahin ; der Wider ' pruch wird freilich ein harter bleiben,
und da muß nachgcben der , welcher unrecht hat und der von
seinem Unrecht überzeugt werden kann . Daß das gelingen kann,
wenn die Brrathung auf diesen einen Punkt drrFrage sich con-
rrntnrt , hoffe ich auch . Ter letzte Punkt beiriffr die Anklage-
kammrr . M . H ., diese hätte ich von vor » herein geiir Preis gege¬
ben . Das Ministerium handelt zum Schaden derer , die M n ster
sind und die künftig Minister sein weiden , wenn eS bci ricsim
Punkte uns die Zustimmung zu unserm Beschlüsse verweigcri.
Nun , das Gesetz ist ja abändcrlich und das Ministerium auch,
und wenn kiese Herren die Sache in der Praxis sehen wer¬
den , so werden ste zu der Einsicht kommen , daß die Anklage-
kammer ihnen selbst besser wäre und werden sie nach dem
Wunsche des Landtags wieder einfuhrcn . Sonach Halle ich

eine Einigung für nothwendig geboten und leicht und werde
für den Antrag deS Abg . Klävcmann  stimmen ; gelänge
es auf diesem Wege nicht , nun , dann , müßte ein anderer
Weg eingcschlagen werden , der vielleicht langsamer und woit-
läusigcr sein und uns nicht so. schnell zumZiclc führen würde . ,
Wenn aber der Abg . Klävcmann  glaubt , daß durch seinen
Antrag geholfen wird , so will ich gern sür denselben stimmen.

Reg . Eom . Bucholtz : Wenn gleich ich natürlich über
den jetzt erst eingebrachten Antrag von Seiten des Staats-
miniftcriumS nicht instruirt sein kann , so spreche ich doch mein«
persönliche Ueberzcugung dahin aus , daß das Ministerium
gern bereit sein wird , einen Vermittelungsweg j» dieser
Weise zu versuchen . Ueberhaupt wird ja bei solchen Mei¬
nungsverschiedenheiten die Willfährigkeit zur Verstänkigung
jedesmal auf beiden Seiten vorausgesetzt werde » müssen.

Abg . v . Finckh : M . H ., ich glaube , der Abgr Wibei
hat sehr richtig umerschicken , wenn er sagt , kor Ansschußde-
richt befaßt zwei ganz von einander unabhängige Puncie:
Tie erste Frage : was ist zu ihr, » in Bezug a .. f den jetz,
vorgelegten Entwurf eines Dieiistgcrichtögefttzes ^ die zweite:
was ist zu lhun in Bezug aus die alte  Vervrcnung , daS
Dienstgericht betreffend , vom 2i1. Juli 1811 ? Was den erster»
Lheil des AusschußberichtS , — nämlich die Art und Weise,
wie der Landtag sich zu verhalten habe in Bczuhung auf
den zetzt vorgclegten Entwurf eines Dimstgerichtö , — rv r̂s
diesen ersten Theil betrifft , so iheile ich das Bedauern  SvS
Ausschusses , daß die nun zweimal schon , und zum Theile » rit
sehr großer Majorität , gefaßten Beschlüsse ces Landiags nicht
wenigstens einige  Anerkennung von Seilen des Ministe-
riumö grfunken habe » . Ich theile aber durchaus nicht di»
Hoffnungslosigkeit,  der der Ausschuß sich hmgegcbcn
hat , indem er nun , wie man zu sagen pflegt , daö Gewehr
in den Graben wirft , und von dem Enlwurse ohne Weiteres ganz
abschen will . Dazu veranlaßt ihn , wie es nach den Erwägungen,
S . 6 , scheint : „ daß taS Anlwvnlchr . ibeil kcs Miiustitiumö
sehr kurz  war . " Ja , m . H ., ich glm .be, wenn wir im
constitulioneUen Leben uns durch dergleichen Formen schrecken
lassen wollen , dann könnte gar wenig zu Llande kommen.
Slchcn einmal zwei Ansichten , wie eS hier der Fall , ziemlich
bestimmt einander gegenüoer , so wirb zunächst eben so be¬
stimmt wir der Lankkag bei s inen Anlräg -n , taS Ministe¬
rium bei den seimgen beharren . Damit ist aber nicht der
Ze tpunct gekommen , die Sache aufzugev « » , sondern die
Vermittelung zu versuchen.  DaS :st immer nölhig,
wo zwei ganz gleich berechtigte Willen sich eiiliüueb . » einan¬
der gegenüber ssei en , wo aber doch tic N v lh w en d >g kklt  einer
Einigung vorhanden ist. Und so ist es ja eben im eonstitu-
lionclle » Leben ; da sink zwei gleich b. rcchtigle Willen , dir
möglichrweise ganz verschiedener Ansicht ft in könne », die
aber doch auch etwas hinaus mü sen . Die » vlhuendige
Folge davon ist, der Versuch einrr Verständigung.  Auf
beiden Seite » ist der gute Wille  kazu voraubzusetzen , so¬
wohl von Seilen deS Laut tags , als der Slawe r .gienmg , —
beiderseits Willfährigkeit — Etwas nachzugebeu , von dessen
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Vorzüglichkeit man sich zwar überzeugt hält , was aber nicht

gerade alö Lebensfrage  angesehen wird . Fragen wir : was
hier ^ die Lebensfragen sind ? so stimme ich dem Abg . Wibel
vollständig darin bei, daß der Beschluß rücksichtlich der sest-

zustellenden Mündlichkeit (mit etwaigen Modifikationen
bezüglich der Fürstenthümcr ) , daß dieser der eigentliche Car-

dinalpunct auf Seiten des Landtags ist . Den der Regi e-

rung  kenne ich nicht bestimmt . Soll ich meine Meinung
darüber aussprechen , so ist' s , glaube ich, der Punkt , daß die

politischen  Vergehen dem Dienstgerichte nicht entzogen
sein sollen . Ich nehme das an , deshalb , weil auch ich der

Ansicht bin , daß dieser  Beschluß des Landtags mit dem
Staatsgrundgefetze nicht in Einklang zu bringen ist. Das

Staatsgrundgesetz sagt generell : es soll ein Gericht bestehen

für Aburtheilung der Fälle , wo sich ein Staalsdiener unfähig
oder unwürdig erwiesen hat , und macht also keine Aus¬

nahme.  Wird dienet- Gericht nur berathen und beschlossen,

so dürfen wir , nach meiner Ansicht , keinen einzelnen Fall

herausrcißen , und nicht sagen : darüber , ob hierbei  Un¬
würdigkeit oder Unfähigkeit vorgekommen sei, soll das Gericht

nicht entscheiden , obgleich zugegeben werden muß , daß Unfä¬

higkeit oder Unwürdigkeit auch bei ihm bewiesen sein kann.
Ich glaube nun , cö würde von der einen Seite die Münd¬
lichkeit , von der andern Seite die Ausnahme der politischen

Vergehen nachgegeben werden können . Zn der dritten Diffe¬
renz , wegen der Anklagekammer , finde ich nichts prinzipielles.
Vielleicht könnte man indcß auch da eine Verständigung , eine

Bernntl lung darin finden , daß dem Staatsministerium ein

Geg '.'ngew :cht in einer gleichen Anzahl von Richtern gegeben
würde . Genug , ich sehe nichts Hoffnungsloses  in dieser

Lage , und bin deshalb ganz entschieden für den Kläve-
mann ' schen  Antrag . Würde der Landtag dem Vorschläge

deS Ausschusses , den Entwurf jetzt ganz bet Seite zu legen,

folgen , so geben wir damit die Sache ganz aus der Hand,
und auf dem nächsten Landtage muß dann die Sache wieder

von vorn anfangen . Ich frage Sic aber : wie oft soll sie

denn kommen ? Einmal niuß  die Sache doch zu Ende , und

eben weil dies von beiden Seiten erkannt werden wird , glaube
ich, daß die Vermittelung möglich ist . Ich finde diese Be¬

handlung der Sache auch ganz richtig . Die Regierung hat

die Vorlage gemacht , der Landtag hat geantwortet , die Re¬

gierung hat wieder geantwortet , jetzt spricht der Landtag
wieder und sagt : nun wollen wir versuchen , zu vermitteln.

Den zweiten  Theil des Ausschuß -Berichts betreffend , näm¬

lich die sofortige Aufhebung der Verordnung vom 23 . Juli
1H41 , das Dicnstgericht betreffend , so kann ich die Ansicht

des Ausschusses nichr theilcn , daß nach der Fassung unsers

SlaatsgrundgesetzeS diese Verordnung sofort aufgehoben wer¬
den müsse,  auch bevor wir das neue  Gesetz haben . Zm

Gegentheile , ich glaube , daß sowohl nach der Fassung  des

Staatsgrundgesctzes — wie schon vom Abg . Pancratz  her-

vorgehoben wurde als auch nach den Motiven  der

fragliche Satz gar nicht anders verstanden werden kann , als:
die alte Verordnung soll aufgehoben werden , wenn die neue

kommt . W -nn man die betreffenden Protokolle des verein¬

barenden Landtags liest , so, glaube ich, muß man zu der
Ansicht kommen : man hat positiv gewollt , die alte Verord¬
nung solle nicht ganz aufgehoben werden , bevor nicht etwas

Neues dafür da sei, und zwar namentlich um deshalb nicht,
damit nicht Fälle , die mittlerweile  passiren möchten,
straflos bleiben . Etwas Anders ist es aber , ob man diese

Verordnung etwa nur insoweit  aufhebt , als sie auf die

Zusammensetzung  des Gerichts sich bezieht . Das halte

ich für wirklich möglich , -- das halte ich auch für möglich
im Hinblicke auf die Protokolle deS vereinbarenden Landtags.
Nach diesen hat man das Prinzip  stehen lassen wollen:

es soll ein Gericht da sein für Fälle der Unwürdigkeit und

Unfähigkeit von Richtern . Das ist daS Wesentliche , was

man ha ! festhaltcn wollen , nichr aber die Bestimmungen über
die Zusammensetzung  des Gerichis . Zch muß sagen , ich

lege gar kein Gewicht darauf , ob die alte Verordnung sofort

aufgehoben wird oder nicht , denn ich halte es für eine mo-

rali che Unmöglichkeit , daß jetzt noch Jemand vor das Dienst-

Gericht gestellt wird in seiner alten  Zusammensetzung . Zndeß,
wenn einige Herrren nichr dieser Ansicht sind , so glaube ich,

kann man denselben gerecht werden und roch auch den An¬

forderungen des Staatsgrundgesetzes , nämlich auf die Weise,
daß man bis dahin , daß die neue Verordnung kommt , die

alle nur in den Theilcn beibehält , die wesentlich nöthig sind,
damit die Fälle , d,c unterdessen  passiren , nicht straflos

werden,  also , indem man die tzH. 1 und 2 der alten Ver¬

ordnung beidthäll , und die Uebrigcn streicht . Dann ist Si¬

cherung da , daß Niemand vor das alle  Gericht gestellt wird,
es ist aber auch Sicherung da für das , waS daS Staals-

grundgesetz will , nämlich , daß Nirmand in der Zwischenzeit
straflos werde , indem er von dem mu eingesetzten Gericht

nicht würde beurtheilt werden können . Zch gebe zu , daß man

vielleicht behaupten kann , daß dies möglich sei, auch wenn

man das alte Gesetz aushebe z eS wird mir aber auch zuge¬

geben werden müssen , daß , wenn das alte Gesetz aufgehoben

wird , die Fälle , die in der Zwischenzeit pafsirk sind , möglicher¬
weise nicht darunter gezogen werden können . Von dieser

Ansicht ging auch die Staalsregierung  auS , indem sie

damals eben nur die tztz. 1 und 2 der Verordnung bcibehalten
wollte , und ausdrücklich erklärte , die übrigen Paragraphen

möchten aufgehoben werden . Der Landtag bewilligte aber

noch mehr ; er ließ die ganze  Vrrordnung stehen , was die

Regierung gar nicht beantragt Halle . Zch glaube also , auch

wenn die alte Verordnung forlbcstehl , wird Zeder beruhigt
sein können , wenn nur dik tz. 3 — 10 aufgehoben werden.

Denn die tztz. 1 und 2 bestimmen nur : es soll überhaupt ein
Gericht für solche Fälle bestehen.

Mein Antrag geht demnach dahin — wenn nämlich der

Landtag sich nichr dahin aussprechen wird , es bis weiter ganz

beim Alten zu lassen , was das beste, das einfachste wäre —

in dem Satze unter Ziffer 1 zwischen den Worten , „ die Ver¬

ordnung " einzuschaltcn „ tz. - — 10 der «, so daß es heißen

würde : die tz. 3 — 10 der Verordnung u . s. w . und dann
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in der 4 . Zeile konsequenter Weise statt „ sei" zu setzen:
„sind " .

Präsident : Der Verbesserungsvorschlag geht dahin,
im Anträge des Ausschusses unter Ziff . 1. zwischen den Wor¬
ten „ die Verordnung " cinzuschatten . „ ß. 3 — 10 der gege¬
benen " . 2 ) in der 4 . Zeile statt „ sei" zu setzen „ sind " .

Ist dieser Antrag unterstützt?
Ist unterstützt.
Hr . Böckel  hat das Wort.
Abg . Böckel : Meine Herren ! Wenn der Abg . Klä-

vcmann  den Sinn des Staatsgrundgesetzes Ihnen intcrprc-
tiren wollte dahin , man hatte die alte Verordnung über
das Dienstgericht nicht aufgehoben wissen wollen bis zur
Einführung des neuen Gesetzes , so könnte es sein , daß er
darin im gewissen Sinne Recht hat . Im Ganzen muß ich
aber doch widersprechen , daß das die Absicht des constit . Land¬
tags gewesen wäre , denn , meine Herren , damals hat man
kaum daran gedacht , daß das Gesetz beralhen , wieder zu-
rückgewie ' en und der Landtag , der es berathen , aufgelöst wer¬
den würde , daß dann das Gesetz aus dem neuen Landtage
wieder berathen und aufs neue wieder zurückgewiesen werden
würde . Won allen diesen Dingen , die pasfin sind , hat man
sich auf dem const . Landtage nichts träumen lassen , sonst,
glaube ich, würde man die allgemein als schlecht anerkannte
Verordnung aufgehoben haben . Man hat damals nicht ge¬
glaubt , daß die Worte , daß bas Gericht , welches cingeführt
werden sollte , als Schwurgericht erkennen sollte , daß man
das dahin auslegcn würde , eS solle nur das Unheil gesprochen
werden , wie bei einem Schwurgericht , und haß man alles
das , was bei einem Schwurgericht zur Bildung des Unheils
gehört , vorcnthaltcn würde . Hätte man damals gesagt , daß
das Gericht so eingerichtet werden sollte , meine Herren , ich
bin fest überzeugt , der const . Landtag hätte gesagt : die Ver¬
ordnung soll sofort  aufgehoben werden . Deshalb kann ich
Ihnen schon an sich empfehlen , den Antrag des Ausschusses
auf Aushebung der alten Verordnung anzunehmen . Wenn
der Hr . v . Finckh noch meint , der Ausschuß hätte zugleich
mit der . Zurückweisung der Berathung des Dienstgerichls das
Gewehr in den Graben geworfen , so möchte ich doch den
Ausschuß in Schutz nehmen . Soviel ich weiß , hat dieser
Ausschuß früher mir dem Ministerium schon konferirt , es ist weit¬

läufig darüber debattier worden , es hat zu keinem Erfolg ge¬
führt . Das Ministerium erklärt einfach , wir wollen aus un¬
fern Vorschlägen bestehen . Wenn nun der Abg . v . Finckh
bei Auseinandersetzung der const . Monarchie von beiden Sei¬
ten , von beiden Gewalten Willfährigkeit voraussetzk , so ist das
ganz hübsch , ich glaube aber , wir können diese Willfährigkeit
von der einen Seite , von der Regierung , nicht mehr voraus¬
setzen, denn wenn die Erfahrungen , die wir gemacht haben,
uns nicht belehrt haben , daß wir da sehr wenig Willfährig¬
keit zu erwarten haben , dann weiß ich nicht , dann belehren
uns die Umstande und Erfahrungen überhaupt nicht , so glaube
ich , können und dürfen wir , wenn wir nicht wieder lange,
vergebliche Arbeiten des Ausschusses haben wollen , auf diese

28.

Weise und nach den bisherigen Erfahrungen keine Willfäh¬
rigkeit annchmen . In diesem Hauptpunkte kann  der Land¬
tag nicht nachgeben , kann auch eine Willfährigkeit nicht vor¬
aussetzen . Aber ich habe doch noch einiges Vertrauen , näm¬
lich, daß wenn die alte Verordnung aufgehoben ist , dann
sich die nölhige Willfährigkeit einsinden wird von Seiten der
Staalsregierung , denn jetzt hat sie immer noch das Schlechte,
und wenn wir uns nicht vereinigen mit ihr , so bleibt das
Schlechte , die alte Verordnung . Ist diese aber einmal auf¬
gehoben , so wird man schon ein neues Dienstgericht cinfüh-
rcn und wir werden dann besser sortkommen.

Hätten wir also beschlossen , daß die Verordnung aufge¬
hoben werden sollte , und die Staatsregierung erklärte sich
damit einverstanden , dann halte ich nichts gegen den Antrag,
daß der Ausschuß mit der Regierung zusammeulretcn und
eine Vereinigung gesucht werden sollte.

Abg . Tappenbeck : Wenn der Vorschlag des Aus¬
schusses mit dem Skaatsgrundgesetze nicht vereinbar wäre,
so würde auch ich ihn nicht haben mit stellen tonnen . Ich
bin indcß der Ansicht nicht . Das Staalsgrundgesetz sagt:
die Verordnung über das alte Dienstgericht soll ausgehoben
und ein Gesetz über ein neues Dienstgericht dem nächsten
Landtage vvrgclcgt werden . Gesetzt , die Staalsregierung
hätte nun zuerst die alte Verordnung aufgehoben und den
Landtaug veranlaßt , seine Zustimmung zur Aufhebung zu
erklären und dann  den Gesetz - Entwurf vorgelegt , würde
gewiß Niemand eine Verletzung des Staatsgrundgefetzis darin ge¬
funden haben . Die Regierung hat den umgekehrten Weg
cingcschlagen , sie hat uns zuerst den Entwutf des Lienstge-
richls vorgelegt und wegen Aufhebung des alten Dienstge-
richts noch keine Vorschläge gemacht und das ist auch in
Ordnung , insofern anzuerkennen ist, daß das Staalsgrund-
gesctz bei dieser Bestimmung vorausgesetzt  hat , daß das
dem nächsten Landtage vorgelcgte Gesetz auch vom nächsten
Landtage beschlossen und sodann als Gesetz publizirt werden
würde . Diese Voraussetzung ist aber nicht , oder droht , nicht
einzulrcten und es frägt sich, ob für diesen Fall das Siaals-
grundgesetz auch Bestimmung getroffen hak . Las ist aber
zu verneinen . Dieser Fall ist im Skaatsgrundgesetze gar
nicht vorgesehen pnd für diesen Fall steht der Aufhebung durch
das Staatsgrundgesetz gar nichts entgegen . WaS den Klave-
mannschen  Antrag betr ., so habe ich hier mit einigen Wor¬
ten auf das zurückzukommen , was schon vom Abg . Böckcl
bemerkt ist. Nach alledem , was vorhcrgcgangen ist, konnte
der Ausschuß von einer ferneren Konferenz kein Resultat er¬
warten . Wir haben bereits im Ausschüsse , bevor unser erster
Bericht an den Landtage gelangte , mit dem Hrn . Minister¬
präsident über diesen Punkt conferirt und unsere Ansichten
weitläufig ausgetauscht . Die Ansichten beider Thcile standen
sich aber damals schon so schroff einander gegenüber , daß wir
bciorgen mußten , cs würde eine Differenz einlrcten , die we¬
nigstens schwer zu lösen sein würde . Nur der Umstand , daß
im Landtage unsere Vorschläge mit einer an Einstimmigkeit
grenzenden Majorität angenommen wurden , nur dieser Um-
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stand berechtigte unS einigermaßen zu der Hoffnung , daß

nun auch die Staarsregierung nachgeben werde . Wenn nun

dieser Hoffnung zuwider auf keinen Punkt cingegangen und

dieses in einem kurzen , durchaus keine weitern Gründe ent¬

haltenden Schreiben angedeutet wurde , so mußten wir im

Ausschuß nur die gänzliche Erfolglosigkeit einer weiteren Cvn-

ferenz annehmen und wir konnten  keinen andern Antrag
stellen , als der hier ' gestellte lautet . Wenn die Versamm¬

lung meint , es wäre doch noch zu versuchen , so müßten wir
uns natürlich dem unterwerfen . Wir konnten nach allem

Vorliegenden dich nichi annehmen.
Wenn der Abg . v - Finckh bemerkt , es sei eine morali¬

sche Unmöglichkeit , daß diesem alten Dienflqericht noch jetzt

jemand unterworfen werden könnte , so brauche ich nur daran

zu erinnern , daß dem Ausschuß grade jetzt ein Fall vvrliegt,

in welchem ein Beamter nach Publication des Staatsgruud-

gesetzes in der That noch diesem alten Dienstgerichr unter¬

worfen worden ist.

Abg . Wibel : M . H ., wenn der Abg . v . Finckh aus

Sorge für die Heilighaltung unseres Staatsgrundgesetzes die

politischen Vergehen gern unter das Dienstgericht gestellt wissen

will , so könnte diese zarte Sorge glle Anerkennung verdie¬

nen , wenn nur in irgend einer Hinsicht ein Widerspruch mit

dem Staatsgrundgesctze vorhanden wäre , falls wir sie aus-

nehmcn . Aber daß das nicht der Fall ist , ist handgreiflich

klar . Wo wollte cs hinaus , wenn man im Staatsgrundge¬

setze bei jedem seiner allgemeinen Grundsätze , welcher de-

taillirte Bestimmungen haben muß , diese hätte hinzusiigen

wollen ? Sie stehen mit Recht nicht im Staatsgrundgesetze;

das Staatsgrundgesetz folglich überläßt Alles der künftigen

Gesetzgebung , worüber es nicht selbst geradezu Bestimmungen !

gegeben hat . Es darf uns also Niemand entgegentreten und !

sagen : „ Laßt dem Dienstgerichte die politischen Vergehen , !

denn Ihr versündigt Euch sonst am Oldenburgischen Staats¬

grundgesetze ." — M . H ., die Sache ist so begreiflich , so daß

sie keiner weitern Ausführung bedarf . Es ist kein wahres !

Wort , wenn man sagt : ich darf nicht definiren . Was ist

Unwürdigkeit eines Staatsdieners vor dem vom Staats¬

grundgesetze beabsichtigten Dienstgerichte ? Das Staats¬

grundgesetz sagt Nichts davon . Das Staatsgrundgesetz setzt

eben vernünftige Gesetzgeber voraus , und der vernünftige

Gesetzgeber muß die Bestimmung hinzusetzen : worin besteht

die Unwücdigkeit und worin nicht ? Also lassen Sie uns

bei der Frage selbst bleiben , die zu beantworten ist , und

dreist einander ins Gesicht sehen , indem Jeder sagt , ob er

will , daß das politische Verhalten zur Würdigkeit der Staats¬

diener gehören soll oder nicht ; aber mag Niemand sich hinter

daö Staatsgrundgesetz verstecken ! Der Landtag hat beschlos¬

sen , daß die politischen Vergehen nicht dahin gehören dürfen.

Der Landtag hat es mit so großer Stimmeneinhelligkeit be¬

schlossen , daß er nicht wieder darauf zurückkommen kann.

Wenn der Abg . v . Finckh von einer Vermittelung sich

Großes verspricht , wenn der Landtag sich dahin ausspräche,

er wolle vermittteln , m . H ., so glaube ich, ist das nicht der

richtige Weg . Der Landtag ist nicht da für Vermittelungen.

Er hat seinen Spruch zu fällen , und wenn das , was un¬

zweifelhaft recht ist , keine Anerkennung findet , so hat er eine

andere Sprache zu versuchen.
Die moralische Unmöglichkeit , die hier vorliegen soll , das

alte Gesetz noch anzuwenden , — der Vorredner hat schon

darauf aufmerksam gemacht , — m . H . , der StaatSregierung
ist diese Anwendung des alten Gesetzes nicht bloß moralisch,

l sondern thatsächlich möglich gewesen . Es ist vorgekommen

in Sachen des BauinspectorS Greul in Birkenfeld . Daß der

Abg . v . Finckh das für moralisch unmöglich hält , also auch

diejenigen für moralisch unmöglich erklärt , die diese Thatsache

vollbrachten , das zu verantworten und zu rechtfertigen will

ich ihm selbst überlassen . Zm Uebrigen aber , so sehr auch

ich die Verständigung , d . h. das Zurückkommen auf die

nothwendige Grundlage des Dienstgerichts durch Ueberein-

stimmung zwischen Landtag und Staatsregierung wünsche,

damit nicht das Schauspiel aufgeführt werde der Berathung

eines Dienstgerichts auf einem dritten Landtage , was ich

nicht für möglich halte , und was der Landtag auch nie und

nimmer zugeben kann und darf , nach meiner Ueberzcugung,

so bin ich auch der Meinung , daß wir Alles thun müssen,

um eine Verständigung zu ermöglichen . Aber , m . H . , ich

muß Sie erinnern an das wahre Wort , was vor einigen

Tagen in diesem Saale ausgesprochen wurde : „ Erreichbar

ist nur das , was mit Nachdruck und Ernst gefordert wird " ;

alles Andere ist unerreichbar ! Nur wenn wir mit Nachdruck

und Ernst fordern , dann werden wir erreichen . Dazu ist

erforderlich , daß wir das Hinwegfallen des alten Gesetzes

zuerst beschließen . Dann wird eine Vereinigung zu Stande
kommen , denn dann wird die Nothwcndigkeit sie fordern.

Präsident : Der Antrag ist nicht unterstützt.

Abg . Wibel : Der Antrag ist nicht unterstützt , — ich

brauche ihn also nicht zu widerlegen.
Abg . Werry : Wie schon bereits hervorgehoben wor¬

den ist , müssen wir hier unterscheiden zwischen Einführung

des neuen und Abschaffung des alten Dienstgerichts . Was

das Letztere betrifft , so glaube ich nicht , daß die Abschaffung

desselben davon abhängt , daß das Neue erst in 's Leben tritt.

Zm Staatsgrundgefetz heißt es ausdrücklich : „ Die Verord¬

nung vom 23 . Juli 1841 soll aufgehoben werden ." Daß

der Sinn dieser Bestimmung der ist, daß das alte aufgehoben

werden soll , wenn auch das neue noch nicht zu Stande

komme , geht aus verschiedenen andern Bestimmungen des

Staatsgrundgesetzes hervor ; denn überall , wo die alten Ge¬

setze so lange stehen bleiben sollen , bis die neuen in 's Leben

geführt sind , iss das ausdrücklich bestimmt.
Ich will nur einige Artikel anführcn , nämlich z. B . im

Art . 35 . kommt es vor . Hier heißt es : „ Die Wehrpflicht

ist für Alle gleich , die Gesetzgebung wird die Wehrpflicht auf

Grund der vorstehenden Bestimmung regeln . Bis dahin

bleiben die bisherigen Gesetze in Kraft ."

Zm Art . 36 . heißt es ebenso , daß , so lange bis das

neue Gesetz kommt , das alte in Kraft bleiben soll , und so
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Art. 62., 82. u. s. f. Ueberall heißt es: so lange, bis das
neue Gesetz gegeben ist, bleiben die alten Bestimmungen in
Kraft. Hier bei der Bestimmung über das Dienstgericht ist
dies durchaus nicht gesagt, cs heißt nur : es soll aufge¬
hoben werden.

Ich glaube also, daß das alte Dienstgericht nach dem
Staatsgrundgesetzeallein abgeschafft werden kann und muß,
da es mit verschiedenen andern Bestimmungen des Staats-
grundgesetzes geradezu in Widerspruch steht.

WaS nun die Einführung des.neuen Dienstgerichts an¬
betrifft, so muß ich sagen: Ich halte es für constitutionell,
daß die Regierung ein Gesetz, welches zwei Landtage hinter
einander mit so entschiedener Majorität beschlossen haben,
annimmt. Wenn die Regierung von ihrem buchstäblichen
Rechte Gebrauch machen und jedem Gesetze, das von ver¬
schiedenen Landtagen gleichmäßigbeschlossen ist, einfach ihr nacktes
Veto entgegenhalten will, wohin soll das führen? Wir
könnten dann auch auf unserer Seite von unserem Rechte
Gebrauch machen. Wir haben z B . das Recht der Steuer¬
verweigerung. Angenommen nun, wir machen davon Ge¬
brauch, bewilligen keine Steuern mehr, nehmen also denselben
Standpunkt ein, den die Staatsregierung jetzt einnimmt,
was würde daraus entstehen? — Anarchie. Das wäre die
Folge davon, wenn jede der beiden Staatsgewalten auf dem
Rechte, das ihr im Staatsgrundgesetzezugesichert ist, starr
bestehen wollte. Wenn zwei Landtage, die noch dazu aus
verschiedenen Wahlgesetzen hervorgegangen sind, nach einander
ein Gesetz mit solcher Majorität beschlossen haben, dann ist
es an der Regierung, nachzugebcn, und nicht an uns.

Abg. Linöemanu : Meine Herren, aus allen Parteien,
aus jedem Munde, von rechts, von links, von jedem Sitze
haben wir gehört: das alte Dienstgcricht ist schlecht, es ist
verderblich, es ist so verderblich, daß nach der Meinung des
Abg. v. Finckh seine Anwendung zur moralischen Unmög¬
lichkeit gehört.

Meine Herren, ein solches allgemeines Urthcil ist mir
ouveraines Gebot, daß ich für die augenblickliche  Auf¬
hebung desselben mit dem Ausschuß nur stimmen kann, stim¬
men muß, welches ich hiermit thue. Dagegen aber ist nun
die zweite Frage: Was soll werden, was soll kommen, was
muß kommen. Ich jede hier die Wibelsche  Dringlichkeit
zur Herstellung eines neuen Gesetzes aus diesem Landtage
wirklich nicht ein.

Ueberall habe ich von der Dringlichkeit einen andern Be¬
griff, als er hier in verschiedenen Aeußerungen vom Minister-
tische wohl ausgesprochen wurde. Worin, meine Herren, be¬
steht diese Dringlichkeit? DaS Aergerniß allerdings haben
wir gehabt, daß auf 2 Landtagen das Dienstgcricht beralhen
und beschlossen und daß es noch n:cht angenommen ist, ja
das fernere Aergerniß steht in Aussicht, daß cs aus dem 3.
Landtage nochmals zur Frage kommen muß.

Nun, meine Herren, das müssen wir uns gefallen lassen,
wir tragen dafür keine Schuld. Aber durch dieses wieder¬

holte ministerielle Widerstreben ist noch nicht geboten, daß
das, waS noch nicht ist, auch noch heute geschehen müsse.

Wozu ist daS Dienstgericht? Wir haben es vor dem
Jahre 1841 gar nicht gehabt und das Beamtenthum hat
doch bestanden. Mit 1841 haben wir es bekommen, aber
was hat es genützt, waS hat cs gewirkt, wie oft ist davon
Gebrauch gemacht worden?

So viel ich erfahren habe, nur 2 oder 3 Mal. Also
meine Herren, das Beamtemhum wird auch ferner in seiner
Ordnung zu erhalten sein, es wird diseiplinarisch zu regeln
kein, ohne das Dienstgcricht.

Der Abg. v. Finckh sagt, wir müssen das Dienstgericht
haben und schnell haben, wir können das alte nicht aufheben,
ehe wir das neue haben, denn cs würde uns jedes Strafge¬
setz gegen unwürdige Beamten fehlen.

Meine Herren, das Dienstgericht soll nicht strafen, soll
kein Strafgericht sein, und ein Strafgericht für die Fälle,
wo Verbrechen vorliegen, haben wir schon jetzt in den or¬
dentlichen Gerichten.

Also cs ist keine Notdwendigkeit da, daß diese Herstel¬
lung eines neuen Dienstgcrichis so übereilt wird. Die Con-
ferenz für Herstellung wichtiger Gegenstände, meine Herren,
das ist mir nun einmal eine verhaßte Form, ich will nicht
weiter sagen, woher, aber ich habe diesen Widerwillen und
ich glaube nicht, daß diese Conferenzend. h. geheime  Be¬
sprechungen der Herren Minister mit den Ausschüssen zum
Guten führen.

Wenn wir dem Staatöministerium das zugeben: Ihr
braucht nur ein gutes Gesetz, welches wir berathen und be¬
schlossen haben, 1 oder 2 Mal zurückzuweisen, so kommen wir
zu Euch und fangen mit Euch an zu conferiren, setzen unS
in die Stellung der Unterwürfigkeit, dmn die Eonfercnz ist
Unterwürfigkeit gegen das Ministerium, dann meine Herren
werden mit der Zeit, wenn wir Ministerien haben wie bisher,
die Gesetze nicht mehr vom Landtage berathen und beschlos¬
sen, sondern wir kriegen lauter Gesetze wie sie die Regierung
cvnferentisch zu conccdiren beliebt, das ist nicht die rechte
Form.

Wir sollen uissere Gesetzgebung nicht machen auS Cvn-
cessionen, wir sollen unsere Zustimmung geben aus der Ueber-
zeugung, daß wir damit das Beste des Landes fördern. Die
Eoncession ist nicht das Beste, sie ist imnier ein Nachgeben
von dem Besten.

Abg. v. Finckh : Ich werde die Erörterungen über
das rechtliche Verstehen des Staatsgrundgcsetzes nicht weiter
fortsetzen. Ich bin aber durch das, was gegen meine Ansicht
vorgebracht ist, nicht überzeugt, und glaube namentlich, daß
der geehrte Vorredner aus Birkenfeld ganz abgesehen hat von
den Motiven,  die wir in dem Protest des constituinnden
Landtags haben.

Wenn bezweifelt wurde, daß wir von dem Ministerium
Willfährigkeit zu erwarten hätten, so muß ich cs zwarJ d̂em
überlassen, was sein Glaube ist, wie stark oder wie schwach
der ist; daß wir indeß uns dieser Willfährigkeit dadurch
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versichern könnten , daß wir die alte Verordnung aufhebcn,
LaS bezweifle ich sehr . Denn wenn wir das auch beschließen,
meine Herren , so ist die Verordnung dadurch ja noch nicht

aufgehoben.
DaS kann eben nur die Regierung thun . Will die also

überhaupt nicht willfährig sein , so wird sie es auch in die¬

ser  Beziehung nicht sein . Ich glaube also , dieser Weg würde

zu Nichts führen.
Es ist gesagt : die Confercnz hätte schon stattgefunden,

man habe bereits mit dem Herrn Minister -Präsident conferirt.

Die Lage der Dinge ist jetzt indeß eine ganz Andere . Jene
Conferenz war vor dem Beschlüsse des Landtags.

Aus dem bisherigen können wir nicht erkennen , daß das

Ministerium auf seinen Sätzen besteht , weil es darauf

bestehen will,  sondern weil cS Werth daraus legt , weil

es sich überzeugt hat , daß sie die besseren sind . Nun sehe ich

aber doch wahrlich nicht ein , daß cs ganz unmöglich wäre,

daß das Ministerium davon zurückkomme , nachdem auch der

Landtag  gesprochen hat , nachdem das Ministerium gesehen

hat , der jetzige Landtag bleibt bei dem Beschlüsse des frühe¬
ren . Das sind so veränderte  Umstände , die allerdings

eine Vermittlung erwarten lassen.
Es ist gesagt worden : Konferenzen taugten nichts ; sie

führten zu Concessionen , die immer ein Nachgeben von dem

Besten wären . Meine Herren , das Beste ist schon zu oft

der Feind des Guten  gewesen.
Wenn ich das Beste nicht bekommen kann , so kann ich

mich mit etwas Anderem zufrieden geben , vorausgesetzt , daß

ich etwas Schlechtes dadurch beseitige . Wie wir aber über¬

haupt noch an der Geneigtheit des Ministeriums zweifeln
können , begreife ich nicht , nachdem vom Ministertische die

Geneigtheit ausdrücklich erklärt worden ist.
Mir ist vorgehalten : ich habe gesagt , «es sei eine mora¬

lische Unmöglichkeit , noch jetzt Zcmandcn vor daS alte Ge¬

richt zu stellen «, und doch sei noch dies geschehen . Ich habe
geglaubt , und ich weiß es nicht anders , als daß bei dem er¬

wähnten Falle die Untersuchung vor Publication

des Staatsgrundgesetzes bereits im Gange war,
und daß eben mit Rücksicht darauf  die Bestimmung auf

dem vereinbarenden Landtage so getroffen wurde , daß solche

Fälle nicht ausgeschlossen würden . WaS .also in der Bezie¬

hung wider mich gesagt ist , das mag auf sich beruhen ; die

Verantwortung , die mir zugeschoben wurde , übernehme ich

gern.
Es ist gesagt worden : man solle nicht drehen und deu¬

teln , um eine Ausrede zu finden gegen die Ausnahme der po¬

litischen Vergehen , man solle lieber der Sache dreist ins

Auge schauen , und sagen , ob man die Ausnahme wolle oder

nicht ." Ich habe der Sache immer dreist ins Auge geschaut,

und bei den namentlichen Abstimmungen stets gesagt : nein,
ich will die Ausnahme nicht , aus den und den Gründen.

Wenn die Conferenz endlich eine «Unterwürfigkeit " ge¬

nannt wurde , so muß ich dem durchaus widersprechen . Wenn

2 Gleichberechtigte sich gegenüberstehen , so nenne ich es keine

Unterwürfigkeit , sondern im Gegentheile Selbstständigkeit , wenn

der Eine dem Andern die Hand bietet zur Vermittelung.
Der Anbietende hat davon keinen Nachtheil , der Gegner er¬

hält dadurch kein Uebergewicht . Im Gegentheile ich glaube,

daß die Stellung dessen , der zur Vermittelung die Hand bie¬
tet , immer die günstigere ist.

Abg . Pancratz : Ich habe nicht gemeint , daß durch
diesen Beschluß, , ferner in Eommunication zu treten mit der

Regierung durch den Ausschuß , der Antrag auf Aufhebung
des Dienstgerichts nach der bisherigen Verordnung fallen
sollte . Ich bin aber doch der Meinung , daß es angemessen
sein könnte , daß die Beschlüsse über die dahin zielenden An¬
träge des Ausschusses ausgesetzt werden , bis etwa weitere

Beschlüsse über das einzuführende Dienstgericht vorliegen und

ich möchte das ausdrücklich beantragen . Im klebrigen möchte

ich nur bemerken , wenn gesagt ist, daß im Staatsgrundgesetz
überall , wo das alte Gesetz fortbestehen soll , dies ausdrücklich
bemerkt wäre , so paßt das nicht immer . Z . B . bei der Wehr¬

pflicht liegt die Sache anders , da heißt es : «Die Wehrpflicht
ist für Alle gleich , Stellvertretung findet nicht Statt " . Da

wurde etwas durch das Staatsgrundgcsetz aufgehoben und

da muß es allerdings , wenn dagegen etwas noch fortbestehen
soll , dies ausdrücklich gesagt werden.

Präsident : Die Bemerkungen des Vorredners veran¬

lassen mich , mich schon jetzt über das Verhältniß auszuspre¬
chen , worin meiner Ansicht nach der Klävemann ' sche  An¬

trag zu dem Antrag des Ausschusses zu stehen scheint . Der

Antrag von Klävemann  lautet:
«Der Landtag beschließe:

Hohe Staatsregierung sei zu ersuchen , mit dem Aus¬

schüsse , als Conferenzcommission , zum Versuch einer
Vereinbarung und Auffindung von Hauptsätzen , mit

denen beide Theile sich einverstanden finden können,
in Verhandlung zu treten ."

Der Ausschußantrag lautet:
«Der Landtag beschließt:

1) Die Verordnung vom 23 . Juli 1841 , betreffend die

Niedersetzung eines Dienstgerichts , sei sofort aufzu¬
heben ;

2 ) Die Staatsregierung wird ersucht , sich mit diesem

Beschlüsse einverstanden zu erklären und die zu seiner
Ausführung erforderliche Verfügung unverzüglich zu
erlassen ."

Wenn man streng auf diese Worte sieht , so könnte eine

logische Ordnung recht gut dahin zwischen beiden Anträgen
bestehen , daß das alte Dienstgericht nach dem Anträge des

Ausschusses aufgehoben und zugleich in Gemäßheit des An¬

trags des Abg . Klävemann  eine Vermittelung mit der
Staatsregierung versucht würde . Allein wie der Antrag
Klävemann 's  mir eingereicht wurde und nach dessen ganzer

Begründung habe ich keinen Augenblick gezweifelt , daß dies
die Ansicht Klävemann 's nicht  sei , sondern daß der Abg.

Klävemann  beabsichtigt , durch diesen Antrag die anderwei¬

tige Beschlußfassung hinauszusetzen . Sollte ich irren , so
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bitte ich , daß der Abg . Klävemann  mich jetzt darüber

aufkläre.
Abg . Klävemann : Meiner Meinung nach , wie ich

auch in der Begründung meines Antrags gesagt habe , muß
allerdings das alte Gesetz stehen bleiben , bis das neue an
die Stelle tritt . Ich habe aber in meinem Anträge selbst

diese meine Ansicht nicht ausgesprochen und zwar nicht ohne
Absicht , dieses unterlassen , nämlich damit mein Antrag auch
von denen angenommen werden könne , die sür den Ausschuß¬

antrag stimmen wollen , wenn ich gleich der Meinung war,

daß wohl mehr oder weniger alle , die für meinen Antrag

stimmen wollen , die Aussetzung der Abstimmung über den
Ausschußantrag rathsam finden würden . Jetzt , da die Unter¬
scheidung zur Sprache gekommen ist, stimme ich dem Anträge
des Abg . Pan er atz bei , dahin , daß die Abstimmung über

den Antrag des Ausschusses ausgesetzt werde , bis in Folge

meines Antrags , wenn derselbe angenommen wird , die von

mir gewünschten Verhandlungen stattgefunden haben , und
das Resultat derselben vorliegt.

Präsident : Es wird sich das Weitere bei der Frage¬

stellung finden . Der Antragsteller hat also die von mir vor¬
ausgesetzte Ansicht absichtlich nicht mit Worten in den Antrag

hineingelegt , um ihn nicht durchaus bei der Abstimmung
vorausgehen zu lassen.

Abg . Nieberding : Ich möchte darauf antragen , daß

beide Anträge zugleich zur Abstimmung kämen . Wenn ich

auch einem Versuche einer Einigung mit der Staatsregierung

gern beitrete , so wünsche ich aber dann zugleich den Antrag
des Ausschusses angenommen , daß die Verordnung Wegfälle.

Daß die Verordnung von 1841 schlecht ist , ist anerkannt.
Das Schlechte dürfen wir aber nicht bestehen lassen , und

kann nicht zu früh beseitigt werden . Das Staatsgrundgesetz

ist gewiß nicht entgegen , daß die Verordnung , wie schon aus¬

geführt , aufgehoben werden kann . Wenn gesagt ist , daß,
wenn der Landtag auch den Beschluß fasse , das Staats¬

ministerium es in der Hand hätte , dem Beschlüsse Folge zu

geben oder nicht , so kann der Landtag nicht dafür . Ich
meine , der Landtag könne und müsse den Beschluß fassen,

daß das Gesetz falle , und hat dann seinerseits gethan , was
er kann.

(Es wird von mehreren Seiten auf Schluß der Debatte

angetragen .)
Präsident : Es ist Schluß beantragt.
Es sind noch eingeschrieben als Redner die Abg . Böckel

und Drost . Es ist vom Abg . Paneratz  der Antrag cin-
gcreicht:

„Der Landtag wolle den Beschluß über die Anträge
des Ausschusses bis dahin aussetzen , daß derselbe we¬

gen dcS neucinzuführcnden Dienstgerichts weitern Be¬
schluß gefaßt hat . "

Ist dieser Antrag unterstützt ? —
Er ist unterstützt . —

Zit der Antrag auf Schluß unterstützt ? —
Er ist unterstützt . —

Dann bitte ich diejenigen , die den Schluß wollen , auf¬
zustehen . —

Der Schluß ist mit 20 gegen 19 Stimmen angenommen.
Der Berichterstatter hat noch das Wort.

Abg . Möüing (Berichterstatter ) : Der Gesetzentwurf,

meine Herren , betr . die Einsetzung eines Dicnstgerichts , wurde

bekanntlich dem 1. allgemeinen Landtage vorgclegt . Ec hat
diesen Entwurf mit der Umsicht berathen , die er dem Gesetz
schuldig war . Der Landtagsabschied hat alle wesentlichen Be¬
schlüsse deS Landtags verworfen.

Ein 2 . Entwurf wurde dem gegenwärtigen Landtage

vorgclegt , im wesentlichen mit dem 1 . übereinstimmend . Der
Landtag hat wieder diesen Entwurf berathen und die Staats¬

regierung hat wiederum dagegen ihr Veto eingelegt . Damit,
meine Herren , ist die Arbeit vernichtet , die 2 Landtage mit

Sorgfalt und Umsicht dem Gesetzentwurf gewidmet haben.
Damit ist die Doctrin der constitutionellen Monarchie Lügen

gestraft , welche sagt , daß von dem Veto nur in außerordent¬
lichen Fällen Gebrauch gemacht werden soll , welche will , daß

die coustitutionclle Negierung mit der Majorität deS Land¬

tags regiere Die Beschlüsse sind mit großer Uebcreinstim-
mung gefaßt . Wohin führt ein solches Verfahren der Staats-

regierung ? Zum Zerwürfniß , zu fortdauernden Kampfe zwischen
ihr und dem Landtage . Das Ministerium hat alles versucht,

es hat 2 Mal den Landtag aufgclös 't , cs hat an der Majo¬
rität gedeutet.

Hier ist ein Gesetz , wo wieder überwiegende Majorität

gesprochen hat . Hier kann ich nur nachstehende Wahl des
Staalsministeriums erkennen . Entweder eS muß den Land¬

tag wieder auflösen , und das kann es nicht , oder es muß den

Landtagsbeschlüssen sich unterwerfen , oder aber es muß selbst

rcsignircn , wenn es sich nicht unterwerfen will . Diese Re¬

signation des Staatsministeriums ist seine Pflicht , wenn eS

sich nicht unterwerfen will . Es ist seine Pflicht , daß cs dem

Großherzog räth , sich mit Ministern zu umgeben , welche nach

der Marorilät des Landtags regieren , sonst führt bas Mini¬

sterium das Land dem Abgrunde entgegen . Unsere Gesetzge¬

bung ist gelähmt , gehemmt die Fortentwickelung der Institu¬
tionen , die uns daS Staatsgrundgesetz verheißt und ' die wir

so dringend nöthig haben , durch dieses . Was den A - trag

des Abg . Klävemann  und die Konferenz betrifft , so ist ge¬

nug darüber geredet , ich kann mich nicht für diese Konferenz
erklären . Eine Konferenz hat bereits stattgefunden und zu

keinem Resultate geführt . Was auch der Abg . v . Finkh

sagen mag , die Lage der Sache ist dieselbe . Damals konnte die

Staatsregierung so gut eine Konzession ertheilen wir jetzt . Ich
halte cs aber für um so bedenklicher , weil wir wieder Zeit

dadurch verlieren . Das Ende des Landtags steht bevor.

Wir müssen bis dahin einen Beschluß fassen , wir sind cs der

Staatsdienerschaft schuldig , daß wir sie in dieser Lage der

Sache nicht lassen . Ich muß mich daher gegen die Konferenz
durchaus erklären.

Daß übrigens dieser Antrag durchaus nicht im Zusam¬

menhänge steht mit unserer eigentlichen Vorlage , ist bereits
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hervorgehoben , der Antrag deS Ausschusses besteht damit voll¬

ständig und wenn bei Annahme des Ausschußantrags der

Weg einer Verständigung mit der Staatsregierung immer

noch offen bleibt , so sehe ich nicht ein , warum die Beschluß¬

fassung noch ausgesetzt werden soll . Was den speciellen An¬

trag des Ausschusses betrifft , so scheint er mir in jeder Hin¬

sicht begründet . Es wurde schon früher gesagt , daß die Ver¬

ordnung vom 23 . Juli 1841 auS einer Zeit stammt , wo die
Staatsdienerschast beinahe als Eigenthum der Staatsregierung

angesehen werden konnte . Erst daS Zahr 1848 erhob die
Staatsdiener von Fürstendienern zu Staatsdiencrn . Das

Staatsgrundgesctz gab den Staatsdienern nicht allein Rechte,

sondern sicherte und verbürgte auch diese Rechte . Don da
an kann kein Richter ohne Urtheil und Recht seines

Amtes entlassen werden , von da an kann kein Verwal¬

tungsbeamter im Verwaltungswege ohne die gesetzliche Pen¬

sion von seinem Amte entfernt werden . Diese Rechte sind
unter den Schutz der Gerichte gestellt , denn nur im Wege

Rechtens kann die Entlassung aus andere Weise verfügt wer¬

den . Hiermit ist die Zusammensetzung des alten Dienstgerichts

ganz unverträglich . Diese Zusammensetzung des Dienstge-
richis ist bereits hervorgchoben , es ist eine Verwaltungsbe¬

hörde , es besteht aus 5 Mitgliedern ; 3 sind Mitglieder des
Staatsministeriums dann der Vorstand deS Oberappellations-

gcrichts und der Regierung . Also zwischen 5 Beamten sind
4 Verwaltungsbeamte . Dem Gericht fehlt auch jedes Conto-
rium eines Gerichts , namentlich die Grundbedingung , daß es

von den Parteien unabhängig sei. Hier gehört die Majori¬

tät grade der Behörde an , die die Anklage verhängt , die über
den Staatsdienst wachen soll , daß er von unfähigen und un¬

würdigen Beamten befreit bleibt . So steht auch fest, daß
mit der Publieation des StaatsgrundgcsetzeS dies Gericht weg¬

fallen muß . Ganz im Einklänge damit sagt Art . 126 des

Staatsgrundgcsetzes sehr einfach : »die Verordnung vom 23

Juli 1841 soll aufgehoben und das Gesetz über das neu

einzuführende Dienstgericht dem nächsten Landtage vorgelcgt
werden . ' — Es steht aber geschrieben : »düs Gericht soll ein

wirkliches Gericht sein , es wird zur Aburtheilung der Fälle

eingesetzt , in welchen ein Staatsdiener sich des Staatsdien¬

stes unwürdig oder unfähig gezeigt habe . Es soll aus Be-

russgmvssen bestehen . Damit ist ausgesprochen , daß dies Ge¬

richt öffentliches und mündliches Verfahren haben soll , weil

dieses Verfahren bei jedem Gerichte ohne Ausnahme vorge¬

schrieben ist . Es soll als Schwurgericht erkennen , damit ist
wieder ausgesprochen , daß eine Anklagekammer dabei

bestehen müsse , denn die Anklagekammer ist der be¬

stimmte Character und die Bestimmung eines Schwurgerichts.
Die Anwendung des alten Dienstgerichts scheint mir

daher eine Unmöglichkeit , sie steht im Widerspruch mit den

Bestimmungen des Staatsgrundgesetzes selbst . Man sagt , die

Staatsregierung würde dieses Dienstgericht nicht mehr an¬

wenden und doch mache ich Sie nur auf das Rescript vom

29 . Januar austnerksam , welches offenbar sagt , wenn die

Staat - diener m politischen Verhandlungen gegen die Regie¬

rung austreten , so sollen die gesetzlichen Maßregeln gegen sie

angewandt werden . Was sind diese gesetzlichen Maßregeln,

meine Herren ? Ich kenne keine andern , als gerade dieses alte

Dienstgericht . Die Staatsregicrung hat gegen unsere Be¬

schlüsse ihr Veto eingelegt . Was sind diese Beschlüsse , meine
Herren ? sie wollen nichts Anderes , als den Staatsdienern

Schutz gewähren . Sie wollen dem Beamten nichts gewäh¬

ren , als den Schutz , den der geringste Arbeiter genießt , wenn

er eines Vergehens bezüchtigt wird . Ich würde also nicht

begreifen , wie man hier ein Veto cinlegen kann , wenn nicht

der Grund gar so nahe läge . Lassen Sie uns einen Blick

auf das Schreiben der Staatsregierung werfen . DaS Schrei¬

ben sagt : Es sei nicht im allgemeinen Interesse zulässig , daß

der Beschluß des Landtags zum Gesetz erhoben würde.

Meine Herren , sollte das dem allgemeinen Interesse entgegen

sein , daß eine Anklagekammcr bei dem Dienstgericht besteht,

baß öffentlich und mündlich verfahren wird , daß politische

Vergehen dem Gericht nur unterworfen sind , insofern

sie schon bestraft sind ? — Das ist eine Behauptung
von so großer Kühnheit , wie ich sie selten gehört habe.

Wenn aber weiter gesagt wird , daß es im spcciel-

len Interesse der Staatsdicner erforderlich sei , baß den

Landlagsbeschlüssen die Ratification nichr ertheilt werde , so

gehöre ich selbst dieser Bcamtenklasse an und lege für mich

feierlichst Verwahrung dagegen ein . Ich halte cs für die

Staatsdienerschaft erforderlich , daß das Recht , welches das

Staatsgrundgesetz ihr verleiht , aufrecht erhalten werde , nicht

aber , daß die Regierung in vormundschaftlicher Sorge für dir

Beamten gerade das Gegcntheil verlangt . Der Grund , wes¬

wegen den Beschlüssen das Veto entgegengesetzt ist , ist mir

ziemlich begreiflich , meine Herren , unsere Regierung wie alle

deutschen Regierungen , ist wieder rückwärts gegangen , sie ver¬

bindet sich wieder mit der alten Zeit und wirft der Neuzeit

im Bunde mit der alten Zeit den Fehdehandschuh hin . Die

alte Zeit und die Regierungen der alten Zeit haben 2 eiserne

Arme , der eine ist die Büreaukrat e, der zweite ist das Heer.

Beide wollen die deutschen Negierungen von sich abhängig

erhalten , hier durch Liebkosungen und Begünstigungen , dort

durch Drohung und Strafe und mir ist die Politik sehr er¬

klärlich , die dagegen kämpft , baß mehr und mehr diese beiden

Arme sich von der StaatSrcgierung frei machen . DaS

Staatsgrundgesetz sagt : die Verordnung soll aufgehoben wer¬

den . Dies ist ohne Bedingung gesagt . Wenn man nun fol¬

gert , es wäre eine Lücke in der Gesetzgebung , die Aufhebung

könne erst dann geschehen , wenn ein neues Dienstgericht cin-

geführt sei , so kann ich einfach darauf antworten : Warum

steht daS nicht im Staatsgrundgesetz ? ES hätte einfach gesagt

werden können : Die Verordnung soll aufgehoben werden , so¬

bald das neue Dienstgericht Angeführt wird . An diese Be¬

stimmung halte ich mich . Hier ist keine Bedingung , sie

konnte auch nicht gestellt werben , weil man den Staatsdie¬

nern , die ihnen die durch das Staatsgrundgesetz erworbenenen

Rechte nicht vorenthalten kann , bis etwa die Staatöregierung

über das neue Gesetz mit dem Landtage sich einigt . Wäre
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aber noch ein Zweifel , so wird er getilgt durch die Verhand¬

lungen des vereinbarenden Landtags . Wer Seite 232 liest,
steht deutlich , daß man nie daran gedacht hat , das Dienstge¬
richt noch ferner zu erhalten . Die Staatsregierung sagt in

ihrem dort abgedruckten Schreiben , daß die HZ- 1. und 2.

aufgehoben werden sollen und in diesen Paragraphen stehen

gerade die Bestimmungen , die das Gericht zu einer befange¬
nen Verwaltungsbehörde machen ; ferner , daß die Fälle der

Vergangenheit und daß die Fälle , welche zwischen der Aufhe¬

bung des alten und der Einführung des neuen Dienstgerichts
liegen , gerade den neuen überlasten werden sollten . Das
steht im Schreiben der Staatsrcgierung mit klaren Worten.

Ich bin endlich der Meinung , daß den Beschlüssen des Land¬

tags gar kein Veto entgegengcstcllt werden kann , denn der

Landtag beschließt nichts Neues , sondern verlangt nur die
Aufhebung einer Verfügung , deren Aushebung bereits im

Staatsgrundgesetze zugestchert ist . Deswegen kann ich nur

der Ansicht sein , meine Herren , daß Sie einfach den Antrag

des Ausschusses annehmen . Wie gesagt , jede Vereinigung
würde mir lieb sein , jede Conferenz würde ich unterstützen,
voausgesetzt , daß sie von Erfolg sein kann . Sie wird aber

gar nicht alterirt durch den Antrag des Ausschusses . Auf
der andern Seite erwägen Sie , daß Sie die Staatsdienerschast

nicht länger in Ungewißheit lassen dürfen . Unser Landtag
geht zu Ende , wir müssen über die Sache Beschluß fassen,

der dann , wenn er gefaßt ist , nach meiner Meinung der

Staatsregierung es unmöglich macht , das alte Dienstgcricht

Fortbestehen zu lassen , wenigstens in Anwendung zu bringen.

Ich habe noch eine Berichtigung hinzuzufügen , in Beziehung
auf die Untersuchung des Bauinspectors Greul . Soweit ich

das Urtheil gelesen habe , ist allerdings das Urtheil vor Ema-

nirung und Publication des Staatsgrundgesetzes gesprochen.
Wenn ich nicht irre , so ist das Urtheil bereits Ende des Jah¬

res 1848 gesprochen , das Staatsgrundgesetz ist aber erst im

Februar 1849 publicirt . Wiewohl später Verhandlungen
darüber noch stattgefundcn haben , so meine ich doch , ist das

Urtheil früher gesprochen.

Präsident : Wir schreiten jetzt zur Abstimmung . Es

liegen vor 1) der mehrgedachte Ausschußantrag , dann der

Antrag des Abg . Klävemann.  Dieser lautet:

„In Erwägung:
daß aus der durch Schreiben des Großherzoglichen
Staatsministeriums vom 2/4 . d. M . erfolgten Ableh¬

nung der vom Landtage in seiner 11 . Sitzung

(13 . Mürz d. I .) in Betreff deS Dienstgerichts ge¬
faßten Beschlüsse nicht gefolgert werden könne , daß

eine Vereinbarung über bestimmte dem zu erlassenden
Gesetz zum Grunde zu legende Hauptsätze überall sich
nicht erwarten lasse,

beschließe der Landtag:

Hohe Staatsregicrung sei zu ersuchen , mit dem Aus¬
schüsse , als Conferenzcommission , zum Versuch einer

Vereinbarung und Auffindung von Hauptsätzen , mit

denen beide Theile sich einverstanden finden können,

in Verhandlung zu treten ."
Dann ist der Antrag deS Abg . Pancratz,  welcher

dahin geht:
„Der Landtag wolle den Beschluß über die Anträge
des Ausschusses bis dahin aussctzen , daß derselbe

wegen des neueinzuführenden Dienstgerichls weitern
Beschluß gefaßt hat . «

Abgesehen zunächst von dem Anträge Pancratz 's  trage
ich nach der vorhin abgegebenen Erklärung des Abg . Klä¬

vemann  kein Bedenken , nunmehr anzunehmen , daß der

Ausschußantrag und der Antrag des Abg . Klävemann
nicht aufeinander influiren wollen , also neben einander be¬

stehen können . Ich würde also — vom Antrag des Abg.

Pancratz  abgesehen — diese beiden Anträge ganz in chro¬

nologischer Ordnung , wie sie angckommen sind , zur Abstim¬
mung bringen.

Der Antrag des Abg . Pancratz  ist aber natürlich prä¬

judiziell , derselbe beantragt:
„den Beschluß über die Anträge des Ausschusses bis

dahin auszusetzcn , daß derselbe wegen des ncueinzu-

führenden Dienstgcrichts weitern Beschluß gefaßt hat ."

Diesen Antrag muß ich jedenfalls zunächst zur Abstim¬

mung bringen . Würde der abgelehnt , so würde ich den

Ausschußantrag zur Abstimmung bringen und ferner den An¬

trag des Abg . Klävemann.  Würde dieser Antrag deö

Abg . Pancratz  angenommen , so würde die Abstimmung
über den Ausschußantrag natürlich wegfallen , dagegen nichts

entgegenstehen , den Antrag des Abg . Klävemann  noch

zur Abstimmung zu bringen . So würde ich verfahren . ES

ist beantragt über den Ausschußantrag die namentliche Ab¬

stimmung.
Abg . Darleben : Ich beantrage die namentliche Ab¬

stimmung auch für den Klävemann 'schen  Antrag.

Abg . Mölling : Auch für den Pancratz ' schen

Antrag.
Präsident : Sind diese Anträge unterstützt ? — (Die

Unterstützung erfolgt .)
Also wir stimmen zunächst ab namentlich über den An¬

trag des Abg . Pancratz:
„Der Landtag " , heißt dieser Antrag , „ wolle den Be¬
schluß über die Anträge des Ausschusses bis dahin

aussetzen , daß derselbe wegen des neueinzuführenden
Dienstgerichts weiter » Beschluß gefaßt hat ."

Diejenigen , welche diesem Anträge beistimmen , bitte lch

mit , ,ja " , die Andern nut „ nein " zu antworten.
Wir fangen bei dem Namensaufruf mit dem Buchsta¬

ben B au.

(Es antworteten mit „ ja " die Abg . Bar leben , Barn¬
stedt , Bothe , v . Düring , Egelriede , v . Finckh,

Georg , Klävemann , Lübben , Noell , Pancratz,
Schmitz , Strackerjan , Strodthoff , v . Thünen,

Wchagc , Amann.  Mit „ nein " die Abg . Bargmann,
Böckel , Brörmann , Crone , Drost , Gör litz , Jan-
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ßen , Jvens , Kaiser , Kitz , Lindemann , Lüken,
Luerßen , Meyer,Mölling , Nieberding , Niebour ll .,
Püschelberger , Rösener , Sprenger , Struthofs,
Tappenbeck , Werry , Wibel .)

Der Antrag ist mit 24 gegen 17 Stimmen abgclehrtt.
Der Ausschußantrag geht dahin:
Der Landtag beschließt:

1) die Verordnung vom 23. Juli 1841, betreffend die
Nicdersetzung eines Dienstgeriches, sei sofort aufzuheben.

2) Die Staatsregierung wird ersucht, sich mit diesem Be¬
schlüsse einverstanden zu erklären und die zu seiner
Ausführung erforderliche Verfügung unverzüglich zu
erlassen."

Diejenigen Herren, welche diesem Anträge des Ausschusses
beistimmen, bitte ich„I a" , die Uebrigen„ N ein" zu antworten.

Wir fangen an bei dem Namensaufrufe mir dem Buch¬
staben C. (Es antworteten mit „Ja " die Abg. Crone,
Drost , Egelriede , Georg , Görlitz , Janßen , Jvens,
Kaiser , Kitz,Lindem ann , Lüken , Luerßen , Meyer,
Mölling , Nreberding , Niebour I. , Niebour  II .,
Püschelberger , Rösener , Sprenger , Struthofs,
Tappenbeck , v. Lhünen, (mit dem Zusatz: weil ich
kein Bedenken habe, wenn die Staatsregierung ihre Zustim¬
mung erlhcilt), Wehage , Werry , Wibel , Barg mann
Böckel , Bothc , Brörmann . Mit „Nein"  die Abg.
v. Düring,  v . Finckh (mit dem Zusatze: weil ich's mir
dem Staaisgrundgesetze nicht verträglich halte), Klävemann,
Lübb en (mit dem Zusatze: wiev. Finckh ) , Noell , Pan¬
cratz (mit dem Zusatze: weil ich gaube und hoffe, daß es
mit Einführung des neuen Dienstgerichksgesetzcs noch auf diesem
LandtageZeit zur Aufhebung sein werde), Schmitz,Stracker-
jan (mit dem Zusatze: wie Pancratz ) , Strodthosf,
Amann . Barlcben (mir dem Zusätze: wie v. Finckh ),
Barnftedl (mir dem Zusatze: wie Pancratz ). Der Aus¬
schußantrag ist mit 30 gegen 12 Stimmen angenommen.

Wir stimmen jetzt ab über den Antrag des Abg. Klä¬
vemann.  Diejenigen Herren, welche diesem Anträge bei-
trelen wollen, bitte ich „Ja " zu antworten, die klebrigen

Nein ". Wir fangen mit dem BuchstabenD. an. —
(Es antworten mit „Ja " die Abg. v. Düring , Egel-
riedc , v. Finckh , Georg , Janßcn , Kaiser , Kitz,
Klävemann , Lübben,Luerßen,Nieberding , Noell,
Pancratz , Püschelberger Rösener , Schmitz , Stra-
ckerjan , Strodthosf , v. Thünen , Wehage , Wi¬
bel , Amann , Bargmann , Bar leben , Barnstedt,
Bolhe , Brörmann , Crone . — Mit „Nein"  die Abg.
D.rost (mit dem Zusatze: weil ich überzeugt bin, daß die
Konferenz erfolglos sein wird), Görlitz (wie Drost ), Jvens,
Lindemann , Lüken (mit dem Zusatze: wie Drost ) ,
Meier , Mölling (mir dem Zusätze: weil die Beschlüsse
schon bis zur äußersten Grenze gehen, bis zu welcher ich ge¬
hen könnte, ich also keine weitere Concessionen machen kann), s

Niebour I . (wie Drost ), Niebour H. (wie Drost ),
Sprenger (wie Drost ) , Struthofs (wie Drost ),
Tappenbeck (wie Drost ) , Werry (wie Drost ),
Böckel (weil ich bei der Staatsregierung vor der Auf¬
hebung des allen Gesetzes, keine Willfährigkeit zur Einfüh¬
rung des neuen voraussetze) .

Der Antrag ist mit 28 gegen 14 Stimmen angenom¬
men, damit ist dieser Gegenstand erledigt. Es ist 2 Uhr,
ich weiß nicht, ob die Herren noch übergehen wollen zum
Ausschußberichr wegen Abänderungen und Zusätze zum Re-
krutirungsgesetze.

Abg. v. Finckh : Meine Herren, ich glaube, das
können wir sogar heute noch beendigen. Ich wenigstens er¬
warte gar keine große Debatte über diesen Punkt.

Abg. Mölling : Ich möchte doch dafür halten, daß
wir uns vielleicht übereilen könnten, da schon die Zeit soweit
vorgerückt ist und daß, um diese Uebereilung zu vermeiden,
wir uns wohl diese 24 Stunden vergönnen dürften.

Präsident Meine Herren, wir können darüber nichl
noch lange sprechen. Ich bitte die Herren, welche für die
Aussetzung des Berichts auf morgen sind, aufzustehen. —
Es tst die Mehrheit. Ich habe noch anzuzeigen, daß mir
brsvi manu von Seilen der hohen Staatsregierung die In¬
struktion und der Leitfaden mitgethcilt sind, wonach die Aerztr
bei Untersuchung der Wehrpflichtigen zu verfahren haben.

Diese Mirrheilung geht an den bctr. Ausschuß. Ferner
bitte ich die Vorstände der Äbtheilungen, den gestern an diesel¬
ben verwiesenen Antrag des Abg. Mölling  belr . den Ge¬
setzentwurf über die Ministcrveranlworllichkeit in Berathung
zu nehmen und heute Abend8 ilhr die Berichterstattung nach
dem Butjadingerhofe abzusenden.

Abg. Klävemann : Ich weiß nicht, wie der Beschluß
zu verstehen sei, ob nun überall nichts mehr heute vorgcnom-
men oder ob über die weiteren auf der Tagesordnung ste¬
henden Berichte noch verhandelt werden soll. Ich glaube
sonst, daß wir nocü Zeit haben, den Bericht des Ausschusses
für Ausscheidung des Kronguls und die Domaincn, betr.
die im verflossenen Jahre vorgekommencnVeränderungen im
Bestände des Staatsguts , noch vorzunehmcn.

Präsident : Da würde ich eher dafür sein, das Rekr.-
Gesetz anzufangcn und das wenigstens theilwcise zu erledigen
(nachdem von mehreren Seilen der Wunsch auf Aussehen
zum folgenden Tage wiederholt ist). Demnach würde ich
jetzt die Sitzung zu schließen haben. Die Tagesordnung der
nächsten Sitzung besaßt: 1) Den Bericht über das Rekr.-
Gesctz und 2) den Bericht des Ausschusses für Ausscheidung
des Kronguls und für die Domainen, betreffend die seit
Verkündigung dcS Staatsgrundgcsetzesbis zum Ablauf des
Jahres 1849 vorgekommencn Veränderungen im Bestand
des Staatsguts . — Morgen also Sitzung 10 Uhr. Die
Tagesordnung die verkündete. Die heutige Sitzung ist ge¬
schlossen. ( Schluß der Sitzung */,2 Uhr.)

Namens der Redactions-Commission.
Werry.

Schncllprcffentruck von Gerhard Stalling in Oldenburg.



Bericht des Ausschusses
für

MH!
26 >enn Ihr für die Ausscheidung des Kronguts ; nicdergesetzter

Ausschuß über daS Resultat seiner umfangreichen Arbeiten

Ihnen hiemittelst einen möglichst kurzen Bericht erstattet , in

welchem alles das nicht ausgenommen ist, hinsichtlich dessen

bei dem Verfahren des Großherzoglichen Staalsministeriums

zur Aufstellung seiner Vorschläge , betreffend Ausscheidung

des Kronguis , vom Ausschüsse einstimmig nichts zu erinnern

gesunden worden ist, so bemerkt er, daß er um der Ersparung

einer unendlich weitläuftigen Darlegung willen , so wie zur

Ersparung bedeutender Druckkosten , die der Druck anzulegcnder

Nachmessungen und Berechnungen verursachen würde , sich zu

einer solchen Behandlung der Sache berechtigt gehalten hat,

wenn er zugleich die Bitte aussprichr , bei etwaigen Zweisels-

fällen hinsichtlich einzelner in Frage kommenden Domainen,

so wie hinsichtlich der ganzen Aufstellung , seinen Berichter¬

statter um jedwede etwa gewünschte Auskunft anzugehen,

damit derselbe sic aus den Akten mündlich geben , und die

Ansicht des Ausschusses , wie sie in seinen Berathungen sich

fcstgestellt hat , mittheilen könne.
Bei den von der Großherzoglichen Staatöregierung aus¬

gestellten Berechnungen , welche den mit dem unter X diesem

Berichte anliegenden Schreiben des Großherzoglichen Staats-

ministeriumS dem Landtage zugegangenen Acten beiliegen,

sind die für die gemäß Abschnitt X. des Staatsgrundgesetzes

und Anlage I . zum Staatsgrundgesetze vorzunehmende Aus¬

scheidung des Kronguts auf dem vereinbarenden Landtage

vereinbarten Grundsätze im Allgemeinen befolgt . Diese Grund¬

sätze finden sich in dem Prolocolle über die 104 . Sitzung,

vergleiche Verhandlungen des vereinbarenden Landtags Seite

1173 und folgende . Bei einigen Domainen hat aber doch nicht

ganz nach diesen Grundsätzen verfahren werden können , lheils

weil besondere Verhältnisse und Umstände die Anwendung

derselben nicht zuließen , thcils weil sie für die Verhältnisse

bei einigen Domainen nicht ausreichten , lückenhaft waren.

Zuweilen dürfte auch eine andere Auslegung der Grundsätze

möglich sein , als bei der Berechnung angenommen ist. Wo

dergleichen sich vorsindet , wird in diesem Berichte dessen ge¬
dacht werden.

Bei den factischen Angaben , welche den Berechnungen

zu Grunde gelegt sind , so wie bei dem oaloulmn der Berech¬

nungen , hat der Ausschuß geglaubt , an deren Richtigkeit nicht

zweifeln zu können . Bei einzelnen wenigen Domainen , hin¬

sichtlich deren Mitglieder des Ausschusses sich einer Nachfrage

unterzogen oder Nachrechnungen angestellt haben , hat sich

wirklich alles als richtig hcrausgesiellt . Da aber die ganze

Ausstellung auf dieser Annahme der Richtigkeit dieser Anga¬

ben und Berechnungen fußt , und nichts schlüssig fcstgestellt

werden kann , bevor nicht das oslouluni , so wie das Factische,

worauf die Berechnung basirt ist, als richtig feststeht , so stellt

der Ausschuß den Antrag Nr . 1 . :

Der Landtag , in Erwägung:

1 ) daß an der Richtigkeit dieser Angaben und des ealouli

zu zweifeln kein Grund sei,

2 ) daß auch Nachfrage und Nachrechnung hinsichtlich aller

einzelnen Domaincn wegen des bedeutenden Zeitauf¬

wandes die schlüssige Erledigung dieser Angelegenheit

auf weite Zeit hinausschieben würde,

wolle beschließen:

daß die der Berechnung zum Grunde gelegten factischen

Angaben , so wie die Berechnungen in oaleulo als

richtig anzunehmcn seien.

Bei Ausstellung der vom Großherzoglichen Slaatsmini-

sterium dem Landtage gemachten Vorlagen hat sich heraus-

gestellr , daß vom Fürstenthum Birkenselv nur wenig Do¬

mainen vorhanden sind , welche als Krongut ausgeschieden

werden können . Nach den Verlagen deckt das Fürstenthum

Birkenfeld nur die Summe von 637 Thlr . 2ü gr . Cour , und

das Fürstenthum Lübeck würde 11,910 Thlr . 47 gr . Cour.
I
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zu decken haben , von der Provinz Oldenburg aber würden
72,453 Thlr . 70 gr . zu decken sein.

I. Herzogthum Oldenburg und Herrschaft Jever.
Aus dem unter L. diesem Berichte anliegenden Verzeich¬

nisse der sämmtlichen Domainen im Herzogthum Oldenburg
und der Herrschaft Jever hat das Großherzogliche Staaks-
ministerium diej-enigen Domainen , welche zur Ausscheidung
als Krongut vorzugsweise geeignet schienen , in dem unter
0 . diesem Berichte anliegenden Verzeichnisse ( Verzeichniß I.)
zusammcnstellen lassen , mit Angabe der berechneten durch¬
schnittlichen Jahreserlrägc . Die in diesem Verzeichnisse ent¬
haltenen Domainen reichten indessen für die vorzunehmende
Ausscheidung nicht aus , und es mußte , da nach Ansicht der
Großherzoglichen Staatsregierung unter den im Verzeichnisse,
welches unter L. anliegt , ausgeführten sämmtlichen Domainen,
außer den in das Verzeichniß unter 6 . (Vcrzeichniß 4.) auf-
gcnommenen keine zur Ausscheidung geeigneten Domainen
mehr vorhanden waren , welche den nach § 4 der Anlage I.
zum Staatsgrundgesetz genannten , nur eventuell  zur Aus¬
scheidung bestimmten , hätten Vorgehen müssen , mit Aufstel¬
lung eines Verzeichnisses solcher bedingt  auszuscheidenden
Domaimn verfahren werden . Dieses Verzeichniß der nach
Ansicht Großhcrzogticher Staalsregierung unter den bedingt
bestimmten zunächst für die Ausscheidung zum Krongut ge¬
eigneten Domainen liegt unter 0 . diesem Berichte an (Ver-
zeichniß II ) .

Hinsichtlich der in diese letztgedachten Verzeichnisse unter
dem Buchstaben L. aufgeführten Domainen entstand im Aus - '

schusse , welcher auf dem ersten allgemeinen Landtage für diese
in Frage stehende Angelegenheit niedcrgesetzt war , ein Zweifel,
ob diese Domainen , welches Außengroden und Inseln in der

Weser sind , nach der Bestimmung des tz 4 der Anlage I.
des Staatsgrundgefetzes überhaupt als Krongut ausgeschie¬
den werden könnten . Um den Ausfall in der zu erreichenden
Summe decken zu können , falls solche Bedenken vom Land¬
tage begründet befunden werden möchten , erbat sich damals
der Ausschuß von Großherzoglicher Staatsregierung durch
Vermittlung des Landtagspräsidiums eine Berechnung der
Durchschnittserträge und die erforderlichen Nachweise auch
von allen denjenigen Domainen , welche von Großherzoglicher
Staalsregierung für die Ausscheidung als Krongut weniger
geeignet ge unden worden waren , und wovon eine Berech¬
nung den mitgetheilten Actcnstücken nicht angelegt war . Dem
zweiten allgemeinen Landtage wurde in Folge dessen das
unter L . diesem Berichte anliegende Verzeichniß (Verzeichniß
III .) mitgetheilt. Darin finden sich indessen nur die Mühlen
aufgesührt , mit Berechnung der Durchschnittserträge . Do¬
mainen , welche vorzugsweise  oder zunächst  zur Aus¬
scheidung kommen müßten , sind nach Ansicht der Staatsre¬

gierung außer den in das unter 6 . anliegende Verzeichniß
(Verzeichniß II .) aufgenommenen nicht mehr vorhanden , wo
hinsichtlich ihrer Ausscheidung als Krongut nicht erhebliche
Bedenken obwalten . Und auch der ! jetzige Ausschuß hat sich

überzeugt , daß es zweckmäßig sei, diejenigen wenigen , bezüg¬
lich kleinen Domainen , welche nach der Bestimmung jder
tz 4 der Anlage I . des Staatsgrundgefetzes zwar den in die¬
sem tz 4 bezeichnetcn Vorgehen müßten , welche aber in das
unter 0 . anliegende Verzeichniß ( Verz . I .) nicht ausgenommen
sind , besser für Staalszwccke zu reservirrn , und für die Aus¬
scheidung als Krongut nicht wohl geeignet seien . Es sind
dies die Domainen , welche in der Anlage unter L . verzeichnet
sind unter den Nummern I . 1. 2 . 4 . 5 . 7 . 8 . 9 . 11 . 15.
17 . 22 . 26 . 27 . 35 . 36 . 44 . 52 . 66 . II . 1 — 5. 10 — 21.
24 — 26 . 31 . 32 . 34 . 52 . 53 . 60 . 61 . 64 . 75 . 76 . 81 - 83.
85 . 86 . 93 . 104 . 106 . 111 . 115 . 116 . 118 — 121.
133 — 137 . 142 . 143 . III . 6 . 7. 12 . Würde eine oder die

andere von diesen Domaincn aus einem besonderen Grunde

für die Ausscheidung als Krongut dennoch im Vorschlag
kommen können oder müssen , so werden darüber demnächst
Anträge zu desfalls zu machen sein . Die außer unier diesen
Nummern in dem Verzeichnisse Anlage L. noch enthaltenen
Domainen , die in eine der Anlagen 0 . v . und L . ( Verzeich¬
nisse I ., II . und III .) nicht ausgenommen sind , kommen nicht
in Betracht . Es sind Außengroden und Sande , oder Im¬
mobilien , welche in der Nebenanlage A. zum Slaalsgrund-
gesetze ausgcführr sind , oder sie sind nicht mehr vorhanden
(z . B . I . Nr . 61 ) , oder endlich cs sind der Forstverwaltung
überwiesene Gründe , welche hier eigentlich gar nicht mit auf¬
zuführen gewesen waren ( z. B . II . Nr . 66 ) .

Gehen wir nun zu einer Besprechung der von der
Großherzoglichen Slaatsregierung in der Anlage 0 . ( Verzeich¬
niß I . für die Ausscheidung als Krongut als vorzugsweise
geeignet in Vorschlag gebrachten Domainen über , so glaubt
der Ausschuß in diesem Berichte darüber Folgendes bemerken
zu müssen.

Zu Nr . 1 . Nach dem Vorschläge der Großherzoglichen
Staalsregierung sollen vom Gute Hundesmühlen diejenigen
Stücke , welche zur Vehnanstalt und zur Forstverwaltung ab¬
getreten sind , ferner die Ziegelei und endlich der auf Guts¬
gründen ( im Garten neben dem Hause ) befindliche Blut¬
egelteich Staatsgut bleiben , und ist danach die Berechnung
gemacht . Die Forstgründe sind nach tz. 4 der Anlage I . zum
Staatsgrundgesetz allerdings nicht mit auszuscheiden . Nach
der »Nachweisung über die landesherrlichen Forsten im Her¬
zogthum Oldenburg und in der Erbherrschaft Jever " , welche
sich unter den dem vereinbarenden Landtage in seiner 22sten
Sitzung zum Zweck der Beurtheilung des Domainaleinkom-
mens des Großherzogthums mitgetheilten Actcnstücken befin¬
det (unter Nr . 5 . daselbst ), steht das Hundesmühler Holz nicht
ganz  auf GutsgrünLen . Das ganze  Holz , einschließlich
der Blößen , ist darnach groß 87 Juck 203 mR . Kat . - M.
Wieviel davon aus Gutsgründen steht , ist aus Herr bisherigen
Vorlagen nicht zu ersehen . Unter den Aufstellungen , welche
unter Nr . 7 den mit dem unter L . diesem Berichte anliegenden
Schreiben übermittelten Acten anliegen , findet sich indessen eine
Specisication derjenigen Grundstücke nebst Angabe der Flächen-

grvßen dieser Grundstücke , welche als Krongut auszuscheiden sein
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würden . WaS sodann die der Wchnanstalt überwiesenen

Grundstücke anlangt , so empfiehlt fick deren Reservaten als

Staatsgut von selbst . Ebenso die Reservation der Ziegelei.

Die Ausnahme des Blutegelteichs bei Ausscheidung des Guts,

auf welchem er liegt , glaubt indessen der Ausschuß nicht em¬

pfehlen zu können . Aufsicht und Verwaltung über einen sol¬

chen Blutegelteich , so wie dieser liegt , würden dem Staate

zu theuer werden . Soll der Blutegelteich nicht als Staats-

gul reservirt bleiben , so würde , weil bei Berechnung des

Durchschnittsertrages das dafür im Jahre 1844 verwandte

Land in Abrechnung gebracht worden ist , der gefundenen

Summe von 364 Thlr . 53 gr . Cour , hinzugehen 4 Thlr.

3 gr . Cour . Der Ausschuß stellt den Antrag Nr . 2:

s ) daß der fragliche Blutegeltcich bei der Ausscheidung

dieser Domaine nicht auszunchmen sei;

b ) daß die Ausscheidung des Guts Hundesmühlen als

Krongut zur Größe des durchschnittlichen Pachtertra¬

ges von 388 Thlr . 56 gr . Cour , erfolgen möge.

Zu Nr . 2 . Von diesem Grundstücke sind im Jahre 1848

zu einem Huntedurchstich 105 oR . 170 oF . Land abgetre¬

ten und deswegen für die Pachtjahre 1818 und 1849 jährlich

7 '/ .z Thlr . Gold erlassen . Bei der Berechnung ist den frühe¬

ren Pachterträgen ein Vcrhältnißmäßiges abgesetzt . Daß sol¬

ches cintretenden Falles geschehen solle / ist in den „ Grund¬

sätzen " ( S . 1173 der Verhandlungen des vereinbarenden

Landtags ) nicht festgestellt . Nach Ansicht des Ausschusses ist

indessen dieser Abzug gerechtfertigt . Die Ohmsteder , Gell-

ner und Moorhauscr Eingesessenen sind schuldig , dieses Grund¬

stück jährlich im Frühjahre zu begraben und zu begrüppen,

wofür einem jeden Arbeiter vom Pächter täglich 2 gr . zu

zahlen sind . Diese Dienste werden nach Artikel 59 unter 2

des Staatsgrundgesetzes ohne Entschädigung weggefallen sein

und wird der Pachtcrtrag also künftig um so viel geringer

sein , als diese Arbeiten künftig jährlich kosten werden . In¬

dessen ist dafür von dem durchschnittlichen Ertrage nichts ab¬

gerechnet . Der Ausschuß stellt den Antrag Nr . 3:

daß die Ausscheidung zu der Summe , wie berechnet,

geschehen möge.
Zu Nr . 3 . Die Gräben um dieses Grundstück müssen

die Hausleute des Kirchspiels Holle jährlich zwei mal lothcn.

Dieser Hofdienst wird künftig wegsallen . Bei der Berechnung

des durchschnittlichen Pachtertrags ist dafür nichts abgesetzt.

Antrag Nr . 4:
wie zu Nr . 2.

Zu Nr . 4 . Im Jahre 1837 sind reichlich 12 Juck von

diesem Grundstücke an die Ehefrau Gläseker zu Osternburg

abgetreten . Nach seiner jetzigen  Größe ist der Pachtertrag

der früheren verhältnißmäßig herabgesetzt , wie bei Nr . 2 . Die

Verpflichtung der Strecker und Bümmersteder , dieses Grund¬

stück jährlich im Frühlinge zu begraben und zu umzäunen,

wobei jedem Arbeiter vom Pächter täglich 2 gr . zu zahlen

waren , wird künftig wegfallen . Bei der Berechnung ist da¬

für nichts abgesetzt . Antrag Nr . 5:

wie zu Nr . 2.

Zu Nr . 5 . Dieser Placken ist eine Abfindung für die

ehemals dem Beamten zu Hatten zugestandencn Berechtigun¬

gen von 16 Pferdeweiden in dcr Hatker Wüsting . Mit Rück¬

sicht auf die dem Pächter aufgelegt gewesenen Verpflichtungen,

namentlich Cultivirung des höher belegmen Theils des Plackens,

war die Pacht bis 18 ^ ^ auf 25 Thlr . N . /̂z St . jährlich

festgesetzt . Von da an hat der Pächter für den 28 Zück Kat.

M . großen Placken jährlich 36 Thlr . N . St . gezahlt . Nach

der Zusammenstellung , welche dem unter 4 . anliegenden Schrei¬

ben beiliegt , wäre zwar diese Domaine nicht mit auszuschciden.

Indessen zur Deckung verschiedener Ausfälle , wie sie dcr Aus¬

schuß beantragt , muß sie nach Ansicht des Ausschusses doch

mit ausgeschieden werden . Antrag Nr . 6:

wie zu Nr . 2.

Zu Nr . 6 und 7 ist nichts zu bemerken . Antrag Nr . 7:

wie zu Nr . 2.

Zu Nr . 8 . Ein Theil des Mansholter HolzeS , und zwar

ein großer Theil , steht aus Mansholter Gutsgründen , ver¬

gleiche die bereits oben angezogene „ Nachweisung über die

landesherrlichen Forsten rc.« So weit dies der Fall ist, sind

diese Gutsgründe bei der Ausscheidung ausgenommen . Die

Grundstücke , welche zum Krongut gehören würden , sind in der

betreffenden Anlage unter den unter 7 dem Schreiben Groß¬

herzoglichen Staatsministeriums vom 10 . August v. I . ( s. An¬

lage A. in diesem Bericht ) anliegenden Actenstücken spcciflcirt

verzeichnet , im Ganzen zur Größe von 389 I . 219 mR.

90 n >F . Kat . M . Antrag Nr . 8:

wie zu Nr . 2.

Zu Nr . 9 . Von den zum Vorwerke gehörigen Kirchen¬

stühlen in der Jader Kirche sind einige seit August 1845 ab¬

gesondert verpachtet . Der durchschnittliche Ertrag dafür ist

bei der Berechnung den DurchschmttSerträgcn der füheren

Jahre hinzugesetzt worden . Im Jahre 1846 sind die an die

Mühle bisher geleisteten Dienste und Arbeiten durch ein Ca¬

pital von 1400 Thlr . Gold abgelöfek , welches im Jahre 1849

zur Kasse kommt . Hierfür ist in der Berechnung nichts ab-

gesetzt. Nach einer späteren Mittheilung des Großherzoglichcn

Staatsministeriums waren , weil durch diese Ablösung doch

die Substanz der mit den Jader -Vorwerks - Landereicn als

Krongut in Vorschlag gebrachten Mühle wesentlich verringert

wird , diese 1400 Thlr . Gold der Krongutscasse zu überwei¬

sen , eventuell würden die Zinsen 4 "/<> dieses Capitals dem

ermittelten Durchschnittsertrage noch abzuziehen sein , wo

dann die Ablösungsgelder in die Staatscassc flössen . Dem

Ausschüsse scheint das Letztere das Richtigere . Es waren dem¬

nach dem ermittelten Durchschnittsertrage von 4278 Thlr.

61 . gr . Cour , abzuziehen 63 Thlr . Cour.

Antrag 9 : Daß die Ausscheidung zur Summe von

4215 Thlr . 61 gr . Cour , geschehen möge.

Zu Nr . 10 . Antrag Nr . 10:

wie zu Nr . 2.
Zu Nro . 11 . DieDvmaine ist bis 1839 in 5 Parcclen

verpachtet gewesen , von da an nach Jucken , wobei die Größe

im Ganzen zu 14 Jück 14 o R . N . M . angegeben wor-
I*
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den . Im Jahre 18 l 8 ist befunden , daß das .Grundstück um
105 Hi N . zu groß angegeben gewesen , und sind von da an
dieserwegen 1 Thlr . 70 gr . Gold an der Pacht erlassen . Bei
der Berechnung ist dieser Erlaß nach Verhaltniß auch allen
früheren Pachkjahren abgesetzt . Dieses scheint nicht richtig,
wofern nicht etwa für alle früheren Pachtjahre den Pachtern
auf ihre Zahlungen ein Berhaltnißmäßiges , als zuviel gezahlt,
wirklich zurückgezahlt ist, was schwerlich der Fall sein wird.
Dann würde nur , wo der Erlaß wirklich staltgefunden hat,
der Abzug gerechtfertigt sein , und der Durchschnittserlrag
würde nicht betragen 36 Thlr . 2 gr . Cour , wie berechnet,
sondern falls schon für den Zahlungstermin Martini 1848
der Erlaß stattgefunden hat ( was nicht zu ersehen ist) 37
Thlr . 41 gr . Cour ., oder falls der Erlaß nur für das Jahr
18 ^ /42  staltgefunden hat : 37 Thlr . 49 gr . Cour . Es
kommt nämlich häufig vor , daß bei Verpachtungen das Maß
anders angegeben wird , als es wirklich ist , indem man das
richtige Maß nicht weiß , und die Pächter wissen es , . ob ein
Grundstück klein oder groß im Maß ist, und richten ihre Ge¬
bote danach ein . Das Grundstück selbst ist durch die neue
Vermessung ja nicht anders geworden , als es war . Bei
Unerheblichkeit der vorstehenden Zahlendifferenzen , meint der
Ausschuß , es müssen Abzüge gar nicht gemacht werden , und
stellt den Antrag Nr . 11:

daß die Ausscheidung nach dem Durchschnittsertrage
von 37 Thlr . 57 gr . geschehen möge.

Zu Nr . 12 und 13 . Antrag Nr . 12 :
daß die Ausscheidung zu der Summe , wie beantragt,
geschehen möge.

Zu Nr . 14 . Diese Domaine , die s. g. Schäferei zu
Schweinebrück , im Amte Bockhorn , dürfte nach Ansicht des
Ausschusses besser als Krongut nicht mit auszuscheiben sein.
Es sind auf dieser Schäferei 400 s. g . eiserne Schafe , welche
dort in den Gemeinheiten geweidet werden . Ob diese Schaf¬
trift kraft Hinzulegung von Seiten Großherzoglicher Cammer
«der kraft einer alten , dem Grundstücke anklebenben Gerech¬
tigkeit ausgeübt werde , ist nicht ersichtlich . Jedenfalls muß
diese Schaflrist mit der Zeit bei weiter fortschreitender Cultur
jener Haideslächen aufhören . Nach dem Pachtcontracte darf
Pächter gegen Anlegung von Nabelholzungen und Einweisun¬
gen nichts einwenden ; ein Beweis , wie sehr die Schaftrist
weiterer Cultur im Wege stehend angesehen wird . Auch ist
vom Pächter gelegentlich Klage geführt , daß die Schaftrift
durch Einweisungen zu sehr beengt werde . Ist nun die
Schaftrift als eine Gerechtigkeit ausgeübt , so würde für
das Aufgeben dieser Schascriftsgerechligkeit als Abfindung
eine bedeutende Fläche Haidcland gegeben werden müssen , die
indessen in der Hand des Inhabers des Kronguts wenig
Nutzen gewährte und zweckmäßiger dem Staate , als solchem,
verbleibe , um diese Fläche , da doch unsere öffentlichen Wal¬
dungen für unfern künftigen Bedarf bei Weitem nicht aus-
reichen werden und die Privatholzcultur , wie zu fürchten,
mehr und mehr adnehmen wird , zu den Landcsforsten zu neh¬
men und sie zunächst mit Nadelholz , demnächst aber mit har¬

tem Holze zu bestellen . Würde solches zweckmäßig gefunden,
so würde die angesetzte Summe mit 193 Thlr . 7 gr . Cour,
aus der Berechnung wegfallen müssen . Der Ausschuß stellt
den Antrag Nr . 13:

daß diese Domaine als Staatsgut zu reserviren sei.
Zu Nr . 15 bis 18 . Antrag Nr . 14:

daß die Ausscheidung zu der Summe , wie beantragt,
geschehen möge.

Zu Nr . 19 . Diese Domaine ist in drei Parcelen zur
Verpachtung gekommen . Sie wurden nach Jucken verpachtet,
und zwar früher die Abtheilung 1 und 2 in der Größe von
12  Z . 80 OR . , die Abtheilung 3 und 4 in der Größe -von
13 I . 120 llR . und die Abtheiluna 5 und 6 ebenfalls in
der Größe von 13 Zück 120  o R . N . M . Zn den Zähren
1832 und 1841 sind diese Abtheilungen neu vermessen und
groß befunden beziehungsweise : 12 I . 133 LüR . , 12 Z.
140 n >R . 212 LM - und 13 Z . 12 cu R . 15 ü >F . N . M.
Als sich die früheren Angaben als unrichtig herausgestellt
hatten , sind den Pächtern die für die früheren Jahre zu viel
erlegten Pachtgelder erstattet , bezüglich von denselben das zu
wenig Gezahlte nachgefordert . Wenn nun dieses nicht hätte
geschehen mögen , da jeder Pächter zu wissen pflegt , ob das
von ihm gepachtete Stück Land klein oder groß im Maß ist,
und da sich die eigentliche wirkliche Größe ja nicht geändert
hat , es indessen gleichwohl geschehen ist , so glaubt der Aus¬
schuß an dieser Berechnung kein Bedenken erheben zu sollen,
zumal da die Sache unerheblich ist , und stellt den Antrag
Nr . 15:

daß die Ausscheidung zu der Summe , wie berechnet,
geschehen möge.

Zu Nr . 20 bis 22 . Antrag Nr . 16:
wie zu Nr . 19.

Zu Nr . 23 . Es ist hier nur der 16jährige Durchschnitts-
crtrag von den letzten  16 Jahren gerechnet . Bis 1833
nämlich wurde dieses Grundstück mir dem Oberstoppelgroden
administrirt , und läßt sich aus der Verwaltung des Oberstop¬
pelgrodens der Ertrag dieses Grundstücks nicht ermitteln.
Antrag Nr . 17:

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 24 . Von dem unter b . der Berechnung aufgc-

führte großen  Seekenplacken ist nur der Durchschnitt des
Ertrags der letzten 16 Zahre berechnet . Es verhält sich mit
diesem Grundstück , wie mit dem unter Nr . 23 . Antrag
Nr . 18:

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 25 . Nichts zu bemerken . Antrag Nr . 19:

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 26 . Von den unter b . o. ü. der Berechnung

aufgeführten Parzelen hat gleichfalls nur von den letzten 16
Jahren der Durchschnitt gefunden werden können , aus dem¬
selben Grunde , wie bei Nr . 23 . Antrag,Nr . 20:

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 27 . Antrag Nr . 21:

wie zu Nr . 19.
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Zu Nr . 28 . Bei den in der Berechnung unter 1 auf-
geführten Hämmen hat nur der Durchschnitt des Ertrags der
letzten 16 Jahre gefunden werden können , aus dem Grunde,
wie bei Nr . 23 . Antrag Nr . 22.

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 29 bis 31 . Antrag Nr . 23 :

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 32 . Im Jahre 1815 sind für 66 o Ruthen,

welche zum Hausbau ausgegeben sind , 2 ^ 15 Gold von
der Pacht Jährlich abgesetzt . Nach dem Verhältniß dieser
Summe zu der damaligen Pacht , sind die früheren Pachter¬
träge bei der Berechnung reducirt worden . Für einen bei
Gelegenheit der Aufräumung der Schloßgrast hinzugekomme-
ncn Theil , nebst einigen bisher ungenutzt gelegenen Gründen
nördlich der Moorweide , welche Flächen dem jetzigen Pächter
bis 1852 unentgeldiich in Nutzung gegeben sind , zahlt vcrselbe
von da an jährlich an Pacht 5 Thlr . Diese Pachterhöhung
ist allen früheren Jahreserträgen nach Verhältniß hinzugerech¬
net . Antrag Nr . 21:

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 33 . Beim Oberstoppelgroden hat nur ein Durch¬

schnitt des Ertrags der letzten 16 Jahre berechnet werden kön¬
nen , . vergleiche die Bemerkungen zu den Nummern 23 . 21.
26 . 28 . Bel einem  Hamm ist der 19jährige Durchschnitt
genommen , welches geschehen konnte , da dieser Hamm nur
1 Jahr bei dem Oberstoppelgroden administrirt wurde und
die übrige Zeit verpachtet gewesen ist . Beim Mittelstoppel-
groven haben gleichfalls nur 16 Jahre gerechnet werden kön¬
nen . Beim s. g. Carstens Placken , welcher nur bis 1832
mit in Administration war , und von da an verpachtet ist , sind
17 Jahre gerechnet . Bei ' den s. g . 48Jück  Häuslings¬
groden sind bei den Parzelen , wo es möglich war , 20 Jahre
sonst je nach dem 19 . und 16 . Jahre gerechnet . Bei kleinen
Häuslingsgrodcn ist der 20jährige Durchschnitt gerechnet . ' Zu
bemerken ist, daß der Hamm Nr . 1 dieses Grodens , dessen
Größe 3 Jück 79 o Ruthen sein soll , in Erbpacht gegeben,
und hier nicht mit zur Berechnung gekommen ist, also auch
nicht mit ausgeschieden wird . Antrag Nr . 25:

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 34 . Beim Kielgroden , soweit er in der Verech-

unter Z . 1 begriffen ist, ist der Ertrag nach Mjährigem Durch¬
schnitt berechnet . Im Jahre 1832 sind zu einer Bedeichung
dieses Theils 2157 ^ 20 ^ verwendet , wofür Pächter
von da an bis zum Ablauf der Pacht außer dem Pachtgelde
an Zinsen zu zahlen hatte jährlich 86 H 21 Gold . Da
das Pachtstück durch die Bedeichung verbessert ist, so sind den
früheren Jahreserträgen diese Zinsen bei der Berechnung hin¬
zugerechnet worden , bemerkt wird nachrichtlich , daß bei der
neuen Verpachtung ( 1836 ) die frühere Pachtsumme , obige
Zinsen ringe schlossen,  nicht hat erreicht werden können.
Die unter Ziffer 2 der Berechnung aufgeführten Hamme
sind separat verpachtet gewesen , und ist der 20jährige Durch¬
schnitt gerechnet . — Ter Häuslings - oder Mcyelgroden ist
während der Jahre 18 ° '/ ^ lnit dem Oberstoppelgroden zu¬

sammen administrirt worden , und läßt sich der Ertrag dieses
Grundstücks in diesen Jahren nicht ermitteln . Es ist hier
also nur der Zeitraum von 18 ^ /^ und 18 °°/ ^ , also 18 Jahre,
und zwar im 18jährigen Durchschnitt , berechnet , welches rich¬
tig ist, da beim Oberstoppelgroden der Ertrag der hier aus¬
fallenden beiden Jahre nicht in Anrechnung gekommen ist,
indem dort nur der Durchschnittsertrag der letzten 16 Jahre,
welche erst 1833 beginnen , berechnet worden ist. Antrag
Nr . 26:

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 35 . Ueber diese Domaine , die Colmar - Bau

im Kirchspiel Strückhausen,  und namentlich über den für
die Ausscheidung anzunehmenden Durchschnittsertrag , ist der
Ausschuß sein Gutachten abzugeben noch nicht im Stande.
Er muß sich den Bericht darüber Vorbehalten . Der Antrag,
den der Ausschuß als Antrag Nr . 27 hier zu stellen beabsich¬
tigte , fällt demnach aus.

Zu Nr . 36 bis 50 hat der Ausschuß nichts besonderes
zu bemerken . Antrag Nr . 28:

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 51 . Diese Domaine wäre nach der ,/Zusammen¬

stellung " , welche dem unter A anliegenden Schreiben an¬
liegt , nicht mit auszuscheiden . Indessen wird sie zur Deckung
von Ausfällen doch mit auszuscheiden sein . Antrag Nr . 29:

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 52 bis 62 hat der Ausschuß nichts besonderes

zu bemerken . Antrag Nr . 30:
wie zu Nr . 19.

Bis hierher kamen nur Pachtstücke vor , welche um Neu¬
jahr oder 1 . Mai aus der Pacht sielen.

Als Ende der zur Berechnung kommenden Pachtzeit war
hier , wie auch ferner geschehen , immer der erste Januar bez.
der erst ? Mai des Jahres 1819 angenommen . Von nun an
kommen Pachtstücke vor , wo ver Ablauf der Pachlzeit Michaeli
oder ein späterer Termin ist . Dabei ist dann Michaelis bez.
der spätere Termin im Jahre 1848 als Ende der zu berech¬
nenden Zeit angesehen . Bei dem Inhalte des § . 5 . der Anl.
I . zum Staatsgrundgesetze und des Art . 208 . des Staats-
grundgesitzes nimmt der Ausschuß an , daß die Versammlung
hiermit sich einverstanden finde.

Zu Nr . 63 . Das mit der //schmalen Wiese " in Verbin¬
dung stehende Grundstück "„ di' e Hölle " war von 1828 bis 1833
wegen vorzunehmender Verbesserungen nicht verpachtet . Es
sind demnach für dieses Grundstück nur die Pachterträge der
Jahre 1833 bis 1348 Michaeli in Durchschnitt berechnet.
Antrag Nr . 31:

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 64 >is77  ist nichts zu erinnern . Antrag Nr . 32:

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 78 . Für die Benutzung der 160Scheffel

Saat großen s. g . Hofesaatsländcreien bei Cloppenburg wur¬
den von Michaelis 1828 bis 1813 keine Pachtgelder gezahlt,
sondern in natura IstO ' ^ Scheffel — 13 Malter 14/ » Schef¬
fel Rocken geliefert . Dieser Rocken ist mit 7 H 46/z
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pro Malter im Ganzen mit 102 «P 14 ' «r-  Courant zu
Geld in Berechnung gekommen . Es sind die mittleren Ver¬
kaufspreise der in Frage kommenden Jahre dieser Berechnung
zum Grunde gelegt , und zwar wie solche beim Verkaufe der
auf dem Herrschaftlichen Kornboden in Cloppenburg geliefer¬
ten sämmtlichen Früchte (Rocken ) erzielt worden sind.

Der Nachweis über die in Berechnung gekommenen An¬
sätze liegt den Acten an . (Nebenanlage zu L . n . r . 7 . fAnlage
V zu dem I . Verzeichnisse der auSzuscheidenden Krongüter^
der mit dem unter 4 . hier anliegenden Schreiben an den
Landtag gekommenen Actenstücke .) Nach der //Zusammenstel¬
lung " , welche der Anlage 4 . anliegt , wäre diese Domaine als
Krongut nicht mit auszuscheiden . Doch wird die Ausschei¬
dung zur Deckung von Ausfällen , die der Ausschuß beantragt,
nöthig sein . Der Ausschuß stellt den Antrag Nr . 33:

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 79 bis 87 ist nichts zu bemerken . Antrag

Nr . 31:

wie zu Nr 19.
Zu Nr . 88 . Seit Maitag 1841 ist ' /z dieses Grund¬

stücks zum Turnplatz für die Schule zu Jever hergegeben , je¬
doch unter Vorbehalt der Zurücknahme für gewisse Eventua¬
litäten . Die übrig bleibenden °/g sind damals wieder ver¬

pachtet . Da das Abgegebene ' /z aber entweder Turnplatz
verbleiben , oder eine anderweitige Bestimmung im Interesse
des Staats erhalten möchte , so scheint es zweckmäßig , dieses

r/g bei der Ausscheidung der anderen Vs - die übrigens nicht
unmittelbar mit dem Turnplätze zusammenhängen sollen , zu

rescrviren . Dann wäre den Erträgen der Jahre vor Maitag
1841 Vz abzuziehen , wie solches in der Berechnung auch ge¬
schehen ist . Hinsichtlich der fraglichen Vg stellt der Ausschuß
den Antrag Nr . 35:

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 89 . Antrag Nr . 36:

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 90 . Es sind hier nur die Pachterträge der Jahre

Mai l.841 bis 1819 im Vs Durchschnitt angesetzt . Bis 1841

benutzte der Caviller die beiden fraglichen Hamme , und zahlte
dafür nur eine Rccognition von 10 H Gold und 2
Courant nebst 20 A/. Schreibgeld jährlich.

Haus , nebst Hausplatz und dem zum Hause gehörigen
Garten sind dem Caviller zur Benutzung verblieben , und hier

nicht mit gemeint . Antrag Nr . 37:
wie zu Nr . 19.

Zu Nr . 91 . Dieses Grundstück ist den Gärtner Meyer

im Jahre 1799 von der damaligen Kais . Rufs . Regierung zur
Benutzung gegen Uebernahme gewisser Verpflichtungen auf
Lebenszeit übergeben , welcher Contract 1816 bestätigt worden
ist. Der angesetzte Durchschnittsertrag ist daher kein wirkli¬
cher Durchschnitt erhobener Pachtgelder , sondern beruht auf
einer durch den Stadtmagistrat zu Jever vermittelten Schätzung.
Die Schätzung durch Sachverständige veranschlagte die jähr¬

liche Nutzung auf 66 ch 33V » zr . Courant . Auf den Vor¬

schlag des SiadtmagistratS ist aber die Nutzung hier auf 80
H Courant jährlich in Ansatz gekommen . Antrag Nr . 38:

wie zu Nr . 19.

Zu Nr . 92 . Für abgetretenes Land sind jährlich 16 H
61 "/ ^ . in N . Vz Stücke dem Pachtertrage der Jahre 18 ^ /z - ,
das ist bis zur Wiedcrverpachtung , abgesctzt . Während der
Jahre Mai 18V (,g hat wegen Verbesserung eines Pferdestalls
der Pächter außer der Pachtsumme jährlich bezahlt 10 H
60,7 A/-. Gold . Im Jahre 1818 hat eine neue Verpachtung

stattgefunden . Die genannte Summe ist federn Pachtertrage
der früheren Jahre hinzugerechnet , nicht die frühere Pacht
verhältniß mäßig  höher gerechnet . Beim „ Dienstland ",
welches seit Mai 1832 mit der Haupstelle verpachtet ist, und
bis dahin besonders verpachtet war , sind von der Pacht der
Jahre 18Vs,2 wegen einer Abtretung von Land zu einem
Wege jährlich 9 H 65 in N . V, Stücken bei der Berech¬
nung abgesetzt.

Für das s. g. Keilstück , welches seit 1833 gleichfalls mit
der Hauptstelle verpachtet ist, ist der Pachtertrag der Jahre
18 ^ ,(zz auch für das Jahr 18 ^^^ angcsetzt , da für dieses
Jahr der wirkliche Ertrag nicht ermittelt werden konnte . An¬
trag Nr . 39:

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 93 . Für ein im Jahre 1844 verwandtes Bau-

capital von 2000 «P Gold hat der Pächter seit der Zeit die
Zinsen mit 80 H Gold außer der Pacht zu zahlen gehabt.
Diese Summe ist den sämmtlichen früheren Jahreserträgen
hinzugerechnet worden . Antrag Nr . 40 . :

wie zu Nr . 19.

Zu Nr . 94 . Das Vorwerk Upjever  ist von Mai 1818
bis dahin 1832 administrirt . Wegen bedeutender Culturko-
sten , die aufgewandt sind , kann der Ertrag der davon hier
in Frage kommenden Jahre nicht normgebend sein . Es ist
deswegen der Durchschnitt der Erträge der Pachtjahre
1832 — 49 gerechnet . Für die zum Vorwerk gehörigen Torf-
möörte , welche gegenwärtig theils zum Weiden verpachtet
sind , hat zum Theil nur von wenigen der letzten Jahre der
Durchschnittsertrag genommen werden können , weil sie bis
dahin nicht verpachtet , beziehungsweise die jetzt zur Weide
verpachteten früher ' zum Torfgraben für einen zu niedrige»
Preis ausgegeben waren.

Zu bemerken ist , daß das gesammte Upjever 'sche Holz,
welches unter Forstverwaltung steht , und in seinen einzelne»
Theilen in der dem vereinbarenden Landtage mitgetheilten
//Nachweisung über die Landesherrlichen Forsten im Herzvg-
thum " rc. unter Nr . 75 . sich aufgeführt findet , natürlich nicht
mit ausgeschieden wird . Die Parcelen , welche Krongut wer¬
den würden , finden sich unter den mehrgenannten Anlagen
L. zum I. Berzeichniß in Nr . 94 . dieser Anlagen specisicirt
aufgeführt , im Ganzen zu einer Größe von 889 I . 102 o R.
90 o F . Kat . M.

Der Ausschuß stellt den Antrag Nr . 41 . :
wie zu Nr . 19.
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Zu Nr . 95 - bis 99 . stellt der Ausschuß den Antrag
Nr . 42 . :

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 100 . Zu diesem Grundstück gehört ein Kirchen¬

stuhl in der Tettenser Kirche , bestehend aus drei Sitzen . Ein
Sitz ist 1836 dem dortigen Atnte zur Benutzung übergeben.
Von da an haben die beiden übrigen Sitze erbracht jährlich
1 «P Gold . Früher erbrachten die drei Sitze an Pacht
1828 — 31 jährlich 2 H 36 A. Gold , 1831 — 34 jährlich
3 ch 12 ^ Gold , 1834 — 36 jährlich 3 H Gold . Bei der
Berechnung ist vorausgesetzt , daß der eine Sitz beim Amt¬
hause verbleibe , und ist die Pacht , die die beiden übrigen
Sitze in der Zeit von 1836 — 49 erbracht haben , in drei¬
zehnjährigem Durchschnitte in Ansatz gekommen . Der Aus¬
schuß stellt den Antrag No . 43 . :

wie zu Nr . 19.
Zu Nr . 101 — 103 . ist nichts zu bemerken , und stellt

der Ausschuß den Antrag Nr . 44 . :
wie zu Nr . 19.

Zu Nr . 104 . ( Diese Domaine findet sich in dem Ver¬
zeichnisse , welches unter 8 . anliegt , nicht aufgeführt , weil sie
erst später zum Zweck eines Hunledurchstichs angekauft ist .)
Etwa die Hälfte der im Ganzen gegenwärtig 17 Zück 136
o R - großen Besitzung ist gutes Land , die andere Hälfre von
geringerer Bonität . So wie die Bonität jetzt ist, beträgt
nach einer vorgenommenen Schätzung der durchschnittliche
HcUerwerth der letzten 20 Zahre für das Zück jährlich 9 H
19 Cour . Zn seinem Berichte erklärt das Amt Olden¬
burg , daß das geringere Land durch angeordnete zwei Zahre
lange Ueberfluthung werde verbessert werden , so daß der
durchschnittliche Heuerwerth der ganzen 17 Zück 136 >ü R.
dann sich auf 10 ^ Cour , für das Zück leicht erhöhen werde.
Dies ist auch die Ansicht eines der Taxatoren , Mit welchem
der Ausschuß zufällig hat Rücksprache nehmen können . Bei
der Berechnung ist indessen nur ( anders wie Nr . 91 . , und
indem eher umgekehrt hätte verfahren werden mögen ) der
nach der jetzigen Bonität taxirte Heuerwerth von 9 ^ 19 ^
Cour , in Ansatz gebracht . Wird das Zück zu 10 Cour,
gerechnet , so beträgt der Ertragswerth , wozu diese Domaine
auszuscheiden wäre , 178 H 36 ^ Cour ., demnach 13 H 10
^ mehr , als berechnet sind . Der Ausschuß stellt den Antrag
Nr . 45 . :

daß die Ausscheidung zur Summe von 178 36 §r
Cour , geschehen möge.

Die benachbarten nicht güstgepflügten Parcelen ergaben
an Pacht:

im Zahre 18 "/ ^ im Jahre 18 ^ ) ^
Parc . Nr . 17 und t8 : 66 Rt . 7gr . G . 77 Rr . 26 gr . G-

Mit den Durchschnittserträgen der vorstehend aufge-
führten Domainen wird die vereinbarte Summe bei Weitem
nicht erreicht . Es mußten also , wie bereits oben gesagt , auch
von denjenigen Domainen , welche nach § . 4 . der Anlage I-
zum Staatsgrundgesetze „ soweit thunlich " Staatsgut verblei¬
ben , als Krongut nicht mit ausgeschieden werden sollen , mehre
dennoch für das Krongut mit hinzugenommen werden . Die¬
jenigen Domainen dieser Art , welche nach Ansicht der Staats¬
regierung dafür zu bestimmen sind , finden sich aus dem die¬
sem Berichte unter 8 . anliegenden Verzeichnisse , in dem unter
0 . anliegenden Verzeichnisse ( Verzeichniß II.) mit Beifügung
ihrer Durchschnittserträge zusammen gestellt.

Ueber die in diesem Verzeichnisse 0 . (Verzeichniß II ) zu¬
sammen gestellten Domainen ist nun folgendes zu be¬
merken.

Zu Nr . 1 . unter 1̂. Bon den Neuwapeler Groden-
Ländereien sind 18 Parcelen , und zwar die Nummern 19.
20 . 26 — 34 . 38 — 42 . 53 . 54 ., groß zusammen 43 Zück 104
llR . N . M ., im Zahre Aerndte 1844 — 45 pachtlos geblieben,
und zur Verbesserung dann in diesem Zahre güstgepflügt
worden . Die Güstfalge hat gekostet 527 «G 47 ^ ^ Gold.
Diese Kosten sind bei der Berechnung von den Erträgen nicht
in Abzug gebracht worden . Dagegen sind bei der Berech¬
nung des Zahresertcags der hier in Frage stehenden sämmt-
lichen Ländereien für das Zahr 1844 — 45 die fraglichen 43
Zück 104 mR - der Gesammt -Zückzahl abgesetzt , so daß nur
von den sämmtlichen übrigbleibcnden Zücken für dieses
Zahr in Rechnung gebracht ist . Bekanntlich wird Ackerland
in der Marsch durch Güstfalge sehr verbessert , und ist in den
ersten Zähren nach der Güstfalge viel ertragsfähiger . Häufig
wird solches Land auf sechs Zahre immer so verheuert , daß
in einem von diesen Jahren das Land güst gepflügt werden
muß , und doch die Pacht jährlich gleich gezahlt wird . Was
bei solchen Pachtungen das eine Zahr vom Pächter aufzu¬
wenden ist , bringen ihm die nächsten ergiebigeren Aerndten
wieder ein . Hier bei den fraglichen 43 Zück 104 flM . sind
nun in den Jahren nach der Güstfalge , indem solche vorher
auf Kosten des Eigenthümers geschehen war , und das Zahr
Güstfalge den Pächtern nicht zur Last siel , vielmehr dieselben
das Land frisch güstgefalgt empfingen , verhältnismäßig ziem¬
lich viel größere jährliche Pachterträge und zwar bei einer
Verpachtung auf die Dauer von sechs Jahren erzielt wor¬
den , nämlich:

Die daneben belezenen güstgepflügten dagegen:

im Jahre 18 ^/ ^ im Zahre 18 "/^

Parc . Nr . 19 und 20 : 63Rt . 50gr . G . 95 Rt . 53 gr . G.



8

Parc . Nr . 23 bis 25: 89 Rt. 36 gr. G. 101 Rt. 29 gr- G.
Parc . Nr . 26 bis 28: 86 Rt. 7gr. G. 123 Rt. 16 gr- G.
Parc . Nr . 29 bis 31: 82 Rt. 14 gr. G. 117 Rt. 31 gr- G.
Parc . Nr . 32 bis 34: 78 Rt. 43 gr G. 117 Rt. 22 gr- G.

Parc . Nr . 35 bis 37: 79 Rt. 22gr . G. 92 Rt. 6 gr- G.
Parc . Nr . 38 bis 40: 97 Rt. 50 gr. G- 146 Rt. 68 gr- G.
Parc . Nr . 41 und 42: 79 Rt. 14 gr. G. 119 Rt. 57 gr. G.

Parc . Nr . 43 und 44: 148 Rt. 52 gr . G. 114 Rt. 57 gr- G.

Parc Nr . 51 und 52: 163 Rt. 65gr . G. 160 Rt. 65 gr- G.
Parc . Nr . 53 und 54: 191 Rt. 60 gr. G. 222 Rt. 37 gr- G.

Parc . Nr . 55: 97 Rt. 7 gr . G. 96 Rt. 60 gr- G.

Bei diesen Resultaten scheint diese ganze Berechnungs¬
weise annehmbar , vornehmlich wenn man erwägt , daß ß. 5.
der Anlage l. zum Staatsgrundgesetze die Bestimmung ent¬
hält : daß bei administrirten Gütern der nach Abzug der
Verwaltungskosten verbliebene Ueberschuß dem Pachtertrage
gleichgelten soll , und es doch eine Administration genannt
werden könnte , wenn ein Stück Land zum Zweck der Er¬
zielung demnächstiger höherer Pachterträge ein Zahr aus der
Pacht genommen und während der Zeit dazu in Stand ge¬
setzt wird.

Sechs Parcclen , nämlich die Nummern 45 . 46 . 47.
48 . 51 . 52 ., sind im Jahre 1843 — 44 auf Herrschaftliche
Rechnung mit Bohnen bestellt, also administrirt worden . In
der Berechnung sind zunächst die Brutto -Erträge in Ansatz
gebracht , im Ganzen mit 436 «st 3 ^ Gold , und zwar:

für Nr . 45 . und 46 . : 105 H 37 ^ G-
„ Nr . 47 . und 48 . : 166 „ 45 „ „
„ Nr . 51 . und 52 . : 163 „ 65 ,/ ,/

welche Erträge sich zu den Pachterträgen des vorhergehenden
und des nachfolgenden Jahres verhalten wie aus Nachstehen¬
dem ersichtlich:

für Nr . 45 . und 46.
1842 — 43 : 102 H ^ G . — 1844 — 45 : 119 «P33 ^ G.

für Nr . 47 . und 48.
1842 —43 : 113 «st 14 ^ G - — 1844 —45 : 134 «st 15 ^ G.

für Nr . 51 . und 52.
1842 — 43 : 135 H 58 G . — 1844 — 45 : 161H35 ^ G.

Der Mittelertrag 'dieser beiden benachbarten Jahre von
diesen sechs Parcelen ist also jährlich 383 «st 5 '^ ^ Gold.
Darnach wäre bei dem Ertrage der Administration im Ver-
hältniß zu diesem Mittelertrage ein Gewinn von 52 «st
69 '/2 ^ Gold , wenn die Administrationskosten ungerechnet
bleiben . Diese Kosten sind indessen dem Bruttoerträge (ge¬
mäß §. 5 . der Anlage I. zum Staatsgrundgesetz ) demnächst
mit 144 «st 56 ^ Gold wieder abgesetzt , so daß jetzt bei
der Administration der Ertrag um 91 «st 58 '^ ^ Gold ge¬
ringer gewesen ist, als der gefundene Mittelertrag der beiden
benachbarten Jahre . Nachrichtlich wird bemerkt , daß die
Gebote , worauf der Zuschlag nicht ertheilt worden ist , be¬

tragen haben für die Parcelen 45 bis 48 und 52 , zusammen
groß 19 I . 66 s)R . N . M ., für das Jück 15 H Gold , und
für die Parcele 51 ., groß 4 Jück 85 sM . N . M ., für das
Jück 14 ' /z Gold , im Ganzen also 356 H 64 ^ Gold,
woraus hervorgeht , daß die geschehene Administration weni¬
ger erbracht hat , als wenn auf die gebotene Pacht der Zu¬
schlag ertheilt sein würde , die Summe von 65 ^ 40 G .,
und daß die Gebote weniger betragen haben , als der oben
gedachte Mittelertrag der beiden benachbarten Jahre 26 H
3 -/2 G-

Wegen Unerheblichkeit der Sache glaubt der Ausschuß
über die Frage , ob nicht hier die gebotene Pacht zu rechnen
sei, hinweggehen zu können , zumal bei der Rechnung hin¬
sichtlich der hier fraglichen Domainen im Ganzen , so wie sie
gemacht ist, dieser etwaige Vortheil der Krongutskasse wieder
ausgeglichen wird.

Bei der Berechnung , die eine sehr complicirte ist , sind
nun außerdem für manche Jahre bei verschiedenen Parcelen
von dem regelmäßig berechneten Flächen - Jnhalt theils kleine
Abzüge (einige mR .) gemacht , theils dergleichen hinzugesetzt,
je nachdem dergleichen Flächen zu öffentlicher Nutzung für
Deich und Berme und zu Wegen verbleiben mußten , und bei
der Pacht nicht genutzt werden konnten , oder aber dem Päch¬
ter die Nutzung zustand . Nach Ansicht des Ausschusses gleicht
sich das Mehr und Weniger ziemlich aus , und jedenfalls wird
die Sache als unerheblich anzusehen sein. Ohne die größten
Weitläufigkeiten können diese Einzelheiten hier nicht mitge-
theilt werden , und muß der Ausschuß wünschen, daß die sehr
umfangreiche desfällige Berechnung bei ihm eingesehen werde,
und stellt den Antrag Nr . 46:

die Beschlußnahme über die hier in Frage stehende
Domaine ist auf 3 Tage auszusetzen , damit während
dieser Zeit die Berechnung beim Ausschüsse von jedem
Mitgliede der Versammlung erst eingesehen werden
könne.

Der Ausschuß stellt sodann den Antrag Nr . 47:
daß die Domaine zu dem Preise , wie beantragt , aus-
geschieden werde.
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Zu Nr . 2 . unter ä,. findet der Ausschuß nichts zu be¬

merken . Antrag Nr . 48:
daß die Domaine , wie beantragt , auszuscheiden sei.

Zu Nr . 3 . unter ä . Von einer der 13 Parcelen (Nr . 3)

wurden im Jahre 1832 zu einem Wege 73 mR . 131 m^

Land abgegeben , und wurde im Jahre 1832 die fragliche Par-

cele neu verpachtet . Von den in den Jahren 18 '" /^ gelös¬

ten Pachterträgen ist bei der Berechnung das für das abge¬

gebene Areal pro rsta gewonnene Pachtgeld abgcsetzt . An¬

trag Nr . 49:
wie zu Nr . 2 unter 2 .̂

Zu Nr . 4 unter In den 4 Jahren Neujahr 18 '̂ /zz

ist der Sander Groten der damaligen Verwaltung des Ober¬

stoppelgrodens zugelegt gewesen . Bei der im Jahre 1828

wiederholt versuchten öffentlichen Verpachtung auf 3 Jahre

ist nur eine Pacht von 2 '^ bis ö Nt . Gold für das Matt

geboten . Nur um eine damals noch erforderlich erachtete
besondere Berechnung der Jntradcn aus der Erbherrschaft

Jever zu ermöglichen , ward aus dem Ertrage der gedachten

Administration ein Pachtgeld von 5 Rt . Gold für das Matt

(also das höchste erfolgte Gebot für alle  Parcelen ) für

den Sander Groten an die „ Jeversche Herrschaftliche Casse"

entrichtet , und sind bei der Berechnung hier diese gezahlten

Summen als Pachtertrag der damaligen Jahre in Ansatz ge

kommen . Antrag Nr . 50:
wie zu Nr . 2 unter

Zu Nr . 5 . Im Jahre 1846 wurde der Catharincn - und

Sander -Außcngroden zum größten Theil mit einem Sommer¬

deich umgeben , und wurde dieser eingedeichte Grodentheil

Cäciliengroden  benannt . Dieser Cäciliengroden ist nun

zur Ausscheidung mit in Vorschlag gebracht . Lei der Be¬

rechnung des 20jährigen DurchschniltserlrageS ist so verfah¬

ren worden , daß die Pachtgelder dieses eingedeichten Groden-

theils , welche derselbe vor der Eindeichung in den Jahren

18^ /47  spracht hat , und die Pachtgelder , welche in den bei¬
den Jahren seit der Eindeichung für den Groden mit Einschluß

deS Deichs gelöset sind , ferner 20 jährige Zinsen des gan¬

zen aus die Eindeichung verwendeten Kapitals , zu 4 "/g berech¬

net , addirt sind , und diese ganze Summe dann durch 20
dividirt worden ist. Auf diese Weise ist ein Durchschnittser¬

trag von 2999 Rt . 20 gr . Cour , gefunden worden . Die

Verbesserung dieses Grodentheils durch die Eindeichung ist

aber so bedeutend , daß bei der Berechnung von den niedrigen

Erträgen der 18 Jahre vor geschehener Eindeichung billig

wird abgesehen , und eine andere Norm wird ausgesucht wer¬

den müssen , um den Durchschnittsertrag dieses jetzt einge¬

deichten , und dadurch auf die Dauer bedeutend ertragsfähige¬
ren GrodenS festzustellen . Von der Großherzoglichen Staats¬

regierung ist das Mißverhältnis welches die Berechnung , so

wie sie geschehen ist, erbringt , anerkannt worden , und ist die¬

selbe nach dem unter diesem Berichte anliegenden Schrei¬

ben der Ansicht , daß der Groden mit Einschluß des Deichs

zur Summe von 3500 Rt . Cour , ausgeschicden werden möge.

Diese Summe ist angeschlagen auf den Grund eines vom

Domainen - Jnspector Heumann  eingezogenen Gutachtens,

welches den Acten anliegt , und folgendermaßen lautet:

(wird verlesen ) .

Indem mehrere Mitglieder des Ausschusses sich mit den

in diesem Gutachten dargelegten Ansichten nicht ganz einver¬

standen finden konnten , und der Ansicht waren , cS werde der

Durchschnittscrtrag höher veranschlagt werken müssen , wurde,

in Folge desfalls stattgehabter Verhandlungen von Seiten
des Großherzoglichen Staatsministeriums der Domainen - Jn¬

spector Heumann  nochmals zur Prüfung und Begutachtung

aufgefordert . Derselbe ist indessen bei seiner Ansicht geblieben,

wie der zweite von ihm abgestattete Bericht ergiebt , welcher

folgendermaßen lautet:

(wird verlesen ) . >

Die Ansicht des Ausschusses ist nun die , daß sich der zu

ermittelnde Durchschnittsertrag dieses Grodens an ihm selbst

und seinen bisherigen Pachterträgen überhaupt nicht berechnen
läßt . Der Ausschuß schlägt deshalb vor,  denselben nach

Maßgabe der Erträge des Adelheidsgrodens (unter Nr . 2),

welche derselbe während der letzten 20 Jahre gehabt , atizti-

nehmen . Der Cäciliengroden ist nämlich , auch nach dem

Gutachten des Domainen - Jnspectors , dem Adelhcitsgroden

hinsichtlich seiner Bodenbeschaffenheit ziemlich gleich , und hat

bei seiner Lage eine gleiche Concurrenz von Pächtern . Der

Adelhcitsgroden nun ist groß (ohne Deich und Berme , welche

mit dem Anwachs vor dem Groden zusammen verpachtet

werden ) 270 Jück 133 mR . 40 m ^ Kataster - Maß und er¬

bringt den berechneten Durchschnittsertrag von 5647 Rt . 59

gr . Cour ., demnach , wenn man die 133 mR . 50 m ' --- HI.

rechnet , 20 Rt . 60 ^ gr . Cour . Pr . Jück . Der Cäciliengroden

dagegen , den Grodendeich nicht mit gerechnet , ist groß , nach

einer nach der Eindeichung stattgehabten Vermessung , 231

Matten 108 mR . 36 m ^ jeverscher neuer Maße . Ein solches

Matt ist groß 120  mR . ä 400 m ^ rheinländisch . Da nun

273 ln " rheinl . — 307 m " oldcnb . ist, und 61000 m ^ oldenb.

>-- 1 Jück ä 640 mR . L 100  m ^ oldenb . Katastermaße , so

beträgt die Größe des Grodens , den Deich ausgeschlossen , in

Katastermaße 195 I . 366 mR - 44 m ' . Darnach würde für

diese Fläche , wenn das I . Katastermaß mit 20  Rt . 60 ^ gr.

Cour , (dem Durchschnittsertrage des Abelheidsgrodens ) in An¬

satz kommen soll , der Durchschnittsertrag betragen im Ganzen

(wenn man die 366 mR . 44 m ' — z I . rechnet ) : 4074

Rt . 20 gr . Cour . Dieser Summe nun wären abzuziehen die

Zinsen des Kapitals , welche nach dem unter .1. hier anliegen¬

den Schreiben zur Verstärkung des Deichs aus der Kronguts-

kasse aufzuwenden sein werden , also von 5000 Rt . Capital

4K Zinsen — 200  Rt . Dagegen würde hinzugehen der

Durchschnittsertrag des Grodendeichs mit den Bermen , welche

mit auszuscheiden sein möchten . Die Erträge der beiden

Jahre , seitdem dieser Deich vorhanden ist , betragen im Gan¬

zen 393 Rt . 4 gr . Cour ., wovon der H Durchschnitt 196 Rt.

38 gr . Cour . ist . Das Resultat wäre demnach , daß der

DurcbschnittSertrag für Groden und Deich mit Bermen an-
II
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genommen würde im Ganzen zu 4070 Rl . 58 gr . Der
Ausschuß stellt den Antrag Nr . 31:

daß diese Domäne zum Durchschnittsertrage von 4070
Rt . 58 gr . Cour . auSgeschicden werden möge.

Zu Nr . 6 . Der Ausschuß findet hier nichs zu bemerken,
und stellt den Antrag Nr . 52:

daß die Domaine zur Summe , wie berechnet , ausgc-
schieden werden möge.

Unter dem Buchstaben v . sind sodann in dem unter v.
diesem Berichte anliegenden Verzeichnisse (Verzeichniß II.) un¬
ter den Nummern 1 . bis 25 . Domainen aufgeführt , welche
außer den bereits erwähnten , nach Ansicht der Staatsregie¬
rung , nun zunächst zur Ausscheidung zu bestimmen sein
möchten , hinsichtlich deren aber der Ausschuß erhebliche Be¬
denken , wie sie auch bereits der Krongutsausschuß des ersten
ordentlichen Landtags , dem in der Einleitung Gesagten nach,
gehabt hat , zur Sprache zu bringen sich genöthigt sieht.

Es sind dieses zum Theil Außengroden , welche nach tz.
4 . der Anlage I. des Staatsgrundgesetzes gar nicht als
Krvngut ausgeschieden werden sollen , größtentheils aber In¬
seln in der Weser , über deren Ausscheidung oder Nichtaus¬
scheidung nichts ausdrücklich vereinbart ist . Ueber den
Vorschlag , die fraglichen Außengroden zur Ausscheidung als
Krongut mit zu verwenden , rechtfertigt sich das Staatsmini¬
sterium in Anlage zu diesem Berichte unter I. Z . 2.

Hinsichtlich dieser Außengroden , außerhalb Deichs land-
fest belegen , welches in der Anlage I) . (Verzeichniß II.) die
Nummern 10 . bis 14 . 16 . 19 . 21 . 22 . und 25 . sind , hat sich
der Ausschuß dessenungeachtet , auch nach Einsicht der mitge-
theilten Charte über die im Amte Rodenkirchen belegenen
fraglichen Parcelen hinsichtlich dieser nicht überzeugen kön¬
nen , daß die Ausscheidung eines oder des anderen dieser
Außengroden zum Krongut empfohlen werden könne , und
stellt den Antrag Nv . 53 . :

daß die vorgenannten Außengrodcn , der Bestimmung
des ß. 4 . der Anlage I. zum Staatsgrundgesetze ent¬
sprechend , als Staatsgut zu reserviren seien.

Bei weitem bedenklicher aber noch ist es nach Ansicht
des Ausschusses , die Inseln in der Weser ( die übrigen Num¬
mern unter L. in der Anlage v .) als Krongut mit auszu¬
scheiden . Denn wenn im Schreiben der Großherzoglichen
Staatsregierung (Anl . ^ .) gesagt wird , daß bei den so eben
genannten Außcngründen die Rücksichten nicht vorwalten,
welche die Ausscheidung der Außengroden an den Seeküsten
als Krougut nicht haben räthlich erscheinen lassen , indem na¬
mentlich eine wesentliche Veränderung jener Außengründe,
d . i . durch Anwachs oder Abbruch , überall nicht zu erwarten
sei , so findet bei fast allen Inseln in der Weser ein solcher
Anwachs oder Abbruch täglich , und bei einigen in sehr ho¬
hem Maße statt ; wie denn auch bei den Berechnungen es zu-
gestandcn wird , daß sich diese Wesersände und Platen in
Ansehung ihrer Größe und ihres Werths im Laufe der letzten
20 Jahre theilweise sehr wesentlich verändert haben , daher
diese Veränderungen bei den Durchschnittsberechnungen ganz

unberücksichtigt gelassen sind , und nur der wirkliche Pachter¬
trag angeführt ist , „ da gedachte Sände auch fernerhin durch
die Einwirkung des Stroms manchen Veränderungen unter¬
worfen sein " würden (vergl . No I . der mit Anl . mitge-
theilten Aktenstücke ) .

Wenn aber dieselben Gründe , welche nach §. 4 . der
Anlage I. zum Staatsgrundgesetz die Außengroden für Aus¬
scheidung als Krongut haben ungeeignet erscheinen lassen,
auch hinsichtlich dieser Inseln sich geltend machen , so sollte
man glauben , daß es beabsichtigt worden wäre , auch die In¬
seln von der Ausscheidung sür das Krongut auszunehmen.
Es muß befremden , daß dieser Inseln in der Vereinbarung
(S - 1173 der Verhdl . des vereinb . Ldt . und flgde .) mit kei¬
nem Worte gedacht ist . Nicht einmal in der Discuffion über
die tztz. dieses Vereinbarungsvorschlags finden sich die Inseln
irgendwie erwähnt . Es entstand im Ausschüsse die Frage,
ob sie im tz. 4 . cit . als wirklich mit ausgenommen anzuschen
seien , ungeachtet , oder vielleicht eben weil  ihrer nicht na -'
mentlich gedacht sei , oder ob sie unter dem Worte „ Außen-
grvden " doch ohne Weiteres vielleicht nicht verstanden sein
würden . Der Ausschuß hat sich über diese Frage nicht eini¬
gen können . Wenn ein Theil des Ausschusses dabei geblieben
ist , daß unter „ Außengroden " nur außerhalb Deichs landfest
belegenes Land verstanden werde , baß zwar Außengroden an
der Weser oft „ Sände " genannt werden , niemals aber In¬
seln , welche man vorzugsweise „ Sände oder Platen " nennt,
jemals „ Außengroden " heißen , so meint der andere Theil des
Ausschusses , es könne keinem Zweifel unterliegen , daß die
Inseln hier als unter „ Außengroden " mit verstanden angesehen
werden müßten , weil mit dem Worte „ Außengrode " wirklich
alles das gemeint worden sei , was außerhalb Deichs liege,
wie aus dem im tz. 4 cit . enthaltenen Gegensätze des Worts
„eingedeicht"  zu erkennen sei ; habe man die Inseln in
dem §. nicht ausdrücklich mit namhaft gemacht , so sei das
nicht geschehen , einestheils , weil man glaubte , das sei über¬
flüssig , anderntheils vielleicht aus Sorglosigkeit , indem man
sich über die Größe des Domanialbestandes im Herzogthum
damals übertriebene Vorstellungen gemacht , und gar nichr da¬
ran gedacht habe , daß bei der Ausscheidung zum Krongut
diese Inseln irgendwie könnten in Frage kommen müssen.
Einstimmig ist aber der Ausschuß darin , daß es jedenfalls
höchst unzweckmäßig  sei , dieselben als Krongut auszu-
scheide » , nicht nur aus den oben beregten Gründen , sondern
noch mehr und ganz besonders auch deswegen , weil das
öffentliche Interesse bei nothwendig befundenen Wasserbauten
am Festlande , bei etwa erforderlichen Rectisicationen oder Ver¬
besserungen des Fahrwassers durch Anlage von Schlenzen,
wodurch das ganze Dasein einer solchen Insel gefährdet sein
kann , mit dem Privatmtcresse des Großhcrzogs leicht in Con-
flict gcrathen kann , was zu vermeiden rathsam sein möchte.
Der Ausschuß stellt daher den Antrag Nr . 51:

daß die in der Anl . 0 (Verzchn . II) unter dem Buch¬
staben L aufgeführten Inseln nicht mit ausgeschieden
werden mögen.



LI

Schon auf dem ersten Landtage war es, wie bereits ge¬
sagt, die Ansicht des damaligen für Ausscheidung des Kron-
guts niedergesetztcn Ausschusses, daß die Inseln von der Aus¬
scheidung auszunehmen sein würden, und auf sein Ansuchen
ist von Großhcrzogl. Staatsregierung demnächst das unter
6. diesem Berichte anliegende Verzeichniß mitgetheilt, in wel¬
chem die Mühlen ausgeführt sind, nebst den durchschnittlichen
Pachterkrägen(Verzchn. III). Es ist oben bereits bemerkt
worden, daß die Mühlen allein noch als für die Ausscheidung
als Krongut geeignete Domainen vorhanden sind, und genom¬
men werden müssen, wenn hinsichtlich der in den Verzeich¬
nissen0. und I). (I. und II.) aufgeführten Dvmainen Bedenken
entstehen, und einige davon besser als Staatsgut reservirt
bleiben möchten.

Die Summe der Durchschnittscrträge von denjenigen
Domainen, deren Ausscheidung der Ausschuß bis jetzt bean¬
tragt hat, wenn sie zu dem Preise, wie vom Ausschuß bean¬
tragt, ausgeschieden werden, beträgt bis hiezu: 56,534 Rt.
20 gr>Cour.

Es fehlen an der zu erreichenden Summe, wenn für die
Provinz Oldenburg die Summe erreicht werden soll, welche
in den Vorlagen der Großherzvgl. Staatsregierung für Olden¬
burg berechnet worden ist, also noch: 15,919 Rthlr. 50 gr.
Courant.

Diese Summe zu decken, müßten nun also die Mühlen
(siehe die Anlage unter L. Verzchn. III .) so weit nöthig,
verwendet werden(vvrbehältlich des Beschlusses über die Col-
mar-Bau, vergl. das zu Nr. 35 der Anl. 6. Gesagte).

Der Ausschuß verkennt nicht, daß auch die Ausscheidung
der Mühlen zum Krongut erheblichen Bedenklichkeitenunter¬
liegt. Einestheils nämlich ist es ein unangenehmes Ver-
hältniß, wenn, nach Aufhebung der Bannrechte, die Genehmi¬
gung einer neuen Mühlenanlage nicht verweigert werden
kann, wo bas Bedürfniß des Publicums sie fordert, und nun
dem Interesse des Inhabers des Kronguts gegenüber diese oft
sehr zweifelhafte Frage entschieden werden soll. Es wird da¬
bei immer Vorkommen, entweder daß die Berücksichtigung des
Interesse des Großherzogs das etwa vorhandene Bedürfniß
nicht klar genug erkennen läßt, oder, falls ein Bedürfniß für
eine neue Anlage wirklich mit Recht nicht angenommen würde,
der Wunsch einzelner Ortschaften, eine Mühle in der Nähe
zu haben, den, wenn auch ungegründeten, Vorwurf erzeugt,
daß eben eine zu große Berücksichtigung deS Großherzoglichen
Interesse die Anlage verweigern lasse. Anderntheils aber ist
die Zukunft der Mühlen, wenigstens auf eine sehr weite Dauer,
allerdings vielleicht einigermaßen zweifelhaft, wogegen freilich
eine weitere Entwerthung der Mühlen, als nach Aufhebung
des Bannrechts, nach dem die Mühlen entstanden, welche in
Folge der veränderten Mühlenvcrhältnissevielleicht erbaut wer¬
den, angenommen werden dürfte, nicht zugegeben werden mag,
weil die Bevölkerung sich fortwährend vermehrt, und eine
neue Mühle immer erst hinzukommen wird, nachdem die Be¬
völkerung und der Consum von Mehl, z. B . auch zur Fütte¬
rung des Viehes, welche Mehlfüttcrung in den letzten Jahren

sehr zugenommen hat, sich bereits wieder so weit vermehrt
hat, daß für diesen Bedarf die neue Mühle erforderlich ge¬
worden ist. Drittens endlich ist es ungemein schwierig, den
durchschnittlichen Ertrag der Mühlen aus den letzten 20Zah-
ren einigermaßen ohne Nachtheil für den einen oder andern
Theil zu finden und festzustellcn.

Welchen Grundsätzen der Kammer- Revisor Casten bei
Aufstellung dieser Durchschnittsberechuungendes Ertrags die¬
ser Mühlen gefolgt ist, giebt derselbe, wie nachsteht, an:

„Die in dem Verzeichnisse aufgeführten Mühlen und die
dazu gehörigen Gebäude haben fast alle in dem, zur Berech¬
nung gezogenen, 20jährigen Zeitraum mehr oder weniger er¬
hebliche Veränderungenerlitten, indem

theils einige, durch Unglücksfälle zerstörten Mühlen durch
neue ersetzt,

theils in den Mühlen neue Betriebswerke angelegt oder
ältere verbessert und erweitert

theils neue Wohnhäuser oder Nebengebäude erbaut,
theils diese Gebäude mehr oder weniger verbessert sind.
Wenn schon hinsichtlich dieser Veränderungen in der

Substanz der verschiedenen Pachtstücke es schwierig ist, auch
nur einigermaßen annähernd zu ermitteln, in wie weit solche
auf den veränderten Pacht-Ertrag von Einfluß gewesen und
daher für die früheren Jahre in Anrechnung zu bringen sind,
so wird diese Schwierigkeit noch dadurch vermehrt, daß wäh¬
rend des hier in Betracht kommenden 20jährigen Zeitraums

einestheils
die Pachtbcdingungen, soweit dieseben auf den Pacht-Er¬
trag nicht haben ohne Einfluß bleiben können, abge-
ändert worden, namentlich in Beziehung auf die zu
zahlenden Brandcassenbeiträge, welche früher, der Re¬
gel nach, vom Pächter abgehalten, später aber auf die
Herrschasiliche Casse übernommen find,

anderntheils aber
hinsichtlich einiger Mühlen die früher den Pflichtigen
abgelegenen Natural- re. Dienste und Leistungen bei Re¬
paraturen, gegen eine feste Summe, für ewige Zeiten
abgelös't sind, so daß die Pächter, welchen früher bei
den, ihnen obliegenden Reparaturen der Mühlen die
zu leistenden Dienste zu Gute kamen, nach der gesche¬
henen Ablösung die nothwendig befundenen Repara¬
turen ohne Beihükfe von Seiten der dienstpflichtigen
Eingesessenen zu beschaffen hatten.

Mit Rücksicht hierauf hat es mir am zweckmäßigsten ge¬
schienen, bei der Durchfchmttsbercchnungnur diejenigen Pacht¬
erträge und Zinsen für verwandte Baukosten rc., welche wirk¬
lich  von den Pächtern haben bezahlt werden müssen, nicht
aber die Zugänge rsspeeüre Ausfälle in dem Ertrage, so
weit solche durch vorgenommene Veränderungen in dem slalus
des Pachtstücks herbeigeführt sind für denjenigen Zeitraum, in
welchem solche Veränderungen noch nicht Statt gefunden
harten, in Anrechnung zu bringen. Ich anerkenne zwar, daß
diese Berechnungsweise keinen völlig richtigen Durchschnitt
liefern kann, glaube jedoch, daß cs jedenfalls einfacher sein

II*
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dürfte , die hiernach zusammen gestellten Ergebnisse , nach etwa
später abzugebenden abweichenden Bestimmungen zu ergänzen,
als eine andere , allein durch meine subjective Ansicht zu be¬
gründende Berechnung einer gänzlichen oder theilwciscn Ab¬
änderung zu unterwerfen.

Zn so fern nun der in der angedeuteten Weise von mir
ermittelte Durchschnitt der letzivcrflossenen 20 Jahre alsMaaß-
stab für die nachfolgenden Jahre dienen soll , wird man gegen
seine unbedingte Richtigkeit und Vollständigkeit cinwenden
können , daß die vielen in dem 20jährigen Zeitraum gemach¬
ten und eine nachhaltige Verbesserung der Pachtstücke be¬
zweckenden Anlagen , nur auf diejenigen Pachterträge einge¬
wirkt haben , welche seit der Beschaffung solcher Anlagen er¬
zielt sind , daß der Durchschnitt aller  also niedriger erscheine,
als derselbe für die Zukunft erwartet werden dürfe.

Erscheint aber in dieser Beziehung die als Durchschnitt
gefundene Zahl zu niedrig,  so dürfte sie in anderer Hin¬
sicht wieder als zu hoch zu achten sein , indem nicht nur der,
durch Abhandlung der , den Pflichtigen obgelegenen Dienste
und Leistungen entstandene Ausfall , auch für die Jahre vor
der geschehenen Ablösung , sondern auch manche vom Staate
übernommene Bauausgabe — welche entweder als Beihülse
zu der den Pächtern auferlegten Unterhaltungsverpflichtung
oder als eine Zubuße anzusehcn sein dürfte , welche nicht so¬
wohl bezwecken sollte , die Pachtstücke zu verbessern , als viel¬
mehr nur um dieselben in dem Zustande zu erhalten , in wel¬
chem sie den erlangten Ertrag liefern konnten — in Anrech¬
nung gebracht werden müßte . Zu den letztgedachten Bau-
Ausgaben dürften zu rechnen sein der Neubau der Müller¬
wohnung und die Herstellung des Grundwerks der Damm-
Mühle ( Nr . 2 . des Verzeichnisses III .) in den Jahren 18 ^ / ^ ,
die Erweiterung der Mühlenanlagen und der Neubau des
Mühlenhauses zur Otdenbrocker Mühle (Nr . 7 des Verzeich¬
nisses III .) in den Jahren 18 ^ ^ u . s. w.

Was auf der einen Secke dem von mir ermittelten
Durchschnitt hinzu und auf der andern abgerechnet werden
müßte , dürfte sich im Allgemeinen ausgleichen und erscheint
es kaum möglich zu unterscheiden , welche der Verwendungen
den Pachtertrag mehr oder nachhaltiger erhöht haben.

Aus diesen Gründen muß ich das von mir bei Ermitt¬

lung der Durchschnitts -Ergebnisse beobachtete Verfahren eini¬
germaßen für motivirt erachten . Um jedoch einer andern An¬
sicht entgegen zu kommen und zur Beurtheilung der Frage,
welche Bcrechnungsweise evsmusliter als die angemessenere
erscheinen möchte , einige Anhaltspunkte zu bieten , habe ich
es nicht für überflüssig gehalten , diejenigen Veränderungen,
welche in der 20jährigen Vcrpachtungsperiode hinsichtlich der
Mühlen rc. vorgekommen sind , nachfolgend in der Bemerkung

4 ) zusammen zu stellen , wobei ich jedoch zum Voraus bemer¬
ken muß , daß Reparaturen , welche lediglich zur Unterhaltung
der Pachtstücke beschafft sind , mögen die Kosten derselben von
den Pächtern , denen die Unterhaltung in der Regel contract-
mäßig oblag , oder aus der Staatskasse  bezahlt sein,
überall  nicht berücksichtigt sind und daß im Uebrigen die

Zusammenstellung auf eine absolute Vollständigkeit keinen An¬
spruch wird machen dürfen ."

und die Nachrichten , die er unter Nr . 4 seiner „ Bemerkungen"
giebt , sind folgende:

Als Veränderungen , welche in dem 20jährigen Zeitraum
vorgekommen , sind zu bezeichnen:

sä 2 . des Verzeichnisses , die Damm - Mühle betreffend:
1838 . Neubau der Müllerwohnnng;

Kosten . 650 H
1839 . Radstube erbaut . . . . 772 «P
1811 . das Grundwerk der Mühle
hergestellt . 2020 H
1816 . Anbringung des Vorlegers
am 2 . Wasserradc . 621 «P

sä 3 . Die vormals Treibs ' sche Wind¬
mühle , angekauft im Jahre 1822
für . 5000 H G.
1813 . Anlegung eines Pell - und
Weizenmehlganges . 950 «P

sä 5 . Windmühle zu Elsfleth ; 18 ^ /zg
Verbesserung des Wohnhauses und
Erbauung eines neuen Stalls . . 1239 «P

sä 6 . Windmühle zu Mönnichhof,
1838 . Abhandlung der Dienste und
Leistungen der Eingesessenen für

1500 H G.
1889 . Verbesserung des Wohn¬
hauses . 297 H

sä 7 . Windmühle zu Oldenbrock,
1832 . Die Mühle total abge¬
brannt ; Versicherungssumme 3900 «P
Gold , Neubau der Mühle . . . 5250 ^
Abhandlung der Dienste und Lei¬
stungen für . . . 1700 H G.
1838 . Abbruch des alten und Neu¬
bau eines andern Mühlenhauses . 1967 H
1839 . Erbauung eines Weizenmehl¬
ganges . 680 H

sä 8 . Windmühle zu Elmendorf,
1831 . Abhandlung der Dienste für 1750 H

»ä 9 . Windmühle zu Loy,
angekauft im Jahre 1826 für . . 10000 H
1842 . Erbauung eines neuen Stalls 427 H

sä 11 . Windmühle zu Burgforde,
1848 . Erbauung eines neuen Müh¬
lenhauses . 897 H

sä 12 . Wassermühle zu Neuenburg,
1847 — 48 . Anbringung eines neuen

Vorlegers mit Sternrad . . . 523 H
sä 13 . Windmühle zum Bohlenberge,

1834 . Anlegung eines Pellganges . 725 H
1844 . Erbauung einer neuen Wohn¬
stube im Mühlenhause und Erbau-

63 Ar G.
36 Ar G.

— Ar G.

27 ar G.

— Ar G.

35 Ar G.

45 Ar G.

— ar G.

29 Ar G.

— Ar G.

— zr G.

— Ar G.

36 Ar G.

60 ar Et.

— ar Et.

— Ar G.
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ung einer neuen Scheune . . . 639 H 65 Ar G.
sck 14. Windmühle zu Strückhausen,

1840. Ablösung der Dienste und
Leistungen für . . 2500 H G.
1843. Anlegung eines Milchkellers
im Mühlenhause . 56 H — Ar G.
1848. Abbruch der Scheune und
Erbauung eines neuen Stalls . . 1298 H 68 Ar Et.

sä 15. Windmühle zu Hartwarden,
1838. Einrichtung eines korndichten
Getreidebodens. 56 H 11 Ar G-

sck 16. Mühle zu Hahnenknoop,
1831. Anlegung eines Weizenmehl¬
ganges . 555 «P 24 Ar G.
1835. Erbauung eines Backspeichers
und Erweiterung des Wohnhauses 827 «P 54 Ar G.
1837. Mühle abgebrannt, Versiche¬
rungssumme incl. Erlös aus dem
Verkauf geretteter Materialien

6552 ch G.
Wiederaufbau . 6482 H 27 Ar G-
1840. Einbringung eines Grützgan-
ges plus minus . — Ar G-

sä 17. Windmühle zu Ovelgönne,
1835. Anlegung eines Zimmers im
Mühlenhause . 100 »P — ^ G.

»ä 18. Windmühle zu Schwey,
1834. umgestürzt) stand versichert
zu . 2530 H G.
Neubau mit darin angelegtem Wei¬
zenmehlgangp. x. 6030 «P — Ar G.
1837. Ablösung der Dienste und
Leistungen für . . 2090 H G.

sä 19. Die Windmühle zu Klippkanne rc.
ist im Jahre 1828 angekauft für

11000 »ist G.
sä 20. Die Windmühle zu Blexen,

1837. Ablösung der Bannpflicht
und der Dienste und Leistungen für

1800 ch G.
sä 22. Die Windmühle zu Ruhwarden,

1835. Anlegung eines Brunnens .
1848. Anschaffung verschiedener Ge¬
genstände zur Vervollständigung des
Inventars rc.

-ä 24. Windmühle zu Berne,
1831. Ankauf der seit Mai 1834
mit der Mühle bewirthschafteten
vormals Wulzen Köterei für

1000 ch G.
1832. Verbesserung der Gebäude .
1842. Anlegung eines neuen Wei¬
zenmehlganges.

sä 26. Wassermühle zu Friesoythe,

das dazu gelegte ehemals Janssen-
sche Haus ist im Jahre 1804 an¬
gekauft für . . . 3000 H G.
1831. Erbauung eines neuen Stalls 475 H — Ar G.
Ungeachtet nun aller dieser Bedenklichkeiten, welche hin¬

sichtlich der Ausscheidung der Mühlen als Krongut obwalten,
und ungeachtet namentlich auch der Schwierigkeit einer Be¬
rechnung der durchschnittlichen Erträge, die also nach den
Vorschlägen des genannten Rechnungsbeamten nicht anders
geschehen würde, als nur im Rohen, so daß man nicht be¬
stimmt erkennen kann, nach welcher Seite hin bei dieser Be¬
rechnungsweise vielleicht einem oder dem andern Theile Vor¬
theil oder Nachtheil erwächst, hat der Ausschuß doch ge¬
glaubt die Ausscheidung derselben zweckmäßiger finden zu müssen,
als die Ausscheidung der Inseln , und zwar selbst dann,
wenn die Berechnung der Durchschnittserträge der Mühlen,
so wie sie geschehen ist, und wie sie nicht wohl anders möchte
geschehen können, wirklich zum Interesse der Krongutscasse
ausgefallen wäre, was aber eben nach Ansicht des Ausschusses
fraglich ist. Zur Bcurtheilung dieser Frage wird nur auf
das Eine hier aufmerksam zu machen sein; daß nach den
oben angeführten„Bemerkungen" des genannten Rcchnungs-
beamten zu urtheilen, die Verbesserungen,  welche möch¬
ten in Zusatz gebracht werden können, vielleicht etwa 13,220
Rthlr. Gold Werth haben werden*) , wogegen der Werth
der innerhalb des fraglichen 20jährigen Zeitraums abgelösten
Dienste, wofür ein Capital von 12,150 Rthlr. Gold zur
Casse gekommen ist, wieder in Abzug zu bringen sein würde.
Diese Summen geben indessen an sich noch keinen Anhalts-

*) Es sind hier folgende Pöste aus den nach den„Bemerkungen" des
C. R. Tasten ausgewendeten Baucapitalien gerechnet:

von den Summen sä 2 : . 772 Rthlr. 36 gr. G,
sä 3 : . 939 „ — — -

von den sck8 aufgesührtrn 1239 Rthlr.
33 gr. Gold nur. 629 „ — —

von Len»ck7aufgeführten 1389 Rthlr.G.
(nämlich 3289 — 3999) nur: . . 1999 „ — —

ferner sck 7: . 689 „ — —
sck 9 : . 427 „ 36 gr. G.
sck 12: . 323 ,, — —
»ck 13: . 723 „ — - -

und von den sck 13 ausgeführten 639 Rthlr.
68 gr. G. nur . 499 „ — - —-

»ck 14: . . 86 „ — —
und sck 14: 1298Rthlr. 68 gr. Cour. — 1134 „ 44 gr. G.

sck 18: . 36 „ 11 „ „
sck 16 : . . 333 „ 23 „ /,
und . . . . . . . . . . 827 „ 34

ferner»ck 16: . . . . . . . 39 „ — —
sä 18 : . 3899 „ - .— -

(nämlich 6930 - 2339)
sck 22: . 79 „ 42 gr. G.

49 „ 32 „ „
sck 24 : . . . . 318 „ 36 „ „
sck 26 : . 473 „ —

macht zusammen: 13,220 Rthlr. 27 gr. G.

79 H 42 Ar G.

49 H 32 Ar Et.

651 H 46 Ar G.

318 H 36 ^ G.



Punkt . Von der elfteren Summe ist nämlich zunächst soviel

noch abzuziehen , als bei der Berechnung schon wirklich in

Ansatz gekommen ist, z. B . Zinsen , welche vom Pächter für

die aufgewandten Capitalien zu zahlen waren , und bei den

ferneren Verpachtungen dann so viel , als wegen  der Ver¬

besserung an Pacht mehr  gezahlt wurde . Der letztgedach¬

ten Summe dagegen wäre zunächst die Entschädigung wegen
Aufhebung des Bannrechts und des Wegfallens der bis jetzt

nicht abgelö 'ten Dienste und Leistungen an den verschiede¬

nen Mühlen , die desgleichen bisher noch hatten , beizuzählen,

dann aber wieder der Minderertrag derjenigen Mühlen , an

denen die Ablösung innerhalb der fraglichen 20 Jahre statt-

gesunden hat , um so viel , als er wegen  dieser Ablösung

anzunehmen ist, wieder abzuziehen.
Vorstehendes war nur anzudeuten . Eine wirkliche Be¬

rechnung darnach ist nicht möglich , weil die Zahlen , um die

es sich handeln würde , nicht zu ermitteln sind . Es muß der

freien Vermuthung eines Jeden überlassen bleiben , wie er

glaubt , daß das Verhältniß der oben genannten beiden Sum¬

men sich darnach gestalten werde.
Wenn es sich nun schon hier gezeigt hat , daß es schwie¬

rig ist , auch nur so unbestimmte Daten zu gewinnen , als

nöthig ist, um im Allgemeinen zu einem Ueberschlag zu kom¬

men , so muß es natürlich noch viel schwieriger sein , es zu

ermöglichen , daß bestimmte Grundsätze und Zahlen gewonnen

werden , um darnach eine so minütiöse Berechnung ausstellen

zu können , wie sie hinsichtlich der weiter oben gedachten

Domainen wirklich aufgestellt worden ist . Die ersten Fragen,

die geschehen müßten , würden unbeantwortet bleiben müssen.

Wie soll z. B . mit einiger Richtigkeit ermittelt werden , was

wirklich Verbesserungen der Mühlen seien , die den Ertrag

erhöhen (die obige Summe von 13,220 Rthlr . ist vielleicht

zu hoch , vielleicht auch zu niedrig angegeben ) , und was da¬

gegen als etwas zur bloßen Unterhaltung Erforderliches an¬

gesehen werden müsse , oder auch als eine Veränderung , die

den Pachtwerth nicht erhöh ' t , die geschehen mußte , um Nach¬

theile oder Verluste abzuwenden ? Woran soll erkannt wer¬

den , ob eine Anlage den Pachtwerth wirklich erhöh ' t hat , da

bei der nächsten Verpachtung auf die Pachtgebote Conjunctur
und Concurrenz , nicht erkennbar in welchem Grade , von

Einfluß gewesen sein werden ? Wie würde es eigentlich mit

der Berechnung der abgelösten und der noch nicht abgelösten

Dienste und Leistungen , wie mit den nach Art . 55 . des

Staatsgrundgesetzes aufgehobenen Bannrechten zu halten

sein ? wie würde der kraft Art . 59 . des Staatsgrundgesetzes
eingetretene Schaden geschätzt werden können?

Indem nun darnach der Ausschuß der Meinung ist, daß

auf den Grund der Berechnung , so wie sie geschehen ist, ver¬

fahren werde , nur sich bei einigen Mühlen Anträge auf Ab¬

weichungen Vorbehalten muß , stellt derselbe zunächst den An¬

trag Nr . 55 . :
auch die Versammlung wolle sich unter Vorbehalt

ihrer Entschließungen über die hinsichtlich einzelner
Mühlen vom Ausschuß zu beantragenden Abweichun¬

gen , mit der Berechnung , wie sie geschehen , einver¬
standen erklären,

und werden hinsichtlich der einzelnen Stücke dann folgende
Bemerkungen am Platze sein:

Zu Nr . 1. Wegen der großen Wassermühle in Olden¬

burg ist kein Durchschnitt ermittelt . Es wird von dem Aus¬

scheiden dieser Dvmaine zum Krongut auch besser abzusehen
sein , weil eine Verlegung derselben beabsichtigt wird , und

nothwendig eintreten muß , wenn der Hunte -Ems -Kanal z«
Stande kommt.

Zu Nr . 2 . Die Damm -Mühle ist mit der unter Nr . I

genannten bis Mai 1833 zusammen verpachtet gewesen . ES
hat daher hier nur ein Durchschnittsertrag der letzten 16

Jahre gerechnet werden können . Im Jahre 18 ^ /zs ist die

Mühle administrit worden , und hat bedeutend weniger er¬

bracht , als die Pacht vorhergehenden Jahrs war . Die Pacht

des vorhergehenden Jahrs aber ist in Anrechnung gebracht

nicht der Erlös aus der Administration . Der Pachtertrag
des vorhergehenden Jahrs war 1605 Rthlr . Gold und der

des folgenden Jahrs 1020 Rthlr . Gold . Für die Pachtjahre

18 ^^ hätten nach dem obigen Inhalte der Bemerkungen

des C. R . Casten  den bedungenen Pachterträgen noch
an Zinsen für em aufgewandtes Baukapital von 621 Rthlr.

27 gr . Gold , im Ganzen 55 Rthlr . 48 gr . Gold hinzu¬

gerechnet werden müssen . Dies ist nicht geschehen , und

zwar aus dem Grunde , weil die durch den gedachten Auf¬
wand hergestellte Verbesserung der Betriebswerke der Damm-

Mühle eine Entschädigungsforderung des Pächters der unter

Nr . 3 . aufgeführten f . g. Treibs -Mühle zur Folge gehabt,

welche anerkannt werden mußte , und dahin realisirt wurde,

daß der Pächter der Damm - Mühle dem Pächter der s. g.

Treibs -Mühle , nicht obige Zinsen , sondern mehr , nämlich im

Ganzen 74 Rthlr . 47 gr . Gold , herauszuzahlen hatte , und
nun dies gleichgerechnet , d . h. diese letzte Summe von den

Pachterträgen der s. g . Treibs -Mühle nicht abgesetzt ist . Be¬

merkt wird hier nachrichtlich noch , daß dem Pächter der s. g.

Treibs - Mühle außer jener ihm vom Pächter der Damm-

Mühle zu zahlenden Entschädigung , noch etwa 9 Rthlr . Gold

Entschädigung für die Verbesserung der Werke an dieser

Damm -Mühle aus der Landescasse prästirt worden ist, was

gleichfalls nicht in Berechnung gekommen . Der Ausschuss

stellt den Antrag Nr . 56:
daß die Ausscheidung zu der berechneten Summe ge-

geschehen möge.
Zu Nr . 3. In den Jahren 18 ^ '/ ^ sind wegen Cvncurs des

Pächters an den bedungenen Pachtenverloren gegangen im Gan¬

zen 520 Thlr . Gold , welche in der Berechnung nicht abgesetzt

sind . Im Jahre 18 ^ / ^ ist die Mühle in der Weise ausge¬

geben , daß der Pächter keine Pacht zu erlegen , vielmehr einen
Zuschuß aus der Landescasse von 450 Thlr . Gold zu em¬

pfangen hatte , wogegen jedoch demselben die Verpflichtung

oblag , in der Mühle einen Pell - und Weizenmehlgang nebst
Beutelei , Kühlbeck und Zubehör anzulegen . Die Kosten die¬

ser Verbesserungen waren veranschlagt zu 950 Thlr . Gold.
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Die nach Abzug des Zuschusses von 450 Thlr. Gold verblei¬
benden 500 Thlr. Gold sind als Pachterlrag des Jahres
18^ /45  in Anrechnung gebracht. Die Pachtsumme des vor¬
hergehenden Jahres war 562 Th!r. Gold, des nachfolgenden
Jahres 520 Thlr. Gold. Antrag Nr. 57:

daß die Ausscheidung zu der berechneten Summe ge¬
schehen möge.

Zu Nr. 4. Der vormals Renken'sche Mühlenhof wurde
im Jahre 1847 für 14,950 Thlr. Gold angekauft. Später
sind auf Instandsetzung der Mühle und des Wohnhauses noch
900 Thlr. und dann auf letzteres allein noch 142 Thlr. Bau¬
kosten verwendet. Die Besitzung wurde seit Mai 1817 in
2 Abtheilungen verpachtet, nämlich 1) Mühle mit Zubehör,
2) das Wohnhaus mit Zubehör und mit den Gärten. Das
letztere erbrachte im Jahre 18̂ /^ an Pacht 120  Thlr. Gold
und im Jahre 18^ /^ die Summe von 160 Thlr. Cour.
Die Mühle dagegen 18 ^/ ^ nur 150 Thlr. Gold, 18" /^
dagegen 860 Thlr. Cour. Dieses Steigen der Pacht der
Mühle kommt daher, baß vor Mar 1848 die Betriebswerke
bedeutend vcrvollstänbigl und namentlich der Mühle das Ge¬
treidemahlen verstaltet wurde, wozu sie bis dahin nicht be¬
rechtig! war. Bon diesen sammtlichen Pachlerträgen ist nun
der s/y Durchschnitt berechnet, welcher beträgt 661 Thlr.
63 gr. Cour. Dieser Ansatz scheint dem Ausschüsse zu nie¬
drig, indem zu dem jetzigen Werthe der Mühle die Pacht da¬
für aus dem Jahre Ir .̂ /^ in gar keinem Verhältnisse steht,
da sich der Staat mit Verleihung der neuen Betriebswerke
den Werth der Mühle bedeutend erhöht hat. Rechnet man
für die Mühle den Pachtertrag blos des letzten Jahres,
übrigens für das Wohnhaus rc. von den Pachtcrträgen
der Jahre 18̂ /^ die Hälfte als den Durch>chnittser-
trag, welcher anzunehmen wäre, so würbe derselbe betragen
1007 Thlr. 36 gr. Cour. Der Ausschuß findet es angemes¬
sen, daß zu dieser Summe diese Mühle ausgeschieden werde
und stellt den Antrag Nr. 58:

daß die Ausscheidung zur Summe von 1007 Thlr.
36 gr. Cour, geschehen möge.

Zu Nr. 5. Im Jahre 18^ z sind Baukosten verwandt,
welche der damalige Pächter, so lange seine Pacht dauene,
mit 6 Pct . hat verzinsen musien. Diese außer der Pacht ge¬
zahlten Zinsen sind beigerechnet worden. Cm Pachtnachlaß
für das Jahr 18" /^ von 15 Thlr. Gold ist nicht abgezogen.
Die Pacht für Mai 1s^X,„ war jährlich 1300 Thlr. N.
Im Jahre 1825 wurde wegen niedriger Getieidepreise die
Pacht herunlergesetzt auf 1000 Thlr. N. indessen später
verfügt, daß für die Jahre 1e? "/zg jährlich 150 Thlr. N. ^
nachzulegen sei. Für baS Jahr Is '̂ ,, sind nun berechnet
1150 Thlr. N. 2/g. Nach Ansicht des Ausschusses hätte aber
die gebotene Pachtsumme von 1300 Thlr. N. -/z gerechnet
werben sollen. Geschieht dies, so würde der gesunl ene Durch-
schnittsertrag um 8 Thlr . 54 gr. Cour, erhöht, mithin geletzt
werden müssen die Summe von 1354 Thlr. 38 gr. Cour.
Antrag Nr. 59.:

daß die Mühle zum Durchschnittsertrag von 1354 Thlr.
31 gr. Cour, mit ausgeschicden werden möge.

Zu Nr. 6. Cs ist bei dieser Mühle nichts besonderes
zu bemerken, und stellt der Ausschuß den Antrag Nr. 60:

daß dieselbe zu der Summe, wie berechnet, ausgeschie-
den werden möge.

Zu Nr. 7. Wegen deS Abbrennens und Wiederaufbaues
der Mühle, im Jahre 1832, ist dem Pächter an seiner Pacht
erlassen worden die Summe von 417 Thaler 60 gr. Gold,
welcher Pachterlaß den angesetzten Pachtsummen nicht abge¬
setzt ist. Antrag Nr. 6 t:

wie vorstehend zu Nr. 6.
Zu Nr. 8. Die Elmendorfer Mühle, deren Verkauf be¬

vorstehen wird, fällt aus.
Zu Nr. 9. Etwas besonderes ist hier nicht zu bemerken.

Für die Pachtjahre 18" /^ hat der Pächter für ein auf
Erbauung eines Stalls verwandtes Capital von 427 -st
36^ Gold außer der Pacht, welche blieb, wie sie war, 5M.
Zinsen zahlen müssen, welche in der Berechnung den Pacht¬
summen dieser Jahre beigesetzt sind. Der Ausschuß stellt den
Antrag Nr. 62. :

wie vorstehend zu Nr. 6.
Zu Nr. 10. Fällt hier aus, da die Ausscheidung dieser

Mühle mit dem Jader Vorwerk zusammen(siehe Anlage 6.
zu diesem Berichte unter Nr. 9.) bereits beantragt ist.-

Zu Nr. 11. Bei der Burgforder Mühle war bis 1848
keine Müllerwohnung. Im Jahre 1848 wurde ein Wohn¬
haus gebaut für 897 st 66  Cour ., von welcher Summe
der Pächter, bei im Uebrigcn unverändert bleibendem Pacht-
gelbe, (von Martini 1848 an 5 p6t. Zinsen zu zahlen hat.
Diese Zinsen kommen nun in der Berechnung nur mit
Jahre , also mit 16 st 18 ^ Gold in Ansatz, so daß dar¬
nach die Erbauung des Hauses dem Pachtwerthe der Mühle
als noch nicht 1 st jährlich von Nutzen gerechnet ist. Dies
Mißverhaltniß hat dem Ausschüsse doch zu groß scheinen
wollen, und muß er wünschen, daß hinsichtlich dieser Mühle,
wegen des besonderen Verhältnisses, von den befolgten Grund¬
sätzen insoweit abgegangen werde, daß dem gefundenen Durch¬
schnittsertrage von 288 st 6 ^ Cour . , nach Absatz der für
das Jahr 18"/,g hinzu gerechneten 16 st 18 Gold,
die Zinsen zu 4 pOt. des aufgewendeten Baucapitals, also
35 st 66 ^ Cour ., beigesetzt, derselbe also zu 321 st 6
Cour, angenommen werde. Antrag Nr. 63. :

daß die Ausscheidung zur Summe von 321 st 6 A?
Cour, erfolgen möge.

Zu Nr. 12. Die Anlegung des Vorlegers mit Sternrad
ist freilich erst im Jahre 1847 und 1848 geschehen, und
kommen an Zinsen für das aufgewandte Capital von 523
st Cour, darnach nur zur Rechnung im Ganzen 28 --st 24
I-- Cour. Indessen diese Verbesserung oder Vervollständigung
der Betriebsanlagen fällt für die Erzielung eines höheren
Pachtwerths auf die Dauer doch nicht so entschieden in's
Gewicht, als z. B . die Erbauung einer Müllerwohnung,
wo eine solche bisher nicht war, wie bei der Burgforder
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Mühle (Nr . 11 .) , und man kann ja doch nach einer Seite
hin die angenommenen Grundsätze auch in gar zu eclatanten
Fällen nicht regelmäßig verlassen , ohne es auch nach der
andern Seite hin zu thun . Wollte man aber alle besonders
nachtheilige Fälle nach beiden Seiten hin berücksichtigen , so
würde man eben keine Gränze finden , und bald in Verwir¬
rung gerathen . Antrag No . 64 . :

daß die Ausscheidung zu dem Werthe , wie berechnet,
erfolgen Möge.

Zu Nr . 13 . Für den im Jahre 1834 angelegten Pell¬

gang ist bis zur neuen Verpachtung im Jahre 1837 nichts
vergütet . Im Jahre 1844 ff. ist eine Wohnstube und eine
neue Scheune erbaut , mit im Ganzen 639 H 65 ^ Gold
Kosten . Dafür mußte der damalige Pächter 6  xtll . Zinsen
vergüten , welche für die Zeit von da in Ansatz gekommen
sind . Antrag Nr . 65 . :

wie vorstehend zu Nr . 12.
Zu Nr . 14.

Für die Jahre 18 ^ /gg wurden in öffentlicher Verpachtung
nur 180 Thlr . Gold jährlich geboten , welcher Summe der
Pächter , welcher dieses Gebot gethan , später noch 70 Thlr.
Gold beizulegen sich erbot . Weitere Verpachtungsvcrsuche
blieben ohne Erfolg . Die Mühle wurde deshalb m Admi¬
nistration gegeben , zunächst auf ein Jahr , jedoch wurde diese
Administration noch zwei Jahre fortgesetzt . Die Administra¬
tion erbrachte während dieser Jahre 18 ^ 7 jährlich 335 Thlr.

22 gr . Gold , welche Summen bei der Berechnung in Ansatz
gekommen sind - Für ein im Jahre 1843 zur Anlegung eines
Milchkellers verwandtes Capital von 56 Thlr . Gold hat der
Pachter bis zu Ende seiner Pacht ( 1846 ) Zinsen zahlen
müssen , welche den Pachtgeldern dieser Jahre beigezählt sind.
Im Jahre 1848 ist mit 1298 Thlr . 68  gr . Gold Kosten ein
neuer Stall erbaut , welches Kapital der Pächter vom
4 . Nov . 1848 an zu verzinsen hat . Diese Zinsen eines hal¬
ben Jahrs sind der Pacht für 18 ^ / ^ beigercchnet . An¬
trag Nr . 66 :

wie vorstehend zu Nr . 12.
Zu Nr . 15 . Die im Jahre 1846 verwandten Baukosten

für die Einrichtung eines korndichten Getreidebodens
(56 Thlr . 11 gr . Gold ) hat Pächter vom 1. Nov . 1846
an mit 4 Proc . verzinsen müssen . Diese Zinsen sind den
Pachtgeldern der Jahre 18 " / ^ bei VerBercchnung beigezählt
worden . Antrag Nr . 67:

wie vorstehend zu Nr . 12 .
Zu Nr . 16 . Für ein zur Anlegung eines Weizenmchl-

gangs im Jahre 1831 verwandtes Baucapital von 555 Thlr.
24 gr . Gold hat der Pächter IVz Jahre lang Zinsen zahlen
müssen , dann ist die Mühle auf ' s Neue verpachtet worden
Die fraglichen Zinsen sind den Pachtgeldern der in Rebe
stehenden Jahre beigezählt werden . Im Jahre 1840 ist ein
in der Elsflether Mühle unbenutzt vorhanden gewesener Grütz-

gang mit 50 Thlr . Gold in diese Hahnenknooper Mühle
gebracht worden , wofür der Pächter für das Jahr 18 ^ '/^
hat 2 ' 7 Thlr . Gold bezahlen müssen . Von 1842 ist die

Mühle n -u verpachtet . Wegen Abbrennens der Mühle 1837
sind dem Pächter damals 663 Thlr . Gold an der Pacht er¬
lassen , welche nicht in Abzug gebracht sind . Antrag Nr . 68 :

wie vorstehend zu Nr . 12 .

Zu Nr . 17 . Behuf Anlegung eines Zimmers im Müh¬
lenhause sind im Jahre 1835 an Baukosten verwandt 100
Thlr . Gold . Pächter hat dafür bis Ende seiner Pacht ( 1840)
5 Proc . Zinsen zahlen müssen , welche den Pachtgeldern für
diese Jahre beigercchnet sind . Antrag Nr . 69:

wie vorstehend zu Nr . 12 .

Zu Nr . 18 . Im Jahre 1834 stürzte die Mühle um,
und wurde neu erbaut und zugleich mit einem Weizenmehl-
gang rc. versehen . Für letzteren hatte Pachter bis Ende seiner
Pacht , und zwar während der Jahre 18 ^ /zz je 30 Thlr.
Gold zu vergüten , welche angerechnet sind . Wegen des Ver¬
lustes wahrend der Bauzeit sind dem Pächter an seiner Pacht
erlassen im Ganzen 400 Thlr . Gold , welche nicht in Absatz
gekommen sind . Der Ausschuß har sich bis zur Abstattung
dieses Berichtes nicht geeinigt , ob bei dieser Mühle , wegen
ihrer Verbesserungen und der Erweiterung ihrer Betriebswerke,
nach dem Neubau derselben , nicht eine so wesentliche Ver¬
änderung hinsichtlich des durchschnittlich zu erzielenden Pacht¬
werths anzunehmen lei, daß Veranlassung genommen werden
müsse , auch hier die sonst hinsichtlich der Durchschnitlserträge
der Mühlen befolgten Grundsätze zu verlassen , wie tsolches
der Ausschuß auch z. B . bei dem Mühlen Hofe bei Ol¬
denburg (Nr . 4 .) in Vorschlag gebracht hat . Für den
Fall , daß nicht bei ber Verhandlung über die Ausscheidung
dieser Mühle ein anderer Antrag vom Ausschuß noch gestellt
werden möchte , stellt der Ausschuß den Antrag Nr . 70:

wie vorstehend zu Nr . 12.

Zu Nr . 19 . Es ist hier nichts zu bemerken . Antrag
Nr . 71:

wie vorstehend zu Nr . 12 .

Zu Nr . 20 . Die Pacht der Mühle , welche scsi 18 ^ ,
bedungen war , betrug jährlich 400 Thlr . Gold . Wegen
einlretcnden Todesfalls des Pächters wurde diese Pacht mit
Mai 1837 aufgehoben . Bei der Wiederverpachlung wurde
für die Zeit bis Mai 1840 nur 265 Thlr . Gold Pacht jähr¬

lich erzielt . In der Berechnung ist aber für die Jahre
18 ^ /40  die zuerst bedungen gewesene Pacht von jährlich 400
Thlr . Gold in Ansatz gebracht . Antrag Nr . 72:

wie vorstehend zu Nr . 12 .
Zu Nr . 21 . Es ist hier nichts zu bemerken . Antrag

Nr . 73:

wie vorstehend zu Nr . 12.

Zu Nr . 22 . Im Jahre 1835 wurde bei der Ruhwarder

Mühle ein Brunnen angelegt mit 79 Thlr . 42 gr . Gold
Kosten . Bis Ende seiner Pacht ( 1839 ) hat der damalige
Pächter dieses Capital mit 5 Proc . verzinsen müssen , welche
Zinsen den Pachtsummen dieser Jahre beigezählt sind . Im
Jahre 1848 sind vom früheren Pächter in der Mühle befind¬
liche Gegenstände angckaust , für 49 ^ Thlr . Cour ., wofür
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der Pächter 2 Thlr. Cour. Zinsen zahlt, welche der Pacht
hinzugerechnet sind. Antrag Nr. 74:

wie vorstehend zu Nr. 12.
Zu Nr. 23. Dabei ist nichts zu bemerken. Antrag

Nr. 75:
wie vorstehend zu Nr. 12.

Zu Nr. 21. Zm Jahre 1831 ist die vormals Wulzen
Kokerei angekaust, bis 1834 allein verpachtet gewesen, und
dann der Mühte beigegeben. Die Pachtgelder für die Kö¬
terei wahrend der Jahre 18^/^ sind mit ^0 Thlr. Gold
jährlich den Ertragen der Mühle in diesen Jahren beigezählt.
Außerdem im Ganzen 38 Thlr. 35 gr. Gold Zinsen während
dieser Jahre sür ein zur Reparatur an den Gebäuden ver¬
wandtes Capital. Im Jahre 18^/gz ist die Mühle mit
Beigabe der Kölerei administrirt worden, woraus 200 Thlr.
Gold gelöst wurden. Beim Pachtaufsatz waren 200 Thlr.
Gold, und bei einem zweiten Aussatz 205 Thlr. Gold geboten
worden, welches Gebot nicht annehmbar befunden worden
war. Dann Verpachtung für 280 Thlr. Gold jährlich. Im
Jahre 1842 wurde mit 318 Thlr. 36 gr. Gold Kosten ein
neuer Waizenmehlgang in der Mühle angelegt, für welches
Capital der Pächter bis Ende der Pachkzeit (1844) 5 Pro-
cent Zinsen gezahlt hat, welche den Pachtsummen dieser
Jahre beigezählt sind. Der Ausschuß ist der An¬
sicht, daß für die Wulzen Kölerei, welche jetzt zur Mühle
gehört, der Ertrag, den diese Köterei im Jahre 1831u. folgende
halte, auch sür die Jahre 18'̂ /̂ und 18^/^ werde in An¬
rechnung kommen müssen, indem durch Hinzulegung dieses
Grundstücks die Mühle doch auf die Dauer ertragsfähiger
geworden ist. Dann würden dem gefundenen Durchschnilts-
ertragc von 380 Thlr. 56 gr. Cour, beizurechnen fein 4 Thlr.
36 gr. Cour. Der Ausschuß- stellt den Antrag Nr. 76:

daß die Ausscheidung zur Summe von 395 Thlr.
20 gr. Cour, erfolgen möge.

Zu Nr. 25. Nichts zu bemerken. Antrag Nr. 77:
wie vorstehend zu Nr. 12.

Zu Nr. 26. Das zum Janssensschen Hause gehörige
s. g. Hauspsand war dis 1839 Behuf vvrzunehmender Cul-
tivirungen ohne Pachterlrag ausgcgebcn, wurde von da an
bis 1845 jährlich für 3 Thlr. Gold, und von 1845 an wie¬
derum für 3 Thlr. Gold jährlich verpachtet. Der Erlös ist
den betreffenden Jahrcsertragcn beigesetzt.

Im Jahre 1831 wurde ein Stall erbaut für 475 Thlr.
Gold, sür welches Capital der Pächter bis Ablauf der Pacht¬
zett (1836) an Zinsen gezahlt hat jährlich 16 Thlr. Gold,
welche Zinsen für die Jahre, wo sie gezahlt wurden, beigc-
rechnet sind. Antrag Nr. -80:

wie vorstehend Nr. 12.

Werden die Vorschläge drS Ausschusses angenommen,
so sind nun bis jetzt von den Domainen in der Provinz
Oldenburg ausgefchieden:

1) aus dem Verzchn. Anl. 0.für die
Durchschnitts- Erkragssummme
von . 34,362 Thlr. 56 gr.

2) aus dem Verzchn. An!, I) für
die Durchschnitts-Ertragssumme
von . 22,091 Thlr. 36 gr.

3) aus dem Verzchn. Anl. ll. für
die Durchschnitis-Ertragssumme
von . 13,064 Tblr. 29 gr.

zusammen Cour. 69,598 Thlr. 49 gr.
Dieser Summe würde dann noch der für die Colmar-

Bau (Nr . 35 im Verzeichnisse Anlage 6.) anzunehmende
Durchschnittsertrag hinzugehen, und es würde nach dessen
Beirechnung sich fragen, wie diese gewonnene Summe als¬
dann sich verhalte zu der Summe, welche von der Provinz
Oldenburg  zu decken sein wird.

II. Fürstenthum Lübek.
Für das Fürstenthum Lübek  sind nach Ansicht des

Großherzoglichen Staatsministeriums aus den dort vorhan¬
denen Domainen diejenigen als Krongut auszuscheiden, welche
in der Anlage I?. zu diesem Berichte verzeichnet sind. Welche
Domainen nach Ansicht der Staatsregierung sür Ausscheidung
als Krongut noch sonst etwa in Frage kommen könnten, fin¬
det sich in dem unter 4. anliegenden Schreiben angegeben.

Das von dem Ausschüsse, welcher auf dem ersten
Landtage für Ausscheidung des Kronguts ntedergesetzt war,
erbetene, jetzt kürzlich dem jetzigen Ausschüsse mitgetheilte
Verzeichniß sämmtlicher Domainen im Fürstenthum Lübek
glaubt der Ausschuß diesem Berichte nicht anlegen zu müssen,
zur Ersparung von Zeit und Kosten. Es enthält zwar noch
einige Domainen, welche wohl zur Ausscheidung alsKrongut sich
qualificiren könnten. Soweit indessen derer in diesem Be¬
richte nicht gedacht werden wird, hält der Ausschuß dafür,
daß sie für die Ausscheidung nicht besser geeignet seien, als
die vom Großherzoglichen Staatsministerium bezeichneten,
deren Ausscheidung vom Ausschuß empfohlen werden wird.
Dem größten Theile nach sind es Grundstücke, die keinen
Pachtertrag haben, Dienstwohnungen mit Zubehör für Staats¬
beamte, Landseen, oder auch ganz kleine Pachtstücke, die über¬
haupt besser gelegentlich veräußert werden möchten.

Ueber die in der Anlage k'. verzeichnten Domainen hat
nun der Ausschuß Folgendes zu berichten:

Zu Nr. I. Der Bau - und Beutinerhof  ist vereint
in einer  Wirthschaft administrirt worden, und haben die
Erträge des einen oder des anderen Hofes gesondert nicht
angegeben werden können.

Nach Ansicht des Ausschußmitgliedes Abg. Lindemann
(aus Eutin ) ist nur der Beutinerhof , nicht auch der
Bauhof  als Krongut auszuscheiden.

Derselbe motivirt seine Ansicht wie folgt: Der Bau¬
hof,  in unmittelbarer Nähe von Eutin  belegen, hat einen

HI



Theil seiner Aecker zerstreut und mitten in der städtischen
Feldmark , und der andere entferntere Theil des Hoffeldes
liegt wieder zwischen den Gebäuden der benachbarten Dorf-
schaften . Diese Situation , diese Oertlichkeit und das Be-
dürfniß , so wie die Gewerbsrichtung der Umgebung würde

, bei einer Zerstückelung des großen Besitzthums den Ertrag
desselben mindestens um 30 bis 50 plll . und höher steigern.
Die Tonne Land (240 mR .) bei Eutin wird zu 6 bis 11 H
verpachtet , und die Nachfrage der Pächter zu diesen
Preisen  ist lange nicht zu befriedigen . Die Administration
des Bauhofes berechnet die Tonne mit kaum 4 H , und be¬
darf dazu den Aufwand der Gutsgebäude und des Gutsin¬
ventars , d . h . eines keine Zinsen tragenden Betriebscapitals
von mindestens 30,000 H . Der bloße reine  Landertrag
sinkt demnach auf 2 ^ H für die Tonne , und eine Ver¬
pachtung zu dem doppelten Preise findet — nach richtig
calculirtem Plane , in kleineren Feldtheilen zu 5 Tonnen,
drüber und drunter , vorgenommen — zudrängende Abneh¬
mer , würde von den Pächtern dem Staate überdem als
Wohlthat verdankt werden.

Durch das den Städten entfallende Handwerksmonopol,
durch die erleichterte Verkehrs - (Einkaufs -) Bequemlichkeit
jedes Einzelnen nach den größeren Handelsstädten hin , und
durch die unabhängigere Gewerbsstellung des platten Landes
zu seiner Nachbarstadt , hat Eutin einen sinkenden Wohlstand.
Das Gewerbe bedarf , mit nicht zu verschiebender Nothwen-
digkeit , der Ergänzung , neuer Richtung und der dazu erfor¬
derlichen Mittel . Dazu bietet sich als erste Möglichkeit der
kleinere Feldbau in Spatencultur , Gartenbau und Kuhwirth-
fchaft zum täglichen Milchverkauf , sobald durch sachkundig
geleitete Parcelirung des Bauhofes die Pachtäcker in zweck-
lich abgestuften Größen gegeben werden . Hülfe ohne Auf¬
wand , selbst zum Geldgewinne des helfenden Staats , wofür
der Bauhof im Eigenthume des Staats verbleiben muß , und
die Ueberlassung zum Krongut abzulehnen ist. — Die Staats¬
regierung hat beide  vereinte Güter , Bauhof und Beutiner-
hof , in der Anlage zum Krongut bezeichnet , allein diese
Auswahl ist vor der Vereinbarung mit dem Landtage nicht
Gesetz . Das fürstliche Wahlrecht ist durch das Grundgesetz
und die Vereinbarung vom 5 . Februar theils ausdrücklich,
theilS folgerecht beschränkt . Namentlich sind davon ausge¬
schlossen : allgemein  alle Forsten ; zu Gunsten des
Herzogthums  alle Außengroden und so weit thunlich
die Gewerbsanstalten und ( wieder zu Gunsten des Herzog¬
thums ) die unbehauseten , eingedeichten Groden . Folgerecht
ist diese Beschränkung dahin auszudehncn , daß dem Staate
die Güter zu reserviren sind , deren er zu feinen besonderen
staatlichen Zwecken bedarf , die in seinem Besitze , in seiner
richtigen Verwendung für den Staat oder für einzelne Lan-
destheile einen eigenthümlichen Werth haben . Durch Ver¬
kennung dieser Wahrheit würde der landeswichtigen Bestim¬
mung , daß die fürstliche Auswahl zum Krongute der Ver¬
einbarung mit dem Landtage unterworfen sei , Sinn und
Bedeutsamkeit genommen.

Den übrigen Mitgliedern des Ausschusses sind die Ver¬
hältnisse des Bauhofes  und der Stadt Eutin  für das
eigene Urtheil zu wenig bekannt . Daß es aber ein Bedürf-
niß für die Bewohner der Stadt Eutin und Umgegend sein
mag , zu einem Landgebrauche zu gelangen , den sie jetzt nicht
haben , weil das dafür günstig liegende Land in der Nähe der
Stadt Eutin  zu einem großen Theile zum Bauhofe  ge¬
hört , welcher administrirt wird , und von welchem einzelne
kleine Parcelen an Einzelne nicht verpachtet werden , geht aus
den mit im Ganzen 410 Namen unterschriebenen Petitionen
hervor , die darüber an den allgemeinen Landtag gelangt sind,
in welchen von Eingesessenen aus der Stadt Eutin  und

Umgegend der Wunsch ausgesprochen wird , der Bauhof
möge als Krongut nicht mit ausgeschieden werden.

Insofern nun eine Veräußerung des Bauhofslandes in
Parcelen zweckmäßig gefunden werden könnte , wäre es als¬
dann allerdings ein großer Unterschied , ob die Domaine als
Krongut ausgeschieden worden ist, oder nicht , da auf Seiten
des Landtags dessen Ansicht , daß irgend Staatsgut im Inter¬
esse eines anderen staatlichen Zwecks in Privateigenthum
zu überlassen sei, bei Staatsgut im engeren Sinne natürlich
von größerem Einfluß ist, als solches beim Krongut der Fall
sein kann.

Würde nun diese letztgedachte Rücksicht , die Möglichkeit
einer Veräußerung  mehr offen zu halten , die Reservation
des Bauhofes  als Staatsgut vielleicht zweckmäßig erschei¬
nen lassen , so kann , wenigstens für diesen Augenblick , die
Ausscheidung desselben als Krongut auch aus anderen Grün¬
den nicht geschehen . Einen Theil der zum Bauhof  gehö¬
rigen Ländereien hat nämlich die Großherzogliche Staatsre¬
gierung beantragt , in Parcelen zur Nutznießung für die um¬
wohnenden Znstenfamilien zu veräußern , bez . als Entschädigung
auszugeben an Landbesitzer , welche von i hre n Ländereien für
die Regulirung der Insten - Verhältnisse Abtretungen zu
machen haben . Bis hierüber auf dem allgemeinen Landtage,
welchem der Ausschuß für Krongut und Domamen über die
betreffende Regierungsvorlage noch Bericht abzustatten hat,
schlüssig verhandelt sein wird , ist es also ungewiß , ob und
wie viel vom Bauhofs lande  dafür abzugeben sein , und
wie viel Land alsdann beim Bauhofe  verbleiben wird , und
wie die Durchschnittserträge des verbleibenden  Landes
sich stellen werden.

Ueber die Ausscheidung des Beutinerhofes  als

Krongut ist der Ausschuß einstimmig nicht im Zweifel . In¬
dessen kann die Berechnung des Durchschnittsertrags blos
dieses  Hofes nach den gemachten Vorlagen nicht wohl ge¬
schehen , indem nur die Erträge des Beutinerhofes und Bau¬
hofes zusammen  ungetheilt aufgeführt sind . Der Ausschuß
hat sich indessen von Großherzoglicher Staatsregierung in
dieser Beziehung Mittheilungen erbeten , nach deren Eingang
weiterer Bericht zu erstatten sein wird.

Hinsichtlich des Bauhofes und über die Frage , ob oder
zu welchem Theile etwa , beziehungsweise zu welchem Preise
derselbe auszuscheiden sein werde , glaubt die Mehrheit des
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Ausschusses gleichfalls weiteren Bericht sich Vorbehalten zu
müssen, und hat indessen die für Beurtheilung der Sache er¬
forderlichen Mittheilungen, eventuell Schätzungen der Ertrags¬
fähigkeit der einzelnen Theile des Bauhofslandes von Groß¬
herzoglicher Staatsregierung sich erbeten.

Die Minderheit ist dagegen der Ansicht, daß der Bau¬
hof  als Krongut nicht auszuscheiden, vielmehr für Staats¬
zwecke zu reserviren und demnächst zu verwenden sei, und
stellt den Antrag Nr. 81. :

daß der Bauhof als Krongut nicht mit auszuscheiden
sei.

Zu Nr. II . Der Hof Neumeicrci (Hof und Sand¬
feld) ist in 3 neunjährigen Rotationen verpachtet gewesen,
und zwar in den Jahren Mai 18̂ /, , für jährlich 2587 H
schl.-holst. Cour., in den Jahren 18 ^/ 4» für jährlich 2000
und in den Jahren 18°" /^ für jährlich 2200 H . Von Mai¬
lag 1831 an ist an der damaligen jährlichen Pachtsumme zur
Entschädigung für etwas zu einem Wege abgegebenes Land
20 «P 29 A und für aufgehobene Naturalvienste der Fissauer,
Hufner und Kälhner 151 H 40 F jährlich zum Abgang ge¬
kommen. Dieser Abgang ist in der Berechnung den Pacht¬
summen der Jahre 18»'/,„ abgcsetzk, und auch von den Pacht¬
ertragen der Jahre 18̂ /^ ist dieselbe Summe (also 172H
21 ss) bei der Berechnung in Absatz gekommen. Bei den Be¬
rechnungen der Erträge der Domainen in der Provinz Ol¬
denburg ist in solchen Fallen richtiger so verfahren, daß den
früheren Pachtsummcn ein Verh ältn ißmäß ig es  abgezogen
wurde. Der Ausschuß stellt den Antrag Nr. 82:

daß diele Domainen zu dem Preise, wie berechnet
(nämlich zu 2055H 3/L schlw.-holst. Cour. —2166«P
5 oldb. Cour.) ausgeschieden werden möge.

Zu Nr. UI. Die Domaine Adolphshof  war bis Mai¬
tag 1831 administrirt, und erbrachte als Ueberschuß im Jahre
17^ /zo 511 H 29 s/, st, im Jahre 18»»/, , 2 )2 ch 32^ st,
demnächst verpachtet, und wurde alsdann gelös'l für die bei¬
den Rotationen 1r »/z8 und 18»»/^ jährlich 820 H , und
für die Jahre 18" /^ jährlich 850 H . Der Ausschuß stellt
den Antrag Nr. 83:

daß die Domaine zu dem Preise, wie beantragt (näm¬
lich zu 781 H 17'/, st schlw.-holst. Cour. — 911 H
17 ^ oldb. Cour.) ausgeschiedcn werden möge.

Zu Nr. IV. Der Hof Ovendorf,  im Amte Schwar¬
tau  belegen, war verpachtet während der Zeit 18^ /„ Mai¬
tag, in der Größe von 319 Tonnen 219'/^ m Ruthen für
1575 H 29 st jährlich. Die Pachtung wurde von Mai 1837
prolongirt bis dahin 1849, das Pachtgeld indessen, weil von
dem Pachtstück die große Hofwiese bei Schwartau und 4
bei Secrez  belegene Wiesen(in einer Größe, zusammen von
etwa 29 Tonnen) wegen zu großer Entfernung abgcnommcn
und anderweit verpachtet wurden, für die bleibenden oires
2S1 Tonnen auf 1500 H herabgesetzt. Da nun nach den
gemachten Vorlagen diese damals besonders verpachteten eirea
19 Tonnen als Krongut nicht mit ausgcschieden werden,
so ist es richtig, wenn die Pachterträge der Jahre bis 1837

um ein Verhältnißmäßiges reducirt werden. Diese Reduktion
ist in der Berechnung einfach so vorgenommen, daß für diese
Jahre gleichfalls der Pachtertrag mit jährlich 1500 H in
Rechnung gebracht worden ist. Der Ausschuß stellt den An¬
trag Nr. 84:

daß die Domaine zu dem Preise, wie beantragt (näm¬
lich 1500 H schlw.-holst. Cour. — 1800 H oldb.
Cour.) ausgeschieden werden möge.

Zu Nr. V. Der Hof Redingsdorf  ist bis Maitag
1831 administrirt, seitdem aber verpachtet. Während der
Pachtzcitsind im Pachtgeld?folgende Veränderungen eingetreten:
1) Seit Maitag 1831 kamen zum Abgang für aufgehobene
Naturaldienste der Bujendorfer und Zarnckauer Pflichtigen
jährlich 125 H , und seit Maitag 1839 für abgetretenes Land
jährlich 26 H . 2) Von Maitag 1837 an kamen hinzu die
Zinsen eines aufgewandten Baucapirals. Die unter 1 ge¬
dachten Pachtabschläge sind auch für alle Vorjahre bis Mai¬
tag 1829 zurück von den Pachkerkragcn dieser Jahre in Ab¬
satz gebracht, übrigens nicht nach Verhäüniß der jedesmaligen
Erträge, sondern für jedes Jahr mit 151 H . Bemerkt wird,
daß die Erträge der Jahre vor 1831 und bis 1838 durchweg
geringer gewesen sind, als die der späteren Jahre. Der un¬
ter 2. gedachte Zugang war in der in Eutin  aufgestellten
Berechnung nur von der Zeit an in Anrechnung gebracht,
wo das Capital aufgewandt worden ist. Dieser Fehler ist
spater redressirt worden, und gehen darnach zu dem in der
Anl. V. angegebenen Durchschnittscrtrage hinzu 34 H . Der
Ausschuß stellt den Antrag Nr. 85:

daß diese Domaine zu dem berechneten Durchschnitts¬
ertrage von 1593 ^ ll '/, schlw.-holst. Cour. —
1911 H 64 ^ oldb. Cour, ausgeschieden werden
möge.

Zu Nr. VI. hat der Ausschuß nichts zu bemerken, und
stellt den Antrag Nr. 86:

Daß die Ausscheidung zu dem Werlhe, wie berechnet
(426 H 45'/, schlw.-holst. Courant — 512 «P
24 ^ oldcnb. Cour.) geschehen möge.

Zu Nr. VII. Der Ertrag der Fischerei im großen Eu¬
tin er und im Ukl ei- See ist in der Anlage k'. auf 166 H
32 /L berechnet angegeben. Bei der in Oldenburg  statt¬
gehabten Revision dieser in Eutin  geschehenen Berechnung
ist dieser Ansatz nicht richtig befunden, und folgende Berech¬
nung ausgestellt:

Der Durchschnittsertrag der Verpachtung der Fischerei
in sämmtlichen Eutiner Seen (Kellersee, Sibbersdorfersee,
Schwonauersee, Ukleisee, Krummseersee, kleiner Eutincrsee,
Barschsee, Klüverssee, Timmdorfersee, Neukirchnerfle, großer
Eutinersee, Lebebensee und Nüchelersee) während der Zeit
von Mai 1829 bis dahin 1849 beträgt 376 H 14 /?.
Sämmtliche Seeen waren bis Mai 1832 in einem  Auf¬
satz verpachtet, 1832 wurde der Lebebensee besonders ver¬
pachtet für jährlich 4 H, und ebenso 1816 der Nüchelersee
für jährlich 2 H , welche Pachten diese beiden Seen noch
gegenwärtig bringen. Die übrigen Seen sind noch immer
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in einer ungc,trennten Pacht. Um nun daö Verhältniß zu
finden, welchen Ertrag die beiden als Krongut auSzu-
scheidenden Seen (gr. Eutiner und Uklei) liefern, ist der
Pächter vernommen worden, welcher diese sämmtlichen Seen,
außer dem Lebeben und Nüchelersee, gegenwärtig für jähr¬
lich 1100 nA in Pacht hat, und hat erklärt, daß er nach
Verhältniß seines Ertrags aus den verschiedenen ihm ver¬
pachteten Seen während der letzten drei Jahre die Pacht für
den grosten Eutiner- und für den Ukleisee zusammen auf
500 mA, die Pacht für die übrigen Seen zusammen auf
900 «A rechnen müsse. Demnach ist, da den 1400 «A die
jährliche Pacht für den Lebeben- und Nüchelersee mit 18 «K
hinzugeht, des durchschnittlichen 20jährigen Pachter¬
trags der sämmtlichen  Seen als 20jäyriger Durchschnitts¬
ertrag deS großen Eutiner- und des Ukleisces angesehen wor¬
den, im Betrage von 132 H 32 A

Diese Berechnung ist richtig, wenn man einen Umstand
dicht berücksichtigen will, der bei den Berechnungen hinsicht¬
lich der Domainen in der Provinz Oldenburg immer berück¬
sichtigt worden ist. Zm Jahre 1832 erbrachten nämlich die
Seen eine Pacht von 426 H jährlich, und war die Dauer
der Pacht bis 1838 bestimmt. Im Jahre 1831 indessen wurde
diese Pacht wegen Insolvenz des Pächters aufgehoben, und
wurde bei der Wiederverpachtung(Dauer bis 1846) nur eine
Pacht von 337 H 16 jZ jährlich erzielt. Consequent mit der
Berechnungsweise für die Domainen in Oldenburg muß
dieser Ausfall für die Jahre Mai 18^/gz zur Anrechnung
kommen. Alsdann ergiebt sich ein Durchschnittsertragder
sämmtlichen  Seen von 394 H 2 A mithin 'd/, ^ dieser
Summe als Durchschnittsertrag für die hier in Frage stehen¬
den beiden Seen beträgt: 138 ch 45 /Z (— 166 H 52 A?
oldenb. Cour.)

Das Mitglied des Ausschusses für Lübek  ist der An¬
sicht,  daß beide Seen , der Uklei- wie der große Eutinersee,
von denen letzterer bedeutenden Fischfang hat für daö Be-
dürfniß von Stadt und Umgegend, dem Staate zu-erhalten
seien. Zudem können der Schätzung des durchschnittlichen
Ertrags der Fischerei in diesen beiden Seen von Seiten des
Fifchereipächters eine Unfähigkeit zum Grunde liegen, indem
anzunehmen sein werde, daß diese beiden Seen mehr Ertrag
lieferten, als die übrigen miteinander. Er stellt den Antrag
Nr. 87:

„Daß die genannten beiden Seen nicht mit auszu-
scheiden seien."

Die übrigen Mitglieder des Ausschusses halten es für
rathsam, daß die Beschlußfassung über Ausscheidung der Seen
bis weiter ausgesetzt bleibe.

Zu Nr. VIII. Diese Grundstücke gehörten früher zum
Scharbeutzer Forstreviere, und waren mit Weichholz bestan¬
den. Nachdem dieses abgetrieben, sind dieselben als Wiesen
verpachtet, und zwar zunächst für die Zeit 18^ /zg. Die
Pächter hatten Freijahre bis 1840 und zahlten von da an
jäbrlich an Pacht 31 H 18'^ /! (— 37 H 47 ^ oldb.
Cour.). Diese Summe ist als Durchschnittscrtrag angesehen.

In der dem unter .1. anliegenden Schreiben beigelegten„Zu¬
sammenstellung" wird der Vorschlag zur Ausscheidung dieser
kleinen Stücke zwar zürückgenvmmen, indessen wohl nur zUr
Ausgleichung und Ermittelung der Totalsumme. Ihrer Aus¬
scheidung soll sonst nichts im Wege stehen nnd stellt der
Ausschuß den Antrag Nr. 88:

--Daß diese Domaine zu dem Werthe, wie berechnet,
ausgeschieden werden möge."

Für den Fall , daß der Bauhof  als Krongut nicht
würde ausgeschieden werden, dürste zur Deckung dieses Aus¬
falls zunächst die Kornmühle bei Eutin,  mit den dazu
gehörigen Ländereien in Frage zu stellen sein.

Nach Ansicht des Ausschuß-Mitgliedes sür das Fürsten¬
thum Lübek, ist die Reservation des Bauhofes  als Staats¬
gut und für Staatszwccke von solcher Wichtigkeit, daß die
Bedingung des §. 4. der Anl. I. zum Staatsgrundgesctz ge¬
gen die Ausscheidung der Mühle, als einer GewerbsbctriebS-
anstalt, so lange der Bauhof auch für die Ausscheidung vor¬
handen wäre, nicht geltend gemacht werden kann, und im
Uebrigen mache der Bestand des Staatlichen Grundver¬
mögens— wie bei den Mühlen des Herzogthums — die
Zurückstellung eben nicht thunlich.

Hinsichtlich der Berechnung des Lurchschnittsertrages
der Mühle motivirt das Mitglied für Lübek  seine Ansicht,
daß einfach der 20jährige Durchschnitt der Erträge der letzten
20 Jahre zu nehmen sei, folgendermaßen: Gegen die An¬
nahme zum Krongut ist die Bedenklichkeit unzulässig: daß
nach Wegfall des Mühlenbannes die Werthberechnung aus
dem Durchschnitt der Vergangenheit keine Geltung mehr habe.
Die einmal vereinbarte Form der Wcrthsindung veranschlagt
die abzugebendcn Güter unbedingt unter  den wirklichen Werth
und überträgt so einen möglichen geringen Verlust, wenn
auch der Mühlenertrag während der Übergangsperiode nicht
den vollen Durchschnitt erreichen sollte. Bleibend und für die
nicht ferne Zukunft steht die hier fragliche Betriebsanstalt
über der Concurrcnz, ist dieselbe aus ihrer Lage und als Was¬
sermühle mit starker Wasserkraft, Arbeit und Verdienst bis
zur veranschlagten Summe voll gesichert.

Der sszg Durchschnitt der Erträge der letzten 20Jahre beträgt
Nach einer vom Ausschüsse erbetenen und demselben von der
Staatsregierung mitgeiheilten Berechnung 1784 H 34^ /!
schlew.-holst. Cour.

Dem Anträge des Mitgliedes für Lübek,  daß die
Ausscheidung dieser Domaine zu diesem Preise geschehen möge,
glauben die übrigen Mitglieder des Ausschusses einstweilen
beilreten zu können, und stellt daher der Ausschuß den An¬
trag Nr. 89:

daß die Ausscheidung dieser Domaine zum Durch-
schnittsertragc von 1784 ch 34s/z schlw.-holst.Cour.
(2141 H 48 gr. old. Cour.) bewilligt werde.

Mit Ausscheidung der Domaincn unter den Nummern
ll . bis VIII. und der Mühle , zu den Summen , wie beantragt,
würde vom Fürstcnthum Lübek auf seinen Theil gedeckt
sein die Summe von 9977H 41 y,- oldb. Cour, und, wennbc-
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schlossen würde, daß die beiden Seen (Nr. VII.) als Staats¬
gut zu reserviren seien, nur die Summe von 9810 H 61 ^
oldb. Cour. Würde man den Durchschnittsertrag des unter
I. genannten Bculinerhvfes  dadurch ermitteln können
daß man rechnet, die Gesammtländereien der beiden Höfe
Bau - und Beutinerhof  sind groß 935 Tonnen, der
Durchschnittöertag beider Höfe zusammen ist 3460 zP 7'/^
schlw.-holst. Cour. (4152 H 13 Ai- oldb. Cour.), wie viel
Ertrag liefert also der Beutinerhof  allein , welcher 285
Tonnen Land hat, so würde sich als Durchschnittsertrag die¬
ses Beut in er ho fes allein  ergeben die Summe von 1265H
45 A? oldb. Cour. Mit den unter II. bis VIII. genanten Do-
mainen, ferner der Kornmühle und dem Beutinerhose
würde darnach das Fürstenthum Lübek  decken die Summe
von 11,243 ^ 14 ^ oldb. Cour., also 667H 35 ^ weniger,
als in der dem unter ^ anliegenden Schreiben beigefügten
„Zusammenstellung" demselben zugclegt worden sind; falls
aber die Seen (Nr. VII.) nicht mit ausgeschieden würden, so
würde das Fürstenthum Lübek  weniger decken, als nach den
Regierungsvorlagen ihm angerechnet, die Summe von 834 H
15 g,- oldb. Cour.

III . Fürstenthum Birkenfeld.
Im Fürstenthum Birkenfeld  sind außer den nachfol¬

gend bezeichnten Ländereien, alS:
1) Die Rosenwiese,
2) die Holzhauserhofwiesen,
3) die kleine Rosenwiese,
4) die alte Schloßruine bei Oberstein,

keine für Ausscheidung als Krongut geeignete Domainen
vorhanden, da Forsten absolut nicht ausgeschieden werden
sollen, und eine Ausscheidung von Dienstwohnungen nicht
rathsam sein würde.

Der 20jährige Durchschnittsertrag hat bei den sämmt-
lichen oben genannten Domanialstücken nicht ermittelt werden

können. Mehrere Parcelen der Rosenwiese waren bis zum
Jahre 1835, die meisten Holzhauserhofwiesen bis zum Jahre
1842 der Beschälanstalt auf dem Holzhauserhof zugewiesen,
und sind seit diesen Zähren verpachtet worden. >Bis zum Jahre
1830 waren sämmtliche oben unter 1 bis 3 genannten
Grundstücke mit dem ganzen Holzhauserhof zusammen ver¬
pachtet. Die Schloßruine in Oberstein  mit den dazu ge¬
hörigen Ländereien ist erst im Jahre 1841 angekauft worden.
Es ist demnach berechnet worden:

1) bei der Rosenwiese der /^ Durchschnitt des Gesammt¬
ertrags der Jahre 1835—49.

2) bei den Holzhauserhofwiesender Durchschnitt deS
Gesammtertrags der Jahre 1842—49.

3) bei der kleinen Rosenwiese der '/)« Durchschnitt des
Gesammtertrags der Jahre 1830—49.

4) bei der Schloßruine bei Oberstem  mit den dazu
gehörigen Ländereien der Durchschnitt des Gesammter¬
trags der Jahre 1842—49,
und findet sich als Durchschnittsertragdie Summe von
637 Thaler 11 Sgr . 6 Pf. , (gleich 637 Thlr. 27 Gr.
oldenb. Cour.)

Der Ausschuß stellt den Antrag Nr. 90:
daß diese Domainen zur Summe von 637 Thlr.
27 Gr. Cour, ausgefchieden werden mögen.

Ueber die vorstehenden Anträge wird nach Ansicht deS
Ausschusses zunächst Beschluß zu fassen, eventuell mit der
Großherzoglichen Staatsregierung zu verhandeln sein, bevor
zu schlüssiger Regulirung ein Weiteres beantragt werden mag.
Wo in diesem Berichte weiterer Bedicht Vorbehalten ist, wird
derselbe im Laufe der Zeit sobald als thunlich abgestattet
werden.

Die Berathung der in diesem Berichte gestellten Anträge
ist indessen von Erstattung dieser letztgcdachten Berichte nicht
abhängig.

Klävemann . Lindemann . Lübben. Lü  ken.
Luerßen.

(Hierzu die Anlagen bis V . jsL. I bis IH ) .

Schnellpreffendruck von Gerhard Stalling in Oldenburg.

IV
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1. Zm Bericht:

Seite. Spalte. Zeile.
1 1 8 vor »gefunden"  ist einzuschalten „für nöthig ".
1 2 5 v. u. statt„vom"  lies ,,im ".
2 2 17 die Wörter„zu desfalls " sind zu streichen.
3 2 25 statt„in " lieS „zu „.
3 2 13 v. u. statt„4 Procent " lies „(zu 4 Procent ) ".
4 1 5 v. u. statt„verbleibe " lies „verbliebe ".
5 1 7 v. u. vor „Bemerkt " ist ein Punkt zu setzen.
5 1 1 v. u. statt„18 /̂zz " ist zu setzen „18 ^/̂ ,/.
5 2 27 hinter »zu bemerken « fehlt folgender Satz: „Nach der der Anlage L. anliegen¬

den „ „Zusammenstellung "" ist der Vorschlag zur Ausscheidung
dieser Domainen zurückgenommen worden . Zur Deckung von Aus¬
fällen , die der Ausschuß beantragen wird , werden sie indessen
doch mit ausgeschieden werden müssen ".

5 2 10 v. u. hinter„berechnet " fehlt derselbize Satz.
5 2 7 v. u. hinter„erinnern " fehlt derselbize Satz.
6 2 11 und 12 sind die Worte „nicht die frühere Pacht verhältnißmäßig höher ge-

rechnet " zu streichen.
8 1 4 statt„160 Thlr . 65 gr. Gold « ist zu setzen„160 Thlr . 20 gr. Gold ".
8 2 8 bis 16 ist Folgendes zu berichtigen;

8 statt „19 I.  66 mR. N.  M . " setze:„18 I.  85 mR. Grodenmaß ".
9 statt„85 mR. N. M. » setze: „55 m R. Grodenmaß ".

10 statt „ 356 Thlr . 64 gr. " setze: „341 Thlr . 56 gr."
13 statt„65 Thlr . 40 gr. „ setze: „50 Thlr . 37 gr."
15 und 16 statt„26 Thlr . 3 (4 gr." setze:„41 Thlr . 21 ^ gr."

9 1 13 und 22 statt„Groten " lies „Groden ".
9 1 18 v. u. statt„20jährige " lies „18jährige ".
9 1 3 v. u. zwischen„des " und „Deichs " ist einzuschalten„der See zugewendeten ".

12 2 5 vor „Als " fehlt das Zeichen: „ .
12 2 12 die „10,000 Thlr . " sind snrs lineaiu zu setzen.
13 2 4 hinter dem„G ." fehlt das Zeichen: ".
14 1 10 statt „desgleichen » lies „Dergleichen ".
14 2 17 hinter„Pacht « ist einzuschalten„des ".
18 1 3 statt„ Gebäuden " lies „Geländer ".
18 2 15 hinter„nun " fehlt das Wort „etwa ".

16 und 17 ist „alsdann " zu streichen.
19 1 21 v. u. statt»202 Thlr . 32s ^ ss. " lies „292 Thlr . 32 ^ L."
20 1 18 v. u. flgdc. Dieser Satz muß heißen: „Zudem könne die Schätzung . . . . . Fi-

schereip ächters wegen dessen Unfähigkeit dazu nicht maßgebend
sein , indem " rc.

20 1 14 v. u. statt„ Er » lies «Es ".
21 2 Zwischen der 21. und 25. Zeile fehlt der Raum und Strich, welcher den Abschluß des über daS

Fürstcnthum Birkenfeld Gesagten zu bezeichnen hat.

Zn den Anlagen:
Seite. Spalte. Zeile.

I. 2 8 statt„Rände " lies «Sünde ".
lll. 1 2 statt " setze„gr . "

5 ebenso.
Zn der Seite ll. und III. abgedruckten„Zusammenstellung " waren nur die Zahlen 72,453 Thlr. 70 gr.,

ferner 11,910 Thlr. 47 gr., sodann 637 Thlr. 28 gr., endlich als Gcsammtbetrag dieser drei Summen die Zahl 85,001 Thlr.
71 gr. auszuwcrfen und sämmtlichc übrigen Zahlen säte lmesin zu setzen.

Seite XXXVIII. Spalte 1. Als veranschlagten JahrcSertrag pro 1849 ist statt „173 Thlr . 42 gr. " zu setzen:
„1733 Thlr . 42 gr."
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